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S T U D I E  2 0 2 3  
Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung in BW 
Befragungszeitraum: 13. Dezember 2022 bis 28. Februar 2023 

Fragebogen zur Ansicht 
 

 
Foto: Angelika Barth, LpB BW 

 

 
Vorwort  
 

Herzlich willkommen!  

 

Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) Baden-Württemberg hat 2018 Daten zum 

Thema Kinder- und Jugendbeteiligung aus 1.068 (von 1.101) Kommunen erhoben und aus-

gewertet. Fünf Jahre später möchten wir nun diese Studie wiederholen. 

Die Umfrage richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, die den besten Überblick über die 

Kinder- und Jugendbeteiligung in ihrer Kommune haben. Ziel ist es, die verschiedenen Be-

teiligungsformen für Kinder und Jugendliche auf kommunaler Ebene sichtbar zu machen und 

darzustellen, was sich seit der letzten Erhebung 2018 verändert hat. 

 

Das Ausfüllen nimmt etwa 10-15 Minuten in Anspruch.  

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und zum Gelingen der Studie beitragen. 
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Frageblock 1 (von 9): Infos zur Kommune und zur Person 
 
Bei allen mit * gekennzeichneten Fragen handelt es sich um Pflichtangaben.  

 

Art der Kommune*   
o Gemeinde 
o Stadt 
o Große Kreisstadt 

Name und Postleitzahl Ihrer Kommune* 
 
PLZ*: ………………………        
Name*: ……………………… 
(Bitte nur den Namen der Kommune eintragen, ohne "Große Kreisstadt" "Goethestadt", Beispiel: Musterstadt)  

 
Stadt-/Landkreis*: …………………………………………….. 
 
Einwohnerzahl*          

o < 1.000 
o 1.000 bis 5.000 
o 5.001 bis 10.000 
o 10.001 bis 20.000 
o 20.001 bis 50.000 
o 50.001 bis 100.000 
o >100.000 

 
 
Infos zur Person* 
 
Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für etwaige Rückfragen abgefragt!  
Bitte verwenden Sie Ihre dienstlichen Kontaktdaten, die bspw. auch auf der Homepage Ihrer Kommune angegeben 

sind. Die Antworten werden anonymisiert veröffentlicht.          

 
Vorname*: …………………………………………………….                                                          
Nachname*: …………………………………………………….                                                 
E-Mail (dienstlich)*: …………………………………………                                         
Telefonnummer*: …………………………………………                                              
 
 
Welche Funktion haben Sie in der Kommune bzw. wo sind Sie tätig?*                     
Wählen Sie die Option aus, die am ehesten auf Sie zutrifft – auch wenn der Name Ihrer Dienststelle anders lautet.  

                 

o (Ober-) Bürgermeister:in/Büro des:der (Ober-) Bürgermeister:in 
o Hauptamt 
o Geschäftsstelle Gemeinderat/Jugendgemeinderat 
o Amt für Familie/Jugend/Soziales 
o (Schul-) Sozialarbeit 
o Anderes Amt/Sonstiges 
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Frageblock 2 (von 9): Schulen in Ihrer Kommune 
 
Welche Schularten gibt es in Ihrer Kommune?* (Mehrfachauswahl möglich) 
Bitte geben Sie ALLE Schularten an, die es in Ihrer Kommune gibt, auch wenn diese als Schulverbund existieren.  

              

o Grundschule 
o Hauptschule/Werkrealschule 
o Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) 
o Gemeinschaftsschule 
o Realschule 
o (Berufliches) Gymnasium 
o Berufsschule 
o Freie Schule/andere Schule, und zwar: ………..…………                                          
o Keine Schule am Ort 

 
Frageblock 3 (von 9): Beteiligungsformate für Jugendliche in Ihrer Kommune 
 
Gibt es in Ihrer Kommune parlamentarische Formate mit Wahlverfahren  
(z.B. Jugendparlament, Jugendgemeinderat)?* 
o Ja                     o Nein 

 
Bezeichnung des Formats: …………………………………                                                   
 
Dieses Format gibt es seit: …………                                                                                  
Angaben bitte in ganzen Jahren ohne Monate (bspw. "2015"). Falls unbekannt, Feld bitte entsprechend leer 

lassen. 

 
Eine (planmäßige) Amtszeit des Gremiums dauert: ………. Jahre.  
 
Wann fanden seit 2018 Wahlen statt?  

 
 
 

 
 
 
Gibt es in Ihrer Kommune parlamentarische Formate ohne Wahlverfahren (z.B. Jugendvertre-
tung/Jugendgremium/8er-Rat)?* 
NICHT gemeint sind hier Gremien, die zwar über jugendrelevante Themen entscheiden, aber überwiegend aus 
Erwachsenen bestehen (z.B. Jugendhilfeausschuss). 
o Ja                     o Nein 

 
Bezeichnung des Formats: …………………………………                                                   
 
Dieses Format gibt es seit: …………                                                                                  
Angaben bitte in ganzen Jahren ohne Monate (bspw. "2015"). Falls unbekannt, Feld bitte entsprechend leer 

lassen. 

 
Eine (planmäßige) Amtszeit des Gremiums dauert: ………. Jahre.  
 
Wann war das Gremium seit 2018 aktiv (z.B. Sitzungen, Anträge im Gemeinderat, Projekte)? 

 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

     

2018 2019 2020 2021 2022 
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Gibt es in Ihrer Kommune projektbezogene Beteiligung (themenorientiert, z.B. Gestaltung einer Frei-
fläche mit Beteiligung von Jugendlichen)?*  
o Ja                     o Nein 

 
Ggf. Projektbezeichnung: .......................    
 
Seit wann führt die Kommune projektbezogene Formate durch?...................  
Angaben bitte in ganzen Jahren ohne Monate (bspw. "2015"). Falls unbekannt, Felder bitt e entsprechend leer 

lassen. 

 
Wann fanden in den letzten Jahren Jugendbeteiligungsprojekte statt?                            

 
 
 
 
 
Gibt es in Ihrer Kommune offene Beteiligungsformen (z.B. Jugendforum, Jugendhearing, Um-
frage/n)?*       
o Ja                     o Nein 

 
Name des offenen Formats: .......................    
 
Seit wann führt die Kommune offene Formate durch? ...................  
Angaben bitte in ganzen Jahren ohne Monate (bspw. "2015"). Falls unbekannt, Felder bitte entsprechend leer 

lassen. 

 
Wann wurde dieses Format seit 2018 durchgeführt?  

                                           

 
 
 
Gibt es andere Formate kommunaler Jugendbeteiligung vor Ort?*   
o Ja                     o Nein 

Und zwar: …………………….. 
 
Ab welchem Alter beteiligt Ihre Kommune Jugendliche? 

o 10 
o 11 
o 12 
o 13 
o 14 
o 15 
o 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

     

2018 2019 2020 2021 2022 
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Welche digitalen Methoden nutzen Sie in der Jugendbeteiligung?  
 

o Wir nutzen keine digitalen Methoden 
 

 Bereits 
vor 
Corona 

Nur während der 
pandemischen 
Hochphase 

Seit der Pan-
demie und 
weiterhin 

Online-Umfragen    

Online-Wahl des Jugengremi-
ums 

   

Beteiligungsapps speziell für 
Jugendliche 

   

Beteiligungswebsite (z.B. OPIN)    

Digitale Tools in der analogen 
Jugendbeteiligung (z.B. digitale 
Pinnwände in Jugendgremien) 

   

Videokonferenzen mit Jugendli-
chen 

   

Weitere und zwar...    

 

 
Frageblock 4 (von 9): Ressourcen für Jugendbeteiligung 
 
Haben Sie ein jährliches Budget für Jugendbeteiligung? (Mehrfachauswahl möglich)             
Bitte geben Sie das Sachbudget (ohne Personalkosten) an. Die Daten werden anonymisiert veröffentlicht.   

              

o Kein Budget 
o Festes Budget in Höhe von ........... EUR 

o davon können die Jugendlichen .......... EUR selbst verwalten 
o Flexibel (nach Bedarf) 
o Fördermittel (z.B. aus dem Programm "Demokratie leben")  

o Name des Förderprogramms: ...................... 
o Förderung insgesamt in Höhe von ...............  EUR in den letzten fünf Jahren. 

 
Wer setzt bei Ihnen Jugendbeteiligung (auf Arbeitsebene) um?*                       
(Mehrfachauswahl möglich) 

 
o (Ober-) Bürgermeister:in/Büro des:der (Ober-) Bürgermeister:in 
o Geschäftsstelle Gemeinderat/Jugendgemeinderat 
o Hauptamt 
o Amt/Stelle für Bürgerbeteiligung/Bürgerschaftliches Engagement 
o Amt für Jugend/Familie/Soziales 
o (Offene) Jugendarbeit/Sozialarbeit 
o Freier Träger 
o Anderes Amt/Sonstiges 

 
o Keine feste Zuständigkeit  

 
Gibt es in Ihrer Kommune einen festen Stellenanteil für das Thema Jugendbeteiligung? 
Bei mehreren Personen Stellenanteile bitte addieren. 

o Ja, und zwar ............ Prozent 
o Nein 



 

Fachbereich Jugend und Politik | Lautenschlagerstr. 20, 70173 Stuttgart | Tel. 0711/16 40 99-22 | www.lpb-bw.de 

Frageblock 5 (von 9):  Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wie machen Sie auf Jugendbeteiligungsangebote in Ihrer Kommune aufmerksam?   
(Mehrfachauswahl möglich) 

 
o In Schulen (z.B. Klassenbesuche) 
o Persönliche Briefe an Jugendliche 
o Flyer/Plakate 
o Info-Stände (z.B. auf Festen) 
o Veranstaltungen, um auf Angebote hinzuweisen (z.B. vor der JGR-Wahl) 
o Homepage der Stadt/Gemeinde 
o Eigene Homepage des Beteiligungsangebots (z.B. Jugendbeteiligungs-Homepage) 
o Soziale Medien (z.B. Instagram) 
o Amtsblatt 
o Pressemitteilungen 
o Anders und zwar: ............. 

 
Frageblock 6 (von 9):  Jugendrelevante Themen 
 
Bei welchen dieser Themen werden Ihrer Meinung nach Jugendinteressen berührt?  
(Mehrfachauswahl möglich) 

 
o Stadt-/Ortsentwicklung                                                 
o Planung und Gestaltung von Neubaugebieten 
o Digitalisierung 
o Schule/Schulentwicklungsplanung 
o Bus- und Bahnverbindungen/ÖPNV                             
o Radwegeplanung      
o Haushaltsplanung 
o Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum         
o Klima- und Umweltschutz                                                                                                   
o Sport-, Kultur- und Freizeitangebote                             
o Jugendhilfeangebote 
o Andere und zwar: ………………………….. 

 
 
Frageblock 7 (von 9):  Kinderbeteiligung 
 
Welche Beteiligungsangebote für Kinder bietet Ihre Kommune an?* (Mehrfachauswahl möglich) 
(Kinder bis einschließlich 11 Jahren bzw. 4. Klasse) 

                                                                                                                   

o Kinderrathaus (Info-Veranstaltung/Fragestunde) 
o Parlamentarische Form (z.B. Kinderbeirat) 
o Sozialraumerkundung (z.B. „Ortsdetektive“) 
o im Rahmen von Ortsentwicklungsplanung/Spielleitplanung 
o Projektbezogene Beteiligung (z.B. Spielplatzgestaltung) 
o Offenes Format (z.B. Kinderforum) 
o Sonstiges: ………………………………………………. 

 
o In unserer Kommune werden Kinder nicht beteiligt.  

 
Gibt es in Ihrer Kommune eine feste Zuständigkeit für Kinderbeteiligung?  

o Ja, und zwar ............ (Amt/Funktion) 
o Nein 
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Wann fanden seit 2018 Beteiligungsangebote für Kinder statt?  

 
 
 
 

 
 
Frageblock 8 (von 9):  Bewertungsfragen zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung 
 
Im Folgenden sehen Sie verschiedene Aussagen zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung.  
Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 5 an, inwiefern Sie den Aussagen zustimmen.  

 

Dabei gilt: 1 = stimme nicht zu und 5 = stimme voll zu. 

          

Jugendbeteiligung hat in meiner Kommune einen hohen Stellenwert. 
 
  
 
 

 
Kinderbeteiligung hat in meiner Kommune einen hohen Stellenwert. 

 
 
 
 

 
Mit unseren Angeboten erreichen wir immer die gleichen Jugendlichen. 

 
 
 

  

Seit der Pandemie ist es schwieriger geworden, Jugendliche zu erreichen und zu motivieren.       
 
 
 
 

 
Kinderbeteiligung ist eine wichtige Grundlage für Jugendbeteiligung. 

 
 
 
 

 
Über die Pandemie hinaus arbeiten wir in der Jugendbeteiligung digitaler als vorher. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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Frageblock 9 (von 9):  Rahmenbedingungen für gelingende Kinder- und Jugendbeteiligung 
 
Bei welchen der folgenden Aspekte sehen Sie in Ihrer Kommune den größten Bedarf für gelingende 
Kinder- und Jugendbeteiligung?* (Maximal vier Antworten möglich.)     

 

o Finanzielle Mittel 
o Personelle Aufstockung 
o Beratung und Fortbildung 
o Kooperation mit Schulen 
o Vernetzung mit anderen Kommunen 
o Ernsthaftigkeit/Offenheit in der Verwaltung 
o Entwicklung von landkreisweiten Beteiligungsangeboten 
o (Kommunal-)Politischer Wille 
o Motivation der Jugendlichen 
o Sonstiges: ………………………. 

 
o Kein zusätzlicher Bedarf 

 
Insgesamt hat der §41a GemO die Jugendbeteiligung vorangebracht. 
Bewerten Sie von 1 = stimme nicht zu bis 5 = stimme voll zu  

 
 
 
 

 
Insgesamt hat der §41a GemO die Kinderbeteiligung vorangebracht. 
Bewerten Sie von 1 = stimme nicht zu bis 5 = stimme voll zu  

 
 
 
 

 
Abschluss 
 
Gibt es noch etwas, das Sie uns zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung mitteilen möchten? 
 
 
 
 
 

 

 

Vielen Dank, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. 

 

Bei Rückfragen zu dieser Umfrage oder allgemein zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung kontaktieren 

Sie bitte: 

 
Kontakt 
Landeszentrale für politische Bildung BW 
Fachbereich Jugend und Politik 
Angelika Barth 
Lautenschlagerstr. 20 
70173 Stuttgart 
  
Tel.: 0711.164099-22 
E-Mail: angelika.barth@lpb.bwl.de 

1 2 3 4 5 
     

1 2 3 4 5 
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Darstellung des Sondierungsprozesses zu Qualitätskriterien für 

kommunale Jugendbeteiligung 

 

I. Allgemeine Qualitätsstandards 

Im Folgenden werden die fünf allgemeinen oder handlungsübergreifenden 

Qualitätsstandards des BMFSFJ von 2022 (siehe Überschrift des jeweiligen 

Abschnitts) zuzüglich der jeweiligen Sub-Qualitätsstandards dargestellt und in den 

entsprechenden Abschnitten mit den 14 allgemeinen Qualitätsstandards von 2015 

und weiteren Katalogen zu Qualitätskriterien in Beziehung gesetzt. Christine 

Schweizer hat eine Übersicht einschlägiger Qualitätskriterien zu Partizipations-

prozessen zusammengestellt, die diverse Kataloge, die im Zeitraum von 2005 bis 

2017 veröffentlicht wurden, vereint. Waldemar Stange und Team haben 2021 einen 

Katalog zu Kriterien guter Jugendpolitik in der Umweltpolitik veröffentlicht. Als 

Zwischenergebnisse stehen eingerückt die Kernaussagen der jeweiligen Abschnitte. 

Sie sollen im weiteren Verlauf der Arbeit näher betrachtet werden. 

A. Auseinandersetzung mit der Qualität von Beteiligungsprozessen  

Bevor auf die fünf handlungsfeldübergreifenden Qualitätsstandards eingegangen 

wird, soll an dieser Stelle auf einen zusätzlichen Qualitätsstandard hingewiesen 

werden, der weder 2015 noch 2022 in die Listen des BMFSFJ aufgenommen wurde, 

aber dennoch als ein Qualitätsstandard Erwähnung findet. Bereits die 

Auseinandersetzung mit der Qualität von Beteiligungsprozessen wird vom 

BMFSFJ als grundlegendes Qualitätskriterium für Jugendbeteiligung gewertet. Die 

Umsetzung der Qualitätsstandards ist ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum 

vorgenommen werden muss. Die Standards sollen zur Beschäftigung anregen, die 

Beteiligungsprozesse vor Ort zu hinterfragen und kontinuierlich 

weiterzuentwickeln.1, 2  

 Es findet eine Auseinandersetzung mit der Qualität von Jugendbeteiligung 

statt. 

 
1 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 8. 
2 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 30. 
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B. Beteiligung braucht förderliche institutionelle und gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen 

Dieser Qualitätsstandard umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte, die 

einerseits den Fokus auf kulturelle Rahmenbedingungen legen, andererseits auch 

den strukturellen Rahmen des Beteiligungsprozesse hinsichtlich Beteiligungs-

rechten, unterstützender Leistungen und Ressourcen beschreiben. 

Voraussetzung und Grundlage für eine gelingende Jugendbeteiligung ist ihre 

Anerkennung und Würdigung durch Politik, Verwaltung, pädagogische Institu-

tionen und sonstige entscheidende gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure3.  

Dieser grundlegende Qualitätsstandard wurde in der Publikation des BMFSJG von 

2022 im Vergleich zum Text von 2015 neu hinzugefügt. Er fokussiert die 

Notwendigkeit einer positiven Haltung zu Jugendbeteiligung über die einzelne 

Organisation hinaus in der Gesellschaft. Dabei wird jedoch nicht spezifisch 

zwischen der Haltung innerhalb einer Gemeinde und beispielweise eines 

Bundeslandes unterschieden. Die räumliche Dimension bleibt offen. In anderen 

aktuell herausgegeben Katalogen und Zusammenstellungen von Qualitätsstandards 

wir dieser Aspekt nicht explizit genannt. Stange, Jansen, Brunsemann verweisen 

jedoch auf eine Anerkennungskultur4. 

 Jugendbeteiligung ist gesellschaftlich und institutionell anerkannt und wird 

gewürdigt. 

Jugendbeteiligung muss auch auf Ebene der einzelnen Organisation, die konkrete 

Angebote zur Partizipation bereitstellt, von allen haupt-, neben- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern gewollt 

und unterstützt werden. Die Etablierung einer breiten Partizipationskultur wird 

durch Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung und der 

Personalrekrutierung unterstützt.5 

In der Handreichung des BMFSFJ von 2015 wird die Notwendigkeit einer 

Partizipationskultur unter Nr. 1 in ähnlicher Art und Weise beschrieben. 

Beteiligung soll ausdrücklich gewünscht und aktiv unterstützt werden. Ausdruck 

 
3 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 32. 
4 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 10. 
5 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 32. 
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dieser Kultur kann auch die unter Nr. 13 beschriebene Wertschätzung und 

Anerkennung bereits absolvierter Beteiligungsverfahren sein. Beteiligte sollen 

beispielweise durch Zertifikate für im Beteiligungsprozess erworbene 

Qualifikationen geehrt werden. Hierdurch soll das Engagement gestärkt werden.6 

Eine Beteiligungskultur, eine beteiligungsorientierte Haltung und die Anerkennung 

von Partizipation werden auch in der von Schweizer entwickelten Übersicht häufig 

genannt7. Stange, Jansen, Brunsemann sehen in der Partizipationskultur sogar eine 

Leitlinie für Jugendbeteiligung8 und nennen die Anerkennungskultur9. Mauch sieht 

im Aspekt der Organisationskultur und breiten Unterstützung von 

Partizipationsprozessen einen wesentlichen Faktor zur Verbesserung der Effizienz 

von Beteiligungsprozessen10. 

 Jugendbeteiligung ist in der Organisation gewünscht und wird unterstützt 

(Partizipationskultur). 

Jugendliche müssen selbstverständlich und wirksam bei allen Entscheidungen, 

Themen und Inhalten, die sie betreffen, über alle Bereiche der Politik, Verwaltung 

und Fachlichkeit hinweg beteiligt werden. Die Stimmen und Meinungen von 

Jugendlichen sind in Entscheidungsprozesse einzubinden. Strukturen, in denen 

Mitsprache, Mitwirkung oder Mitbestimmung möglich sind, müssen vorhanden 

sein oder gebildet werden. Möglichkeiten hierfür bestehen in der Aufnahme von 

Jugendlichen in bestehende Gremien oder dem Aufbau von Selbstvertretungs-

strukturen. Unabhängig von der organisatorischen Struktur muss für Jugendliche 

jederzeit klar sein, wie viel und welchen Einfluss sie innerhalb des 

Beteiligungsprozesses haben und welche Erwartungen an sie bezüglich ihrer Rolle 

gestellt werden. So können sie beispielsweise Ideen geben, als Interessenvertretung 

fungieren oder konkret mitbestimmen.11  

In der Handreichung des BMFSFJ von 2015 werden die beschriebenen Punkte in 

ähnlicher Art und Weise unter Nr. 4 gebündelt. Dort wird auch darauf verwiesen, 

dass die Stimmen der Jugendlichen soweit möglich gleichwertig zu den Stimmen 

 
6 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11ff. 
7 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55f. 
8 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 7f. 
9 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 10. 
10 Vgl. Mauch, 2014, S. 192. 
11 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 32f. 
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der Erwachsenen sein sollen.12 Schweizer listet in ihrer Übersicht unter anderem 

die Notwendigkeit, Klarheit über den Rahmen und die Entscheidungsmacht 

innerhalb des Beteiligungsprozesses herzustellen auf13. Stange, Jansen, 

Brunsemann setzen in der bestmöglichen Berücksichtigung und Integration der 

Perspektiven und Interessen der Jugendlichen eine Leitlinie für Beteiligung. Klare 

Rahmenbedingungen sind zu definieren und Jugendliche sind über ihren Einfluss 

auf die Ergebnisse informiert.14  

 Jugendliche werden bei allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. 

 Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten 

sie haben und welche Erwartungen an sie gestellt werden. 

 Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen 

sind gleichwertig.  

Eine Bedingung von funktionierender Jugendbeteiligung ist institutionelle und 

strukturelle Offenheit. Diese setzt voraus, dass für Jugendliche im 

Beteiligungsprozess mindestens Anhörungsoptionen, besser noch Optionen zur 

Gestaltung und Entscheidung vorgesehen sind, die von allen Beteiligten 

zugestanden werden.15 

In der Handreichung des BMFSFJ von 2015 wird dieser Aspekt nicht konkret 

beschreiben. Er ist aber implizit in Nr. 4 genannt.16 Bei Schweizer findet sich der 

Punkt der Ergebnisoffenheit, der mit verbindlichen Entscheidungsspielräumen in 

Zusammenhang gebracht wird17. Stange, Jansen, Brunsemann setzen realen 

Einfluss durch Machtübertragung auf die Jugendlichen voraus18.  

 Institutionelle und strukturelle Offenheit ist gegeben.  

 Anhörungs-, Gestaltung- und Entscheidungsoptionen bestehen und werden 

anerkannt. 

Verlässliche Rahmenbedingungen unterstützen den Beteiligungsprozess. 

Jugendlichen wird personelle Unterstützung in Form von begleitenden 

 
12 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11. 
13 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55. 
14 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 8ff. 
15 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 33. 
16 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11. 
17 Vgl. Schweizer, 2019, S. 56. 
18 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 11. 
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Ansprechpersonen zu Seite gestellt. Um Synergieeffekte unterschiedlicher 

Akteurinnen und Akteure zu nutzen und die Beteiligung der Jugendlichen zu 

fördern, werden Netzwerke aufgebaut und nach für alle Beteiligten 

nachvollziehbaren Regeln koordiniert. Durch Ansprechpersonen und Netzwerke 

wird die Kontinuität der Strukturen garantiert.19 

In der Handreichung des BMFSFJ von 2015 sind die beschriebenen Aspekte in 

ähnlicher Art und Weise unter Nr. 1, maßgeblich aber unter Nr. 10 gebündelt20. 

Schweizer listet einerseits die Unterstützung bei Bedarf und Fragen als ein 

Qualitätskriterium, anderseits wird auch die Netzwerkarbeit herausgestellt. Darüber 

hinaus nennt Schweizer das Vorhandensein einer kompetenten neutralen 

Moderation.21 Stange, Jansen, Brunsemann betonen die Notwenigkeit von 

bekannten Ansprechpersonen für die Jugendlichen und dem Aufbau hausinterner 

und externer Netzwerke und Kooperationen als wesentliche Grundlagen22. Mauch 

sieht in der Einrichtung von Ansprechpersonen und Beteiligungslotsen einen 

wesentlichen Faktor zur Verbesserung der Effizienz von Beteiligungsprozessen23 

Newig nennt die Notwendigkeit einer unparteilichen Moderation als ein 

Erfolgsfaktor zur Erreichung von Implementationseffektivität24 

 Jugendliche erhalten Unterstützung durch zuständige, neutrale Ansprechpersonen. 

 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. 

Um einen möglichst hohen Grad an Selbstorganisationsfähigkeit der und 

Jugendlichen zu erreichen und den organisatorischen Rahmen des Beteiligungs-

prozesses sicherzustellen, sind ausreichende Finanz- und Personal- sowie 

räumliche und zeitliche Ressourcen planungssicher zur Verfügung zu stellen25. 

Das BMFSFJ hat in der Handreichung von 2015 die Notwendigkeit von Ressourcen 

unter Nr. 8 formuliert. Hierin eingeschlossen sind auch Sachressourcen und 

Ressourcen zur Qualifikation aller Beteiligten.26 Ressourcen in Form von Zeit, 

Geld, Raum oder kompetentem Personal und deren effizienter Einsatz werden auch 

 
19 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 33. 
20 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. a0f.  
21 Vgl. Schweizer, 2019, S. 57. 
22 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 8f. 
23 Vgl. Mauch, 2014, S. 191ff. 
24 Vgl. Newig, 2005, S. 105. 
25 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 33. 
26 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 12. 
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von Schweizer gelistet27. Nach Stange, Jansen, Brunsemann müssen ausreichend 

finanzielle und personelle Ressourcen zu Verfügung stehen, um Prozesse 

vorzubereiten, durchzuführen, zu dokumentieren und zu evaluieren.28  

 Es stehen ausreichende Ressourcen zur organisatorischen Durchführung und zur 

Stärkung der Selbstorganisationfähigkeit zur Verfügung.  

C. Beteiligung schließt alle jungen Menschen ein 

Dieser Qualitätsstandard umfasst unter anderem Aspekte zu Methodeneinsatz, 

Zugang zu Beteiligungsprozessen und Themenwahl. 

Das zur Verfügung stehende Set an Methoden zur Durchführung des 

Beteiligungsprozesses muss unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen. 

Grundsätzlich ist eine Vielfalt an Methoden zu entwickeln, die einen themen- und 

zielgruppenadäquaten Einsatz ermöglicht. Die eingesetzten Methoden müssen zur 

Bearbeitung des Themas oder den zu verhandelnden Inhalten geeignet sein. 

Jugendliche müssen ernst genommen werden und sich ernst genommen fühlen. Sie 

sollen durch die Methodik zu aktivem Handeln angeregt werden. Der 

Entwicklungs- und Bildungsstand der Jugendlichen ist zu beachten. Ebenso sollten 

die Methoden unterschiedliche Sinne ansprechen. Die Auswahl der Methoden darf 

nicht zu Ausgrenzung oder Diskriminierung führen. Beteiligungsverfahren sind 

daher inklusiv zu gestalten, sodass Teilhabe ermöglicht wird und Barrien abgebaut 

werden.29 

Die Methoden des Beteiligungsprozesses werden in der Handreichung des BMFSFJ 

in ähnlicher Art unter Nr. 7 beschrieben. Darüber hinaus wird auf die Vielfalt der 

Methoden, Themen und Formen auch unter Nr. 2 hingewiesen.30 Schweizer listet 

im Zusammenhang zu den oben beschriebenen Inhalten den Aspekt der attraktiven 

Methoden. Darüber hinaus nennt sie allgemein auch den Zugang zur Partizipation 

als Qualitätskriterium und die Verhinderung des Ausschlusses von Gruppen oder 

Personen. Diese Aspekte stehen jedoch nicht explizit im Kontext der Methodik.31 

 
27 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55. 
28 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 9. 
29 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 34. 
30 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 10ff. 
31 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55f. 
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Stange, Jansen, Brunsemann betonen die Notwenigkeit von zielgruppenorientierten 

Methoden und Formaten32. 

 Die eingesetzten Methoden sind geeignet, Jugendliche zu aktivem Handeln 

innerhalb des Beteiligungsprozesses zu bewegen. 

 Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. 

Auch die Angebote zur Beteiligung selbst sind inklusiv zu gestalten. 

Unterschiedliche Bedürfnisse, die sich durch Vielfaltsaspekte ergeben, sollen 

berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass sich alle 

Jugendlichen, die sich beteiligen möchten, Gelegenheit dazu erhalten. Es sind für 

die Beteiligung Orte zu wählen, die für Jugendliche lebensweltnah sind. 33 

Das BMFSFJ listet in der Handreichung von 2015 unter Nr. 2 Zugangsaspekte für 

Jugendliche. Neben dem Aspekt des Ortes wird hier auch darauf verwiesen, dass 

für die Umsetzung der Angebote eine (Uhr-)Zeit gewählt werden muss, zu der 

Jugendliche die Angebote auch wahrnehmen können.34 Nach Stange, Jansen, 

Brunsemann ist eine Beteiligungsstruktur zu entwickeln, die sich an der 

Lebenswirklichkeit der Jugendlichen orientieren muss, um die Diskussionskultur 

zu stärken. Auch die Diversität der Zielgruppe muss berücksichtigt werden.35 

Newig beschreibt, dass Beteiligte über ausreichende persönliche Ressourcen 

(zeitlich / finanzielle) verfügen müssen, um sich überhaupt beteiligen zu können.36 

 Angebote zur Beteiligung sind so gestaltet, dass Jugendliche, die sich beteiligen 

möchten, Gelegenheit dazu erhalten. 

Im Beteiligungsprozess müssen von Beginn an alle Informationen über den 

Gesamtprozess und das Prozedere in verständlicher Art und Weise zur Verfügung 

stehen. Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung sind für alle Beteiligten 

nachvollziehbar und verständlich. Das beinhaltet auch Klarheit über Regeln und 

Bedingungen des Prozesses und durch wen diese festgesetzt werden.37 Weitere 

Ausführungen zum Qualitätsstandard der Transparenz sind im Abschnitt E  

 
32 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 11. 
33 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 34. 
34 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 10. 
35 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 10f. 
36 Vgl. Newig, 2005, S. 107. 
37 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 34f. 
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Beteiligung ist transparent beschrieben. Es wird daher an dieser Stelle auf weitere 

Ausführungen verzichtet. 

 Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle 

Aspekte des Beteiligungsprozesses. 

Jugendliche können nicht verpflichtet werden sich an Entscheidungsprozessen zu 

beteiligen. Sie sollen einerseits die Möglichkeit haben, sich an allen für sie 

relevanten und lebensweltnahen Themen zu beteiligen, andererseits sollen sie 

selbstständig und aktiv entscheiden, ob für sie eine Beteiligung überhaupt in Frage 

kommt. Daher müssen die Themen der Beteiligungsprozesse für die Jugendlichen 

bedeutsam sein.38 

Das BMFSFJ geht in der Handreichung von 2015 unter Nr. 6 noch einen Schritt 

weiter. Jugendliche sollen nicht nur entscheiden, ob sie sich beteiligen wollen, 

sondern vielmehr aktiv bei der Themenauswahl eingebunden werden39. Hierdurch 

wird die Themenwahl um einen kollaborativen Aspekt erweitert. Auch Schweizer 

listet die Beeinflussung der Themenwahl durch die Jugendlichen als Qualitäts-

kriterium. Darüber hinaus wird auch die Freiwilligkeit als Kriterium genannt40. 

Stange, Jansen Brunsemann fordern eine regelmäßige Bedarfsanalyse, um 

gemeinsam mit Jugendlichen Themen für Beteiligungsprozesse zu sondieren41. 

Mauch sieht insbesondere im Aspekt der Betroffenheit und der Relevanz für die 

Zielgruppe einen wesentlichen Faktor zur Verbesserung der Effizienz von 

Beteiligungsprozessen42. Für Newig ist die Betroffenheit und das Interesse am 

Thema essentiell für eine positive Partizipationsneigung und damit für eine hohe 

Implementationseffektivität43. 

 Die Themen sind für Jugendliche bedeutsam. 

 Jugendliche entscheiden sowohl bei der Wahl der Themen aktiv mit als auch über 

ihre generelle Teilnahme am Beteiligungsprozess.  

 
38 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 35. 
39 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11. 
40 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55.  
41 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 8. 
42 Vgl. Mauch, 2014, S. 192. 
43 Vgl. Newig, 2005, S. 106f. 
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Als neuer Aspekt der Qualitätsstandards sind in der Publikation des BMFSFJ 

digitale Beteiligungsmöglichkeiten hinzugefügt worden44. Diese können als 

Ergänzung zu analogen Instrumenten eingesetzt werden, um Jugendliche auch 

ortunabhängig und schnell zu erreichen oder das Spektrum der Beteiligungsformate 

zu erweitern. Für digitale Formate sind die allgemeinen Qualitätskriterien ebenso 

zu beachten.45  

 Digitale Beteiligungsformen können eine Erweiterung der 

Beteiligungsmöglichkeiten sein. 

D. Beteiligung braucht Qualifikation 

Durch Qualifizierung soll erreicht werden, dass alle beteiligten Akteurinnen und 

Akteure über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um das Beteiligungs-

vorhaben (mit)gestalten zu können. Alle in den Beteiligungsprozess involvierten 

Gruppen erhalten Zugang zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten. 

Schulungen können beispielsweise das Training personaler, sozialer und 

kommunikativer Kompetenzen, Methodenkompetenz oder sonstiger Kompetenzen, 

die zur Gestaltung des Beteiligungsvorhabens notwendig sind, umfassen. 

Erwachsene erhalten Unterstützung, um sich mit ihrer Rolle im Beteiligungsprozess 

zu befassen, um eine Haltung zu entwickeln, die förderlich für 

Beteiligungsvorhaben ist, und um sich mit Methoden zur Durchführung von 

Jugendbeteiligung vertraut zu machen. Jugendliche werden unterstützt, 

Beteiligungs- und Demokratiekompetenzen aufzubauen.46 

Die Notwendigkeit für Qualifikation wurde bereits in der Handreichung des 

BMFSFJ von 2015 unter Nr. 11 formuliert. Hier wurde ebenfalls auf formelle und 

informelle Lernprozesse verwiesen und es wurden Ansätze zu Peer Education als 

Lernmethode genannt.47 Mauch sieht in der Qualifizierung der Mitarbeitenden der 

Organisation einen wesentlichen Faktor zur Verbesserung der Effizienz von 

 
44 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 6. 
45 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 35 
46 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 36. 
47 Vgl. BMFSFJ, 2015. S. 12f.  
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Beteiligungsprozessen48. Darüber hinaus wird auch bei Schweizer und Stange, 

Jansen, Brunsemann Bezug auf den Aspekt der Qualifizierung genommen49, 50 

 Alle Beteiligten werden oder sind für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren 

qualifiziert. 

E. Beteiligung ist transparent 

Unter diesem Qualitätsstandard werden unter anderem Aspekte, die im Kontext von 

Nachvollziehbarkeit, Informiertheit, Klarheit, Kontinuität im Wissen und 

Informationssicherheit gebündelt. 

Insgesamt ist der Beteiligungsprozess so anzulegen, dass die Ziele, Bedingungen, 

Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung für alle Zielgruppen nachvollziehbar 

und von Beginn an transparent sind. Die Informationen werden zielgruppengerecht 

übermittelt. Ziele und anvisierte Ergebnisse sind jederzeit bekannt. Transparenz ist 

über den gesamten Prozess hinweg zu wahren, sodass alle Beteiligten jederzeit über 

den aktuellen Stand informiert sind. Werden Ergebnisse des Beteiligungsprozesses 

nicht zeitnah umgesetzt, erhalten die Beteiligten Informationen für die Gründe der 

Verzögerung. Hierzu findet eine zielgruppengerechte Ansprache aller Beteiligten 

statt.51 

Das BMFSFJ formuliert die oben gelisteten Aspekt der Transparenz unter den Nr. 

3, 4, 5 und 9 der Handreichung von 2015. Insbesondere wird unter Nr. 4 auch auf 

Klarheit bezüglich der Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme der 

Jugendlichen verwiesen. Unter Nr. 5 wird die Transparenz über Beteiligungsrechte 

genannt.52 Transparenz wird bei Schweizer in gleich zwei Qualitätskriterien und 

damit in einer Vielzahl von Katalogen zu Qualitätsstands genannt. Auch der 

zielgruppengerechte Zugang zu Informationen, wird genannt.53 Stange, Jansen, 

Brunsemann bündeln die beschriebenen Aspekte in den Themenfeldern 

Kommunikation und Wirkung und Sichtbarkeit54. Transparenz des Verfahrens und 

 
48 Vgl. Mauch, 2014, S. 193. 
49 Vgl. Schweizer, 2019, S. 56;  
50 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 9ff.  
51 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 37. 
52 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11f. 
53 Vgl. Schweizer, 2019, S. 56f. 
54 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 10ff. 
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die Bereitstellung aller relevanten Informationen an alle Beteiligten ist nach Newig 

ein Erfolgsfaktor zur Erreichung von Implementationseffektivität55. 

 Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle 

Aspekte des Beteiligungsprozesses. 

 Es findet eine zielgruppengerechte Ansprache und Information aller Beteiligten 

statt. 

 Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten 

sie haben und welche Erwartungen an sie gestellt werden. 

Beteiligung setzt ebenfalls eine Kontinuität der beteiligten Akteurinnen und 

Akteure voraus. Das bedeutet, dass die Beteiligten von Beginn des 

Beteiligungsprozesses an bis zu seinem Ende involviert werden.56 

Der Aspekt der personellen Kontinuität wurde in der Überarbeitung der 

Handreichung von 2015 neu hinzugefügt. Bei Schweizer wird die Kontinuität in der 

Beteiligung nicht als Qualitätskriterium gelistet, jedoch wird auf die frühzeitige 

Partizipation hingewiesen57. Frühzeitige Beteiligung wird auch von Newig als ein 

Erfolgsfaktor zur Erreichung von Implementationseffektivität58 und bei Mauch im 

Kontext von Effizienzpotenzialen genannt.59 

 Alle Beteiligten sind von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen. 

Im Beteiligungsprozess sind die Stimmen aller Beteiligten gleichwertig und sie 

werden gleichermaßen ernst genommen. Kategorien wie Alter oder Status haben 

keinen Einfluss auf die Intensität, mit der beteiligt wird.60 

In der Handreichung des BMFSFJ von 2015 wird unter Nr. 5 die Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten als gleichberechtigt beschreiben. Auch müssen sich die 

erwachsenen Akteurinnen und Akteure mit den Interessen der und Jugendlichen 

auseinandersetzen.61 

Bei Schweizer kann die beschriebene Gleichberechtigung in den Qualitätskriterien 

zur Haltung der Erwachsenen bezüglich einer Kommunikation auf Augenhöhe oder 

 
55 Vgl. Newig, 2005, S. 105. 
56 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 37. 
57 Vgl. Schweizer, 2019, S. 56. 
58 Vgl. Newig, 2005, S. 105. 
59 Vgl. Mauch, 2014, S. 192. 
60 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 37. 
61 Vgl. BMFSFJ, 2015, S: 11. 
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zur Gleichberechtigung interpretiert werden62. Auch Stange, Jansen, Brunsemann 

verorten die Gleichberechtigung im Kontext der Kommunikation auf Augenhöhe, 

die wertschätzend, transparent, verständlich und ernsthaft sein soll63.  

 Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen 

sind gleichberechtigt. 

 Kommunikation zwischen allen Beteiligten findet auf Augenhöhe statt. 

Die für den Beteiligungsprozess festgelegten Ziele müssen regelmäßig kritisch 

hinterfragt und gegebenenfalls aktualisiert werden. Für Beteiligungsprozesse, die 

über einen längeren Zeitraum bestehen, sind Teilziele festzulegen, sodass 

Zwischenergebnisse sichtbar gemacht werden können. Sowohl die Zwischen- als 

auch die Gesamtergebnisse werden, um sie nachvollziehbar zu machen, zeitnah, 

nachdem sie getroffen wurden, offengelegt. Durch die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit erfahren alle Beteiligten, insbesondere aber die beteiligten 

Jugendlichen Selbstwirksamkeit.64 

Das BMFSFJ formuliert die Aspekte zu Transparenz und Offenlegung der 

Ergebnisse in der Handreichung von 2015 in sehr ähnlicher Weise unter den Nr. 3 

und 5. Selbstwirksamkeit wird im Kontext der allgemeinen Qualitätsstandards nicht 

erwähnt, jedoch wird unter Nr. 12 der persönliche Zugewinn, der durch 

Partizipationsprozesse ermöglicht wird, genannt. Zugewinn meint einen Mehrwert 

für die biografische Entwicklung der Jugendlichen in Form von Erfahrung von Sinn 

und Gemeinsinn, dem Aufbau neuer Beziehungen und dem Training von 

Kompetenzen. Jugendliche machen gemeinsam mit erwachsenen Akteurinnen und 

Akteuren Demokratieerfahrungen.65 Auch Schweizer nennt den persönlichen 

Zugewinn als Qualitätskriterium. Sie bündelt ihn mit Aspekten der Kompetenz-

entwicklung und des Lernens.66 Stange, Jansen, Brunsemann stellen insbesondere 

das politische Wachstum der Jugendlichen heraus67. 

 Ziele und Teilziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

 
62 Vgl. Schweizer, 2019, S. 56.  
63 Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 10. 
64 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 37. 
65 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 13. 
66 Vgl. Schweizer, 2019, S. 57. 
67 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 12. 
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 Für langfristige Beteiligungsprozesse werden Teilziele festgelegt und 

Zwischenergebnisse zeitnah offengelegt. 

 Kinder und Jugendliche erleben Selbstwirksamkeit. 

 Beteiligungsprozesse ermöglichen einen persönlichen Zugewinn. 

Beteiligungsprozesse haben einen für alle Beteiligten nachvollziehbaren Anfangs- 

und Endpunkt. Sie sind zeitlich eindeutig eingegrenzt. Das Verfahren ist so 

gestaltet, dass seine Umsetzung für Jugendliche überschaubar bleibt. Gleiches gilt 

soweit möglich für die Realisierung der Ergebnisse.68 

Die explizite Erwähnung eines festgesetzten Zeitrahmens für Beteiligungsprozesse 

und seine Auswirkungen auf die Jugendlichen ist ein neuer Aspekt, der in der 

Handreichung des BMFSFJ von 2015 nicht erwähnt wird. Auch bei Schweizer ist 

der zeitliche Rahmen des Prozesses nicht gelistet. Jedoch nennt sie in Bezug auf die 

Ergebnisqualität die zeitnahe und verbindliche Umsetzung der Ergebnisse als 

Qualitätskriterium.69 

 Beteiligungsprozesse haben einen fixen Anfangs- und Endpunkt. 

 Beteiligungsprozesse und die Umsetzung ihrer Ergebnisse finden in einem für 

Kinder und Jugendliche überschaubaren Zeitraum statt. 

Auch der Schutz persönlicher Daten der Jugendlichen muss sichergestellt sein. 

Hierzu ist die Umsetzung der Regelungen des DSGVO sowie des Kinder- und 

Jugendschutzes und des Kinder- und Jugendmedienschutzes zu gewährleisten.70 

Aspekte des Datenschutzes im Kontext digitaler Medien sind ein neues 

Themenfeld, das im Zuge der Überarbeitung der Handreichung des BMFSFJ 2015 

neu hinzugekommen ist71. Sie werden auch in den anderen Katalogen für Qualitäts-

standards nicht erwähnt.  

 Jugendschutz und Jugendmedienschutz wird gewährleistet. 

F. Beteiligung wird überprüft 

Dieser Qualitätsstandard umfasst unter anderem Aspekte zu strategischen 

Grundlagen, Zielvereinbarungen, Evaluation und Dokumentation.  

 
68 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 37. 
69 Vgl. Schweizer, 2019, S. 57. 
70 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 38. 
71 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 6. 
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Jugendbeteiligung muss auf Basis einer verbindlichen Grundlage umgesetzt 

werden, die gemeinsam von allen beteiligten Institutionen und Akteurinnen und 

Akteuren konzipiert und beschlossen wird. In diesem gemeinsamen Prozess 

inbegriffen sind das Festlegen strategischer Schritte, die Formulierung von Zielen 

und nach Abschluss die Evaluation der Zielerreichung anhand vorab verbindlich 

festgelegter Qualitätsstandards.72  

Verbindlichkeit durch eine Konzeption, das gemeinsame Festlegen von Zielen des 

Beteiligungsvorhabens und die regelmäßige Überprüfung der Ziele wurden vom 

BMFSFJ 2015 in den Nr. 1 und 3 genannt.73 Schweizer listet in den Qualitäts-

kriterien zum einen das gemeinsame Festlegen von Zielen des Beteiligungs-

prozesses, zum anderen aber auch die kooperative und vorausschauende Planung 

des Konzepts und es Prozesses selbst74. Das gemeinsame Festlegen von 

Verfahrensregeln wird auch von Newig als ein Erfolgsfaktor zur Erreichung von 

Implementationseffektivität beschreiben75. Mauch sieht in der Fixierung einer 

Beteiligungsstrategie einen wesentlichen Faktor zur Verbesserung der Effizienz 

von Beteiligungsprozessen76. 

 Beteiligung basiert auf einer von allen Beteiligten getragenen verbindlichen 

Grundlage, die strategische Schritte und überprüfbare Ziele formuliert. 

Beteiligungsprozesse sind so anzulegen, dass sie zum einen die Möglichkeit bieten, 

auf sich verändernde Interessenlagen und Anliegen der Jugendlichen flexibel 

reagieren zu können und zum anderen den Jugendlichen den Raum geben, ihre 

persönlichen Erfahrungen im Sinne eines gemeinsam lernenden Prozesses 

einzubringen.77  

Die Handreichung des BMBFSFJ von 2015 ergänzt in diesem Kontext, dass im 

Rahmen der Überprüfung der Ziele diese bei Bedarf an die neuen Gegebenheiten 

angepasst werden78. Newig nennt die Offenheit der Entscheidungsfindung als ein 

Erfolgsfaktor zur Erreichung von Implementationseffektivität79. 

 
72 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 39. 
73 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 10f. 
74 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55f. 
75 Vgl. Newig, 2005, S. 105. 
76 Vgl. Mauch, 2014, S. 191. 
77 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 39. 
78 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11. 
79 Vgl. Newig, 2005, S. 105. 
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 Beteiligungsprozesse sind so angelegt, dass sie flexibel auf sich verändernde 

Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden können. 

 Beteiligung ist als erfahrungsoffener, lernender Prozess angelegt. 

Nachdem Beteiligungsprozesse abgeschlossen sind, sind sowohl ihre Ergebnisse 

als auch das Verfahren und die strukturellen Rahmenbedingungen gemeinsam mit 

allen Beteiligten zu evaluieren. Zwar obliegt es den Fachkräften, die 

Beteiligungsprozesse im Hinblick auf die Einhaltung der Qualitätsstandards und 

ihre Ergebnisse zu bewerten. Eine effektive Evaluation ist jedoch nur möglich, 

wenn Jugendliche, die am Prozess beteiligt sind, entsprechend ihres Alters und ihrer 

Lebenssituation angemessen einbezogen werden. Dazu müssen entsprechende 

Strategien, Leitfragen und Formate entwickelt werden.80 

Die Evaluation von Beteiligungsprozessen wurden vom BMFSFJ 2015 unter Nr. 

14 aufgeführt81. Schweizer nennt die Evaluation und Reflexion des Verfahrens als 

Qualitätskriterium82. Stange, Jansen und Brunsemann verweisen darüber hinaus 

auch auf die Wichtigkeit einer externen Evaluation83. Nach Mauch sind 

Beteiligungsprozesse im Sinne eine Fehlerkultur ständig zu bewerten, um die 

Effizienz von Beteiligungsprozessen zu steigern84. 

 Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten 

Jugendlichen evaluiert. 

In engem Zusammenhang mit der Evaluation von Beteiligungsprozessen steht die 

Dokumentation. Beteiligungsprozesse werden dokumentiert und anschließend 

öffentlich zugänglich gemacht, um daraus zu lernen. Dabei ist es wichtig, nicht nur 

die Fachwelt, sondern auch Jugendliche anzusprechen. Beteiligte und noch 

unbeteiligte Jugendliche sollen so ermutigt und motiviert werden sich in Zukunft 

zu beteiligen.85 

Herausgestellt wird unter Nr. 11 der Handreichung des BMFSFJ von 2015 neben 

dem Zweck zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Prozesse ebenfalls die 

Wichtigkeit der öffentlichen Wahrnehmung der Beteiligungsprozesse, die durch die 

 
80 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 39. 
81 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 13. 
82 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55. 
83 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 11. 
84 Vgl. Mauch, 2014, S. 192. 
85 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 40. 
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Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse entsteht86. Stange, Jansen, 

Brunsemann verbinden Dokumentation wie auch das BMFSFJ in der Handreichung 

von 2015 eng mit der Evaluation87. Der Aspekt der Dokumentation und das 

Motivieren der Jugendlichen wird ebenfalls von Schweizer genannt88.  

 Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich 

zugänglich gemacht. 

Der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit wird in der Publikation des BMFSFJ von 

202289 genau wie in der Handreichung von 201590 im Kontext der Dokumentation 

der Ergebnisse und der möglichen Motivierung bisher unbeteiligter Jugendlicher 

lediglich angerissen. 

Schweizer nennt im Kontext der Öffentlichkeitsarbeit explizit auch die 

Teilnahmewerbung als handlungsleitendes Motiv91. Stange, Jansen, Brunsemann 

stellen Öffentlichkeitsarbeit als Möglichkeit dar, Themen, Ziele und Ergebnisse von 

Beteiligungsverfahren schnell an die gesamte Peergroup zu kommunizieren. So 

werden auch Kinder und Jugendliche über Inhalte und Beteiligungsmöglichkeiten 

informiert, die bisher nicht beteiligt waren.92 Beteiligungsprozesse werden 

flankierend durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 

II. Spezielle Qualitätsstandards 

In der Publikation des BMFSFJ von 2022 werden neben den allgemeinen 

Qualitätsstandards auch spezielle, auf kommunale Jugendbeteiligung bezogene 

Standards formuliert. Diese sind als Spezifizierung der allgemeinen 

Qualitätsstandards zu verstehen. Daher wird an dieser Stelle lediglich auf einzelne 

Konkretisierungen, verwiesen.93 

Kommunale Jugendbeteiligung muss auf einer kommunalpolitischen Willens-

erklärung aufsetzen, die in einem gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 

 
86 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 11. 
87 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 11. 
88 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55ff. 
89 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 40. 
90 Vgl. BMFSFJ, 2015, S. 13 
91 Vgl. Schweizer, 2019, S. 55. 
92 Vgl. Stange / Jansen / Brunsemann, 2021, S. 9. 
93 Vgl. BMFSFJ, 2022, S. 106f. 
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verabschiedetem Leitbild umgesetzt wird und so Grundlage für das gesamte 

partizipationsgerichtete Verwaltungshandeln ist. 

 Jugendbeteiligung ist politisch gewollt und in einem Leitbild zur Beteiligung fixiert. 

Beteiligung findet in allen die Jugendlichen betreffenden kommunalen Handlungs-

feldern statt. Dazu ist es wichtig, dass sie frühzeitig über Planungsvorhaben der 

Kommune informiert werden. 

 Jugendliche werden bei allen sie betreffenden kommunalen Entscheidungen 

beteiligt. 

Wenn Beteiligungsgremien eingerichtet werden, die lediglich eine maximale Zahl 

von beteiligten Kindern und Jugendlichen voraussetzen, müssen transparente 

Auswahlverfahren und geeignete Informationsmöglichkeiten bestehen. 

 Bei beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten werden transparente (Aus-) 

Wahlverfahren durchgeführt. 

Wenn selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen vor Ort 

bestehen, nehmen Vertretungen von diesen als beratende Mitglieder am 

Jugendhilfeausschuss teil. Ebenso findet eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Zusammenschlüssen und dem Jugendamt statt. 

 Selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Jugendlichen nehmen als beratende 

Mitglieder am Jugendhilfeausschuss teil.  
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III. Übersicht 

1 Es findet eine Auseinandersetzung mit der Qualität von Jugendbeteiligung statt. 

2 Jugendbeteiligung ist gesellschaftlich und institutionell anerkannt und wird gewürdigt. 

3 Jugendbeteiligung ist politisch gewollt und in einem Leitbild zur Beteiligung fixiert. 

4 Jugendbeteiligung ist in der Organisation gewünscht und wird unterstützt (Partizipationskultur). 

5 
Beteiligung basiert auf einer von allen Beteiligten getragenen verbindlichen Grundlage, die 
strategische Schritte und überprüfbare Ziele formuliert. 

6 Jugendliche werden bei allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. 

7 Jugendliche werden bei allen sie betreffenden kommunalen Entscheidungen beteiligt. 

8 Die Themen sind für Jugendliche bedeutsam. 

9 
Jugendliche entscheiden sowohl bei der Wahl der Themen aktiv mit als auch über ihre generelle 
Teilnahme am Beteiligungsprozess. 

10 
Angebote zur Beteiligung sind so gestaltet, dass Jugendliche, die sich beteiligen möchten, 
Gelegenheit dazu erhalten. 

11 
Bei beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten werden transparente (Aus-) Wahlverfahren 
durchgeführt. 

12 Beteiligungsprozesse haben einen fixen Anfangs- und Endpunkt. 

13 Alle Beteiligten sind von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen. 

14 Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten Jugendlichen evaluiert. 

15 Beteiligung ist als erfahrungsoffener, lernender Prozess angelegt. 

16 Alle Beteiligten werden oder sind für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren qualifiziert. 

17 
Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich zugänglich 
gemacht. 

18 
Für langfristige Beteiligungsprozesse werden Teilziele festgelegt und Zwischenergebnisse 
zeitnah offengelegt. 

19 Beteiligungsprozesse werden flankierend durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 

20 Ziele und Teilziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

21 Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle Aspekte des 

Beteiligungsprozesses. 

22 Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten sie haben und 

welche Erwartungen an sie gestellt werden. 

23 Anhörungs-, Gestaltung- und Entscheidungsoptionen bestehen und werden anerkannt. 

24 Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen sind 

gleichwertig. 

25 Selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Jugendlichen nehmen als beratende Mitglieder am 

Jugendhilfeausschuss teil. 

26 Ausreichend Ressourcen zur organisatorischen Durchführung und zur Stärkung der 

Selbstorganisationfähigkeit stehen zur Verfügung. 

27 Es findet eine zielgruppengerechte Ansprache und Information aller Beteiligten statt. 
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28 Kommunikation zwischen allen Beteiligten findet auf Augenhöhe statt. 

29 Institutionelle und strukturelle Offenheit ist gegeben. 

30 Beteiligungsprozesse sind so angelegt, dass sie flexibel auf sich verändernde Bedürfnisse der 

Jugendlichen angepasst werden können. 

31 Jugendliche erhalten Unterstützung durch zuständige, neutrale Ansprechpersonen. 

32 Die eingesetzten Methoden sind geeignet, Jugendliche zu aktivem Handeln innerhalb des 

Beteiligungsprozesses zu bewegen. 

33 Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. 

34 Digitale Beteiligungsformen können eine Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten sein. 

35 Jugendschutz und Jugendmedienschutz wird gewährleistet. 

36 Beteiligungsprozesse und die Umsetzung ihrer Ergebnisse finden in einem für Jugendliche 

überschaubaren Zeitraum statt. 

37 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. 

38 Jugendliche erleben Selbstwirksamkeit. 

39 Beteiligungsprozesse ermöglichen einen persönlichen Zugewinn. 
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 Sondierte Qualitätskriterien  Überarbeitete Qualitätskriterien Begründung 

1 Es findet eine Auseinandersetzung mit der Qualität von Jugendbeteiligung statt. 1 Es findet eine Auseinandersetzung mit der Qualität von Jugendbeteiligung statt. ––– 

2 
Jugendbeteiligung ist gesellschaftlich und institutionell anerkannt und wird 
gewürdigt. 

2 Jugendbeteiligung ist politisch gewollt und in einem Leitbild fixiert. 

2 +3: Für kommunale Jugendbeteiligung ist der politische Wille ausschlaggebend. 
Einerseits spricht der Gemeinderat als demokratisch gewähltes Gremium für die 
lokale Gemeinschaft (Gesellschaft) und andererseits gibt er den Auftrag in die 
Verwaltung (Institution). 3 

Jugendbeteiligung ist politisch gewollt und in einem Leitbild zur Beteiligung 
fixiert. 

4 
Jugendbeteiligung ist in der Organisation gewünscht und wird unterstützt 
(Partizipationskultur). 3 

Jugendbeteiligung ist in der Organisation gewünscht und wird unterstützt 
(Partizipationskultur). ––– 

5 
Beteiligung basiert auf einer von allen Beteiligten getragenen verbindlichen 
Grundlage, die strategische Schritte und überprüfbare Ziele formuliert. 4 

Beteiligung basiert auf einer von allen Beteiligten getragenen verbindlichen 
Grundlage, die strategische Schritte und überprüfbare Ziele formuliert. ––– 

6 Jugendliche werden bei allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligt. 
5 

Jugendliche werden bei allen Sie betreffenden kommunalen Entscheidungen 
beteiligt. 6 + 7: Es wurde die spezifischere Formulierung gewählt. 

7 
Jugendliche werden bei allen sie betreffenden kommunalen Entscheidungen 
beteiligt. 

8 Die Themen sind für Jugendliche bedeutsam.  
6 
 

7 
 

Jugendliche entscheiden bei der Wahl der Themen, für die eine Beteiligung 
durchgeführt wird, mit. 

Angebote zur Beteiligung sind so gestaltet, dass Jugendliche, die sich für eine 
Teilnahme am Beteiligungsprozess entscheiden, Gelegenheit dazu erhalten. 

8 + 9: Durch die aktive Beteiligung der Jugendlichen an der Wahl der Themen, ist 
im Ergebnis zu erwarten, dass Beteiligungsprozesse zu für Jugendliche 
bedeutsamen Themen durchgeführt werden. 
 
9 + 10: Die Entscheidung zur Teilnahme an einem Beteiligungsprozess ist in 
beiden Aussagen thematisiert und wird daher zusammengezogen. 

9 
Jugendliche entscheiden sowohl bei der Wahl der Themen aktiv mit als auch über 
ihre generelle Teilnahme am Beteiligungsprozess. 

10 
Angebote zur Beteiligung sind so gestaltet, dass Jugendliche, die sich beteiligen 
möchten, Gelegenheit dazu erhalten. 

11 
Bei beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten werden transparente (Aus-) 
Wahlverfahren durchgeführt. 8 

Bei beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten werden transparente (Aus-) 
Wahlverfahren durchgeführt. ––– 

12 Beteiligungsprozesse haben einen fixen Anfangs- und Endpunkt. 9 Beteiligungsprozesse haben einen fixen Anfangs- und Endpunkt. ––– 

13 Alle Beteiligten sind von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen. 10 Alle Beteiligten sind von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen. ––– 

14 
Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten 
Jugendlichen evaluiert. 11 

Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten 
Jugendlichen evaluiert. 

14 + 15: Eine Evaluation impliziert bereits die Offenheit für Erfahrungen und 
Weiterentwicklung im Sinne eines Lernprozesses. 

15 Beteiligung ist als erfahrungsoffener, lernender Prozess angelegt. 

16 
Alle Beteiligten werden oder sind für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren 
qualifiziert. 12 

Alle Beteiligten werden oder sind für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren 
qualifiziert. ––– 

17 
Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich 
zugänglich gemacht. 13 

Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich 
zugänglich gemacht. ––– 

18 
Für langfristige Beteiligungsprozesse werden Teilziele festgelegt und 
Zwischenergebnisse zeitnah offengelegt.  ––– 

18 + 36 Dieser Aspekt steht in engem Zusammenhang mit 36. Teilziele solle 
fixiert und Zwischenergebnisse sollen offengelegt werden, da langfristige Prozesse 
dazu führen können, dass Jugendliche nicht am gesamten Prozess beteiligt sein 
können oder wollen. Die Dauer der Beteiligungsprozesse ist bereits in 36 
thematisiert. Die Formulierung von Zielen ist in 5 beschrieben, die Offenlegung in 
17 abgedeckt. 

19 Beteiligungsprozesse werden flankierend durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 14 Beteiligungsprozesse werden flankierend durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. ––– 

20 Ziele und Teilziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 15 Ziele und Teilziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. ––– 
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 Sondierte Qualitätskriterien  Überarbeitete Qualitätskriterien Begründung 

21 
Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle 
Aspekte des Beteiligungsprozesses. 15 

Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle 
Aspekte des Beteiligungsprozesses. ––– 

22 
Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten 
sie haben und welche Erwartungen an sie gestellt werden. 

17 
Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten 
sie haben. 22: Auftrennung der Inhalte, da hier zwei grundlegend unterschiedliche Aspekte in 

einem Kriterium zusammengefügt wurden.  
18 

Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber welche Erwartungen an sie 
gestellt werden. 

23 
Anhörungs-, Gestaltung- und Entscheidungsoptionen bestehen und werden 
anerkannt. 19 

Anhörungs-, Gestaltung- und Entscheidungsoptionen bestehen und werden 
anerkannt. ––– 

24 
Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen 
sind gleichwertig. 20 

Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen 
sind gleichberechtigt. ––– 

25 
Selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Jugendlichen nehmen als beratende 
Mitglieder am Jugendhilfeausschuss teil. – ––– 

25: Gestrichen, da die Teilnahme und die Form der Beteiligung im 
Jugendhilfeausschuss auf Bundesebene im SGB VIII (insb. § 71) und auf 
Landesebene im LKJHG (insb. § 2) geregelt werden. 

26 
Ausreichend Ressourcen zur organisatorischen Durchführung und zur Stärkung 
der Selbstorganisationfähigkeit stehen zur Verfügung. 21 

Ausreichend Ressourcen zur organisatorischen Durchführung und zur Stärkung 
der Selbstorganisationfähigkeit stehen zur Verfügung. ––– 

27 
Es findet eine zielgruppengerechte Ansprache und Information aller Beteiligten 
statt. 22 

Es findet eine zielgruppengerechte Ansprache und Information aller Beteiligten 
statt. ––– 

28 Kommunikation zwischen allen Beteiligten findet auf Augenhöhe statt. 23 Kommunikation zwischen allen Beteiligten findet auf Augenhöhe statt. ––– 

29 Institutionelle und strukturelle Offenheit ist gegeben. 
24 

Institutionelle und strukturelle Offenheit ist gegeben, sodass Beteiligungsprozesse 
flexibel auf sich verändernde Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden 
können. 

29 + 30: Kern beider Kriterien ist Offenheit und Flexibilität. Beteiligungsprozesse 
werden nicht starr vollzogen. Im Laufe der Bearbeitung können sich Änderungen 
ergeben. 30 

Beteiligungsprozesse sind so angelegt, dass sie flexibel auf sich verändernde 
Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden können. 

31 Jugendliche erhalten Unterstützung durch zuständige, neutrale Ansprechpersonen. 25 Jugendliche erhalten Unterstützung durch zuständige, neutrale Ansprechpersonen. ––– 

32 
Die eingesetzten Methoden sind geeignet, Jugendliche zu aktivem Handeln 
innerhalb des Beteiligungsprozesses zu bewegen. 26 

 
27 
 

Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. 
 
Die eingesetzten Methoden sind geeignet, Jugendliche zu aktivem Handeln 
innerhalb des Beteiligungsprozesses zu bewegen. 

32 + 34 & 33 + 34: Verschiedene Aspekte zur Methodik werden 
zusammengezogen. Digitale und analoge Methoden sollen gleichbehandelt 
werden, da an beide die gleichen Ansprüche gestellt werden. Daher ist es 
irrelevant, ob sie analog oder digital durchgeführt werden. 

33 Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. 

34 
Digitale Beteiligungsformen können eine Erweiterung der 
Beteiligungsmöglichkeiten sein. 

35 Jugendschutz und Jugendmedienschutz wird gewährleistet. – ––– 
35: Gestrichen, da eine gesetzliche Verpflichtung zum Jugendschutz besteht und 
die DSGVO den Datenschutz vorgibt. 

36 
Beteiligungsprozesse und die Umsetzung ihrer Ergebnisse finden in einem für 
Jugendliche überschaubaren Zeitraum statt. 28 

Beteiligungsprozesse und die Umsetzung ihrer Ergebnisse finden in einem für 
Jugendliche überschaubaren Zeitraum statt. ––– 

37 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. 29 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. ––– 

38 Jugendliche erleben Selbstwirksamkeit. 
30 

Durch Beteiligungsprozesse erleben Jugendliche Selbstwirksamkeit und erfahren 
persönlichen Zugewinn. 38 + 39: Zusammenziehen von Aspekten der persönlichen Entwicklung. 

39 Beteiligungsprozesse ermöglichen einen persönlichen Zugewinn. 
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 Überarbeitete Qualitätskriterien  Item im Fragebogen Begründung 

1 Es findet eine Auseinandersetzung mit der Qualität von Jugendbeteiligung statt. 3.1 
Findet in Ihrer Kommune eine Auseinandersetzung mit der Qualität von 
kommunaler Jugendbeteiligung statt? 

--- 

2 Jugendbeteiligung ist politisch gewollt und in einem Leitbild fixiert. 
4.1 Jugendbeteiligung ist in einem Leitbild fixiert. Um die beiden Dimensionen des Qualitätsmerkmals besser messbar zu machen, 

wurde es für den Fragebogen in zwei Items aufgeteilt. 4.3 Jugendbeteiligung ist politisch gewollt. 

3 
Jugendbeteiligung ist in der Organisation gewünscht und wird unterstützt 
(Partizipationskultur). 4.4 

Jugendbeteiligung wir in der gesamten Organisation (Gemeindeverwaltung) 
unterstützt. --- 

4 
Beteiligung basiert auf einer von allen Beteiligten getragenen verbindlichen 
Grundlage, die strategische Schritte und überprüfbare Ziele formuliert. 4.2 Jugendbeteiligung basiert auf einer verbindlichen Grundlage wie einem Konzept. Um nicht bereits durch die Fragestellung Konzepte oder andere 

Grundlagenpapiere auszuschließen wurde das Item offener formuliert. 

5 
Jugendliche werden bei allen Sie betreffenden kommunalen Entscheidungen 
beteiligt. 4.7 

Jugendliche werden bei allen sie betreffenden kommunalen Entscheidungen 
beteiligt. --- 

6 
Jugendliche entscheiden bei der Wahl der Themen, für die eine Beteiligung 
durchgeführt wird, mit. 4.8 

Jugendliche entscheiden mit, zu welchen Themen eine Jugendbeteiligung 
stattfindet. Vereinfachung. 

7 
Angebote zur Beteiligung sind so gestaltet, dass Jugendliche, die sich für eine 
Teilnahme am Beteiligungsprozess entscheiden, Gelegenheit dazu erhalten. 4.5 

Jeder und jede Jugendliche, der oder die sich beteiligen möchte, erhält die 
Gelegenheit dazu. Vereinfachung. 

8 
Bei beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten werden transparente (Aus-) 
Wahlverfahren durchgeführt. 4.6 

Bei beschränkter Teilnahmemöglichkeit werden transparente (Aus-)Wahlverfahren 
durchgeführt. Umformulierung, um den Sinn des Qualitätskriteriums klarer herauszustellen. 

9 Beteiligungsprozesse haben einen fixen Anfangs- und Endpunkt. 5.1 Beteiligungsprozesse haben einen fixierten Anfangs- und Endpunkt. --- 

10 Alle Beteiligten sind von Anfang bis Ende in den Prozess einbezogen. 4.10 Jugendliche werden von Anfang bis Ende in den Beteiligungsprozess einbezogen. Fokussierung auf die Jugendlichen. 

11 
Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten 
Jugendlichen evaluiert. 5.6 

Beteiligungsprozesse werden nach Abschluss gemeinsam mit beteiligten 
Jugendlichen evaluiert. --- 

12 
Alle Beteiligten werden oder sind für die Umsetzung von Beteiligungsverfahren 
qualifiziert. 

5.8 
Alle am Prozess beteiligten Jugendlichen werden für die Umsetzung des 
Beteiligungsprozesses qualifiziert. Um die beiden Dimensionen des Qualitätsmerkmals besser messbar zu machen, 

wurde es für den Fragebogen in zwei Items aufgeteilt. 
5.9 

Alle am Prozess beteiligten Erwachsenen werden für die Umsetzung des 
Beteiligungsprozesses qualifiziert. 

13 
Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich 
zugänglich gemacht. --- Beteiligungsprozesse und ihre Ergebnisse werden dokumentiert und öffentlich 

zugänglich gemacht. Bei der Übertragung der Fragen in den Fragebogen wurde dieses Item vergessen. 

14 Beteiligungsprozesse werden flankierend durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 5.10 Jugendbeteiligung wird durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Vereinfachung. 

15 Ziele und Teilziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 5.2 
Ziele und Teilziele der Beteiligung werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf 
aktualisiert. Spezifizierung. 

16 
Es besteht von Anfang an und jederzeit bei allen Beteiligten Transparenz über alle 
Aspekte des Beteiligungsprozesses. 6.1 

Alle beteiligten Jugendlichen und Erwachsenen haben jederzeit Transparenz über 
alle Aspekte des Beteiligungsprozesses. --- 

17 
Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten 
sie haben. 6.2 

Jugendliche haben jederzeit Klarheit darüber, welche Einflussmöglichkeiten sie im 
Beteiligungsprozess haben. --- 

18 
Jugendliche haben zu jeder Zeit Klarheit darüber welche Erwartungen an sie 
gestellt werden. 6.3 

Jugendliche haben jederzeit Klarheit darüber, welche Erwartungen an sie im 
Beteiligungsprozess gestellt werden. --- 

19 
Anhörungs-, Gestaltung- und Entscheidungsoptionen bestehen und werden 
anerkannt. 4.9 Jugendliche haben Anhörungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsoptionen. Vereinfachung. 

20 
Alle am Prozess beteiligten werden gleichermaßen ernst genommen. Ihre Stimmen 
sind gleichberechtigt. 6.6 

Die Stimmen aller am Beteiligungsprozess beteiligten Jugendlichen und 
Erwachsenen sind gleichberechtigt. Vereinfachung. 

 

  



Überführung der Qualitätskriterien in Fragebogenitems  Anlage 9 

 

 

 Sondierte Qualitätskriterien  Überarbeitete Qualitätskriterien Begründung 

21 
Ausreichend Ressourcen zur organisatorischen Durchführung und zur Stärkung 
der Selbstorganisationfähigkeit stehen zur Verfügung. 6.7 

Es stehen ausreichend Ressourcen (finanziell, personell, sachlich) zur 
Durchführung von Prozessen der Jugendbeteiligung zur Verfügung. 

Umformulierung, um den Sinn des Qualitätskriteriums klarer herauszustellen und 
um zu vereinfachen. 

22 
Es findet eine zielgruppengerechte Ansprache und Information aller Beteiligten 
statt. 6.4 Jugendliche und Erwachsene werden zielgruppengerecht informiert. --- 

23 Kommunikation zwischen allen Beteiligten findet auf Augenhöhe statt. 6.5 Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Vereinfachung. 

24 
Institutionelle und strukturelle Offenheit ist gegeben, sodass Beteiligungsprozesse 
flexibel auf sich verändernde Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden 
können. 

5.3 
Die Prozesse sind flexibel gestaltet, sodass auf sich ändernde Bedürfnisse der 
Jugendlichen reagiert werden kann. Vereinfachung. 

25 Jugendliche erhalten Unterstützung durch zuständige, neutrale Ansprechpersonen. 6.8 
Jugendliche haben im Beteiligungsprozess Unterstützung durch eine neutrale 
Ansprechperson. --- 

26 Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. 5.4 Die eingesetzten Methoden sind inklusiv gestaltet. --- 

27 
Die eingesetzten Methoden sind geeignet, Jugendliche zu aktivem Handeln 
innerhalb des Beteiligungsprozesses zu bewegen. 5.5 

Die eingesetzten Methoden bewegen die Jugendliche zu aktivem Handeln 
innerhalb des Beteiligungsprozesses. --- 

28 
Beteiligungsprozesse und die Umsetzung ihrer Ergebnisse finden in einem für 
Jugendliche überschaubaren Zeitraum statt. 5.7 Die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse werden zeitnah umgesetzt Vereinfachung. 

29 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. 6.9 Es besteht ein Netzwerk für Beteiligung. --- 

30 
Durch Beteiligungsprozesse erleben Jugendliche Selbstwirksamkeit und erfahren 
persönlichen Zugewinn. 6.10 

Jugendliche berichten nach einem Beteiligungsprozess von Aspekten der 
Selbstwirksamkeit und des persönlichen Zugewinns. Operationalisierung. 
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Einleitung
Liebe*r Teilnehmer*in,

ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, um meine Fragen zu beantworten. Im Rahmen meiner
Masterarbeit beschäftige ich mich mit der Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung in Baden-
Württemberg. Mich interessiert einerseits, wie Sie als Praktiker*innen die aktuelle Qualität
einschätzen. Andererseits möchte ich herausfinden, inwiefern durch eine Anpassung des § 41a
Gemeindeordnung die Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung gesteigert werden kann.

Die Fragen beziehen sich auf Ihre berufliche Praxis und Ihre Erfahrungen im Kontext der kommunalen
Jugendbeteiligung. Auch wenn in Ihrer Kommune aktuell keine Jugendbeteiligung angeboten wird,
können Sie den Fragebogen bearbeiten. Die Bearbeitungszeit verkürzt sich entsprechend.

Die Daten werden ausschließlich zum Zweck dieser Masterarbeit erhoben und ausgewertet. Ein
Rückschluss auf einzelne Institutionen oder Personen ist nicht möglich. Mit der Teilnahme erklären
Sie sich einverstanden, dass Sie freiwillig an dieser Umfrage teilnehmen und Ihre Daten für meine
Masterarbeit ausgewertet werden dürfen.
Die Umfrage wird ca. 10-15 Minuten in Anspruch nehmen.

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.

Freundliche Grüße
Helge Meyer

2. Rahmendaten
Zunächst ein paar grundsätzliche Fragen zu Ihrer Kommune und dem Angebot vor Ort.

2.1 Name der Kommune

2.2 Einwohnerzahl < 1.000 1.000 - 5.000 5.001 - 10.000
10.001 - 20.000 20.001 - 50.000 50.000 - 100.000
> 100.000

Kommunale Jugendbeteiligung meint, dass junge Menschen im Alter von ca. 14 bis zu 27 Jahren in
ihrer Stadt oder Gemeinde mitbestimmen, Ideen einbringen und ihre Meinung äußern können. Im
Rahmen dieser Masterarbeit stehen dabei die Beteiligungsformen im Fokus, die auf Grundlage des
§ 41a Gemeindeordnung von den Gemeinden durchgeführt werden.

2.3 Wird in Ihrer Kommune kommunale
Jugendbeteiligung angeboten?

Ja Nein Keine Angabe
möglich

2.4 Welche Beteiligungsformate werden in Ihrer Kommune angeboten?
Repräsentativ-parlamentarisch
mit Wahlverfahren

Repräsentativ-parlamentarisch
ohne Wahlverfahren

Projektbezogene Beteiligung

Offene Beteiligung

3. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung I
Auf dieser Seite bitte ich Sie um Auskunft zur aktuellen Beschäftigung mit Qualität und
Qualitätsstandards für kommunale Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune.

Anlage 10
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3. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung I   [Fortsetzung]
3.1 Findet in Ihrer Kommune eine aktive

Beschäftigung mit der Qualität von
kommunaler Jugendbeteiligung statt?

Ja Nein Keine Angabe
möglich

3.2 Wenn nein: Bitte geben Sie wenn möglich einen Grund an.

3.3 Welche Kataloge zu Qualitätsstandards von Jugendbeteiligung werden als Grundlage zur
Beschäftigung in Ihrer Kommune verwendet?

"Qualitätsstandards für
Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen" des
Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend von 2015

"Qualitätsstandards für
Kinder- & Jugendbeteiligung"
des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend von 2022

Andere

Keine Keine Angabe möglich
3.4 Welche anderen Kataloge werden verwendet?

4. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung II
Auf dieser und den folgenden zwei Seiten bitte ich Sie, die gelisteten Aussagen mit Blick auf die
kommunale Jugendbeteiligung in Ihrer Kommune zu bewerten.

4.1 Jugendbeteiligung ist in einem Leitbild
fixiert.

Ja Nein Keine Angabe
möglich

4.2 Jugendbeteiligung basiert auf einer
verbindlichen Grundlage wie einem
Konzept.

Ja Nein Keine Angabe
möglich

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen bezogen auf die kommunale Jugendbeteiligung in Ihrer
Kommune. Bitte verwenden Sie die Skala 1 bis 5, wobei 1 "Stimme überhaupt nicht zu" und 5
"Stimme völlig zu" bedeutet. 

4.3 Jugendbeteiligung ist politisch
gewollt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.4 Jugendbeteiligung wird in der
gesamten Organisation
(Gemeindeverwaltung) unterstützt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.5 Jeder und jede Jugendliche, der
oder die sich beteiligen möchte,
erhält die Gelegenheit dazu.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.6 Bei beschränkter
Teilnahmemöglichkeit werden
transparente (Aus-)Wahlverfahren
durchgeführt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.7 Jugendliche werden bei allen sie
betreffenden kommunalen
Entscheidungen beteiligt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.8 Jugendliche entscheiden mit, zu
welchen Themen eine
Jugendbeteiligung stattfindet.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

4.9 Jugendliche haben Anhörungs-,
Gestaltungs- und
Entscheidungsoptionen.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich
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4. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung II   [Fortsetzung]
4.10 Jugendliche werden von Anfang

bis Ende in den
Beteiligungsprozess einbezogen.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung III
Bitte verwenden Sie die Skala 1 bis 5, wobei 1 "Stimme überhaupt nicht zu" und 5 "Stimme völlig
zu" bedeutet. 

5.1 Beteiligungsprozesse haben einen
fixierten Anfangs- und Endpunkt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.2 Ziele und Teilziele der Beteiligung
werden regelmäßig überprüft und
bei Bedarf aktualisiert.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.3 Die Prozesse sind flexibel gestaltet,
sodass auf sich ändernde
Bedürfnisse der Jugendlichen
reagiert werden kann.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.4 Die eingesetzten Methoden sind
inklusiv gestaltet.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.5 Die eingesetzten Methoden bewegen
die Jugendliche zu aktivem Handeln
innerhalb des Beteiligungsprozesses.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.6 Beteiligungsprozesse werden
nach Abschluss gemeinsam mit
beteiligten Jugendlichen evaluiert.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.7 Die Ergebnisse der
Beteiligungsprozesse werden
zeitnah umgesetzt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.8 Alle am Prozess beteiligten
Jugendlichen werden für die
Umsetzung des
Beteiligungsprozesses qualifiziert.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.9 Alle am Prozess beteiligten
Erwachsenen werden für die
Umsetzung des
Beteiligungsprozesses qualifiziert.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

5.10 Jugendbeteiligung wird durch
Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung IV
Noch einmal bitte ich Sie, die Aussagen zu bewerten. Bitte verwenden Sie die Skala 1 bis 5, wobei
1 "Stimme überhaupt nicht zu" und 5 "Stimme völlig zu" bedeutet. 

6.1 Alle beteiligten Jugendlichen und
Erwachsenen haben jederzeit
Transparenz über alle Aspekte des
Beteiligungsprozesses.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.2 Jugendliche haben jederzeit
Klarheit darüber, welche
Einflussmöglichkeiten sie im
Beteiligungsprozess haben.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.3 Jugendliche haben jederzeit Klarheit
darüber, welche Erwartungen an sie
im Beteiligungsprozess gestellt
werden.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich
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6. Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung IV   [Fortsetzung]
6.4 Jugendliche und Erwachsene werden

zielgruppengerecht informiert.
Stimme

überhaupt
nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.5 Kommunikation findet auf
Augenhöhe statt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.6 Die Stimmen aller am
Beteiligungsprozess beteiligten
Jugendlichen und Erwachsenen
sind gleichberechtigt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.7 Es stehen ausreichend Ressourcen
(finanziell, personell, sachlich) zur
Durchführung von Prozessen der
Jugendbeteiligung zur Verfügung.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.8 Jugendliche haben im
Beteiligungsprozess Unterstützung
durch eine neutrale Ansprechperson.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.9 Es besteht ein Netzwerk für
Beteiligung.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

6.10 Jugendliche berichten nach einem
Beteiligungsprozess von
Aspekten der Selbstwirksamkeit
und des persönlichen Zugewinns.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

7. Umsetzung des § 41a GemO
Auf dieser Seite geht es um die Regelungsinhalte des § 41a Gemeindeordnung und wie diese in Ihrer
Kommune umgesetzt werden. Hierbei geht es lediglich um eine Bestandsaufnahme. Bitte verwenden Sie, wo
es vorgesehen ist, die Skala 1 bis 5, wobei 1 "Stimme überhaupt nicht zu" und 5 "Stimme völlig zu" bedeutet. 

7.1 Jugendliche werden bei allen
Planungen und Vorhaben, die ihre
Interessen berühren, beteiligt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

7.2 Zur Beteiligung von Jugendlichen
wurden geeignete
Beteiligungsverfahren und
Methoden entwickelt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

7.3 Zur Beteiligung von Jugendlichen
werden geeignete
Beteiligungsverfahren und
Methoden umgesetzt.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

7.4 Eine Jugendvertretung nach § 41a Abs. 1
Satz 3 GemO (Jugendgemeinderat oder
andere Jugendvertretung) ist eingerichtet.

Ja Nein Keine Angabe
möglich

7.5 Der Jugendvertretung stehen
angemessene finanzielle Mittel zur
Verfügung.

Stimme
überhaupt

nicht zu

Stimme
völlig zu

Keine
Angabe
möglich

7.6 In der Geschäftsordnung des
Gemeinderats ist die Beteiligung von
Mitgliedern der Jugendvertretung an
den Sitzungen des Gemeinderats in
Jugendangelegenheiten geregelt.

Ja Nein Keine Angabe
möglich
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7. Umsetzung des § 41a GemO   [Fortsetzung]
7.7 In der Geschäftsordnung des Gemeinderats sind zur Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung

an Sitzungen des Gemeinderats in Jugendangelegenheiten folgende Rechte geregelt:
keine Rederecht Anhörungsrecht
Antragsrecht Andere Keine Angabe möglich

7.8 Welche anderen Rechte sind in der Geschäftsordnung des Gemeinderats geregelt?

8. Bewertung des § 41a GemO
Anbei finden Sie den Text des § 41a Gemeindeordnung zur Orientierung. Ich bitte Sie, eine
allgemeine Bewertung dieser Regelung zur Beteiligung von Jugendlichen in Kommunen anhand
der unten stehenden Aussagen vorzunehmen.
§ 41a - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen
berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete
Beteiligungsverfahren zu entwickeln. Insbesondere kann die Gemeinde einen Jugendgemeinderat oder
eine andere Jugendvertretung einrichten. Die Mitglieder der Jugendvertretung sind ehrenamtlich tätig.

(2) Jugendliche können die Einrichtung einer Jugendvertretung beantragen. Der Antrag muss
in Gemeinden mit bis zu 20 000 Einwohnern von 20,
in Gemeinden mit bis zu 50 000 Einwohnern von 50,
in Gemeinden mit bis zu 200 000 Einwohnern von 150,
in Gemeinden mit über 200 000 Einwohnern von 250
in der Gemeinde wohnenden Jugendlichen unterzeichnet sein. Der Gemeinderat hat innerhalb von drei
Monaten nach Eingang des Antrags über die Einrichtung der Jugendvertretung zu entscheiden; er hat
hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören.

(3) In der Geschäftsordnung ist die Beteiligung von Mitgliedern der Jugendvertretung an den Sitzungen
des Gemeinderats in Jugendangelegenheiten zu regeln; insbesondere sind ein Rederecht, ein
Anhörungsrecht und ein Antragsrecht vorzusehen.

(4) Der Jugendvertretung sind angemessene finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Über den Umfang
entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsplans. Über die Verwendung der Mittel ist ein
Nachweis in einfacher Form zu führen.

8.1 § 41a GemO hat in der Praxis
keinen Einfluss auf die Qualität von
kommunaler Jugendbeteiligung.

Stimme
nicht zu

Stimme zu Keine
Angabe
möglich

8.2 § 41a GemO sollte ersatzlos
gestrichen werden.

Stimme
nicht zu

Stimme zu Keine
Angabe
möglich

8.3 § 41a GemO ist in der aktuellen
Fassung ausreichend, um
qualitativ hochwertige kommunale
Jugendbeteiligung in der Praxis
zu ermöglichen.

Stimme
nicht zu

Stimme zu Keine
Angabe
möglich

8.4 § 41a GemO sollte unverändert
bestehen bleiben.

Stimme
nicht zu

Stimme zu Keine
Angabe
möglich

8.5 § 41a GemO sollte überarbeitet
werden, um qualitativ hochwertige
kommunale Jugendbeteiligung in
der Praxis zu ermöglichen.

Stimme
nicht zu

Stimme zu Keine
Angabe
möglich

9. Alternative Regelungen
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9. Alternative Regelungen   [Fortsetzung]
Kommunale Jugendbeteiligung wird in jedem Bundesland separat gesetzlich geregelt. Aktuell haben 13
Bundesländer hierzu Gesetze erlassen. Für eine Anpassung des § 41a Gemeindeordnung kann es
sinnvoll sein, Regelungsinhalte anderer Bundesländer zu übernehmen. 

Unten stehend finden Sie Aussagen, die sich an Regelungen der Länder anlehnen. Bitte bewerten Sie
die Aussagen dahingehend, ob diese sich aus Ihrer Sicht inhaltlich für eine Anpassung des § 41a
Gemeindeordnung hin zu mehr Qualität in der kommunalen Jugendbeteiligung eignen. Bitte verwenden
Sie die Skala 1 bis 5, wobei 1 "Ist überhaupt nicht geeignet" und 5 "Ist völlig geeignet" bedeutet.

9.1 Die Gemeinde sichert Kindern und
Jugendlichen in allen sie
berührenden
Gemeindeangelegenheiten
Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.2 Wenn eine Jugendvertretung nach
§ 41a Abs. 1 Satz 3 GemO
eingerichtet wird, geschieht dies
auf Grundlage einer Satzung

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.3 Wenn eine Jugendvertretung nach
§ 41a Abs 1 Satz 2 GemO über eine
Satzung eingerichtet ist, sind in der
Satzung insbesondere Regelungen
über die Zusammensetzung, Wahl,
Amtszeit, Rechtstellung,
Arbeitsweise und Entschädigung
zu treffen.

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.4 Wenn eine Jugendvertretung nach
§ 41a Abs. 1 Satz 2 GemO
eingerichtet wird (auch
unabhängig von einer Verankerung
in einer Satzung), sind Jugendliche
bei der Entwicklung insbesondere
der Regelungen über
Zusammensetzung, Wahl,
Amtszeit, Rechtstellung,
Arbeitsweise und
Entschädigungen angemessen zu
beteiligen.

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.5 Die Gemeindevertretung kann einen
Beauftragten für Angelegenheiten
von Jugendlichen benennen.

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.6 Bei der Durchführung von
Planungen und Vorhaben, die die
Interessen von Jugendlichen
berühren, muss die Gemeinde in
geeigneter Weise darlegen, wie sie
diese Interessen berücksichtigt und
die Beteiligung durchgeführt hat.

Ist
überhaupt

nicht
geeignet

Ist völlig
geeignet

Keine
Angabe
möglich

9.7 Welche konkreten Änderungen am § 41a GemO würden Sie sich wünschen, um die Qualität
kommunaler Jugendbeteiligung in der Praxis zu erhöhen?

9.8 Gibt es gesetzliche Regelungen zur kommunalen Jugendbeteiligung in einem anderen
Bundesland, die Sie als besonders gelungen ansehen? Welche sind dies und warum?

10. Ende der Umfrage
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10. Ende der Umfrage   [Fortsetzung]
10.1 Möchten Sie mir abschließend noch etwas mitteilen?

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme an der Umfrage.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Helge Meyer

Meyer_Helge@studnet.hs-ludwigsburg.de
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78 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 3 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 5 5 5 4 5 4 06.11.2023 um 07:21:38 O

79 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 06.11.2023 um 07:41:10 O

80 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 5 3 2 4 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 3 3 5 3 5 06.11.2023 um 07:53:35 O

81 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 3 2 4 3 3 3 3 5 5 4 3 5 2 2 2 2 5 3 3 3 5 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 1 1 2 2 1 4 0 0 0 4 0 06.11.2023 um 08:17:48 O

82 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 5 5 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 3 5 5 5 0 0 06.11.2023 um 08:36:42 O

83 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 5 4 4 5 3 4 4 3 2 2 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 3 2 4 0 3 5 0 1 3 0 4 1 5 2 2 1 1 1 1 0 5 3 1 0 4 06.11.2023 um 08:38:05 O

84 7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 5 5 5 4 4 4 06.11.2023 um 08:52:57 O

85 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 3 2 0 2 3 5 3 0 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 5 5 5 3 0 3 1 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 4 5 5 4 06.11.2023 um 08:59:23 O

86 3 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 2 1 3 3 4 4 2 0 1 1 2 2 5 4 5 5 5 5 06.11.2023 um 09:39:03 O

87 6 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 4 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 2 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 4 0 5 5 5 5 06.11.2023 um 10:01:37 O

88 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 3 4 4 2 4 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 2 06.11.2023 um 10:17:58 O

89 4 1 0 0 1 1 2 2 1 5 3 5 0 2 4 3 3 2 2 0 0 3 0 2 1 1 3 2 2 2 3 4 2 1 5 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 06.11.2023 um 10:23:19 O

90 3 1 0 0 1 1 2 2 2 5 5 5 0 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 3 0 0 0 5 1 06.11.2023 um 10:30:03 O

91 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 4 5 3 5 3 3 2 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 5 2 5 3 2 4 5 5 2 1 1 2 2 1 5 0 0 5 5 5 06.11.2023 um 10:42:21 O

92 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 4 06.11.2023 um 11:07:51 O

93 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 2 4 06.11.2023 um 11:51:41 O

94 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 3 4 0 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 1 1 1 5 5 06.11.2023 um 12:12:26 O

95 4 2 1 1 1 1 2 1 5 5 3 5 5 06.11.2023 um 12:22:28 O

96 7 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4 3 5 0 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 3 06.11.2023 um 12:41:17 O

97 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 4 0 2 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 4 4 4 4 06.11.2023 um 12:48:44 O

98 5 1 1 0 0 0 2 2 1 5 4 2 5 5 4 5 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 5 5 5 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 06.11.2023 um 13:35:30 O

99 4 1 0 0 1 1 2 2 2 5 2 4 0 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 2 3 5 5 5 2 4 06.11.2023 um 13:36:25 O

100 2 1 0 0 1 1 2 2 2 5 1 3 1 1 1 3 4 0 1 2 4 4 2 3 2 2 5 2 2 2 3 5 0 1 1 1 0 3 0 3 2 0 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 06.11.2023 um 13:46:16 O

101 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 4 4 3 3 4 06.11.2023 um 14:02:36 O

102 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 4 5 0 5 0 5 4 0 0 5 0 3 4 4 0 0 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 1 3 2 1 2 2 1 2 3 4 4 4 3 3 06.11.2023 um 14:27:58 O

103 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 0 3 4 4 3 4 4 4 5 5 0 5 0 0 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 0 3 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 06.11.2023 um 15:33:52 O

104 4 2 1 1 2 2 1 4 2 4 5 5 2 07.11.2023 um 08:44:35 O

105 3 2 1 1 2 2 1 3 2 5 4 5 3 07.11.2023 um 09:17:10 O

106 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 1 1 1 1 2 5 3 2 5 1 5 07.11.2023 um 10:31:18 O

107 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 5 5 3 5 5 07.11.2023 um 10:34:06 O

108 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 5 1 3 5 5 3 5 4 4 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 2 4 1 5 2 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4 07.11.2023 um 10:45:03 O

109 3 2 2 1 0 0 0 4 4 4 4 4 2 07.11.2023 um 10:53:29 O

110 2 2 2 0 2 0 2 3 4 5 4 4 3 07.11.2023 um 11:34:54 O

111 5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 2 4 4 5 5 2 1 1 1 1 2 5 3 3 4 5 5 07.11.2023 um 12:09:25 O

112 5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5 4 4 5 1 5 07.11.2023 um 13:36:00 O

113 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 07.11.2023 um 14:37:44 O

114 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 3 4 0 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 3 2 3 5 4 2 3 4 4 0 3 3 4 0 3 5 4 2 2 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 07.11.2023 um 15:01:01 O

115 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 07.11.2023 um 15:38:07 O

116 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 4 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 0 3 0 4 3 2 4 4 2 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 07.11.2023 um 18:07:44 O

117 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 5 5 5 5 4 08.11.2023 um 08:19:31 O

118 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5 4 5 0 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 3 2 2 3 2 0 3 4 4 2 0 1 2 0 0 4 2 4 4 3 4 08.11.2023 um 09:43:31 O

119 4 1 0 1 0 0 2 1 1 5 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 5 5 5 3 5 4 08.11.2023 um 09:56:27 O

120 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 4 4 3 5 5 4 5 2 2 1 4 4 3 1 3 1 2 4 2 3 2 1 5 5 2 5 1 2 2 4 4 1 4 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 5 5 2 5 3 5 08.11.2023 um 10:59:40 O

121 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 3 4 08.11.2023 um 12:04:23 O

122 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 5 4 5 5 2 5 5 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 5 5 4 4 4 4 2 3 3 1 4 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 08.11.2023 um 12:58:05 O

123 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4 4 2 3 3 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 4 2 3 4 4 08.11.2023 um 13:17:42 O

124 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 5 5 5 2 5 08.11.2023 um 13:18:49 O

125 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 4 0 3 3 4 0 0 3 2 5 0 2 0 1 1 5 0 3 0 4 5 5 4 5 4 0 4 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5 09.11.2023 um 08:35:49 O

126 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 4 4 3 3 3 3 0 3 1 3 4 3 0 0 2 3 3 4 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 4 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 5 4 09.11.2023 um 08:43:38 O

127 1 2 2 2 2 1 0 2 4 5 3 4 0 09.11.2023 um 09:23:10 O

128 4 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 4 4 4 5 4 3 5 4 2 4 2 4 2 2 3 0 0 4 4 4 4 3 5 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 09:39:06 O

129 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 1 5 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 1 3 5 5 5 4 4 09.11.2023 um 09:54:31 O

130 5 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 10:04:52 O

131 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 2 4 0 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 3 1 1 3 2 2 2 3 4 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 10:06:06 O

132 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 4 5 0 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 5 2 4 5 3 4 09.11.2023 um 10:17:19 O

133 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 1 5 2 2 1 1 1 2 4 3 3 3 1 5 09.11.2023 um 10:21:05 O

134 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 10:21:05 O

135 3 1 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 4 5 4 5 09.11.2023 um 10:39:35 O

136 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 3 2 4 0 2 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 11:02:01 O

137 3 2 1 1 2 2 1 3 5 5 4 5 2 09.11.2023 um 11:24:36 O

138 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 4 3 4 0 2 3 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 5 5 3 2 3 3 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 4 5 5 4 4 09.11.2023 um 11:35:40 O

139 7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 5 3 4 0 3 4 5 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 4 4 4 09.11.2023 um 11:38:58 O

140 4 1 0 1 1 1 2 2 1 5 3 5 0 3 3 4 0 3 0 4 4 3 0 0 0 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 0 3 4 5 1 5 2 1 1 1 1 2 5 1 1 0 5 3 09.11.2023 um 12:18:14 O

141 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 3 5 5 4 0 3 3 4 3 2 0 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 5 4 4 3 4 4 09.11.2023 um 12:38:28 O

142 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 4 5 5 3 2 5 3 5 4 5 3 3 4 3 0 0 5 1 5 5 4 5 5 5 3 5 3 2 4 2 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 5 5 5 5 09.11.2023 um 13:02:06 O

143 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 3 4 3 2 2 4 4 5 4 3 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 5 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 5 4 4 3 09.11.2023 um 13:23:10 O

144 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 5 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 4 3 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 4 3 3 4 4 4 09.11.2023 um 13:33:39 O

145 5 1 0 1 0 0 2 3 1 4 3 1 1 2 2 2 2 2 0 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 4 09.11.2023 um 13:38:06 O

146 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 3 4 5 4 2 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 2 5 3 4 2 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 5 5 5 3 3 09.11.2023 um 14:01:36 O

147 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 1 5 3 5 0 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 2 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 2 2 1 2 2 1 4 4 2 3 4 5 09.11.2023 um 14:45:43 O

148 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 4 4 5 4 5 09.11.2023 um 14:48:40 O

149 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5 09.11.2023 um 14:53:54 O

150 1 1 0 0 1 0 2 2 2 4 5 5 0 4 1 4 2 1 2 4 0 3 1 2 1 1 2 4 0 0 3 5 3 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0 5 4 5 1 09.11.2023 um 15:00:24 O

151 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 3 3 09.11.2023 um 15:00:27 O

152 2 2 0 1 0 0 0 0 5 5 3 5 3 09.11.2023 um 16:34:47 O

153 2 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 2 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.11.2023 um 16:38:20 O

154 1 2 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 09.11.2023 um 16:42:47 O

155 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 5 4 4 5 5 5 09.11.2023 um 17:20:36 O

156 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 0 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 5 2 2 0 0 0 0 4 1 1 5 1 1 09.11.2023 um 19:01:43 O

157 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 1 4 3 4 5 1 1 4 2 5 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 5 5 4 3 4 09.11.2023 um 19:12:09 O

158 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09.11.2023 um 20:15:50 O

159 3 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 4 0 2 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 4 0 0 0 3 2 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 4 3 1 10.11.2023 um 07:38:33 O

160 3 2 2 1 0 0 2 2 4 5 4 4 3 10.11.2023 um 08:44:09 O

161 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10.11.2023 um 09:32:34 O

162 3 1 0 0 1 0 2 2 2 4 4 5 0 2 2 3 3 5 2 0 0 4 2 3 1 3 5 5 4 4 2 5 4 0 4 0 2 2 5 4 2 1 1 2 2 1 2 1 3 4 4 2 10.11.2023 um 10:40:32 O

163 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 4 3 5 0 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 0 3 5 5 2 1 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5 10.11.2023 um 11:11:40 O

164 4 1 0 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 4 0 1 1 1 0 2 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 0 4 4 1 4 10.11.2023 um 11:34:30 O

165 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 5 0 2 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 0 4 2 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 10.11.2023 um 11:38:08 O

166 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 5 5 1 2 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 2 4 4 1 3 2 1 1 2 0 0 4 3 1 4 4 5 10.11.2023 um 11:49:35 O

167 3 1 0 0 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 3 1 10.11.2023 um 12:21:46 O

168 5 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 3 2 3 0 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 4 4 2 1 0 0 3 3 2 2 0 1 1 1 4 1 3 4 4 5 10.11.2023 um 12:24:39 O

169 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 5 5 1 4 3 5 5 1 5 5 3 5 5 5 2 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1 10.11.2023 um 12:35:38 O

170 4 1 1 0 0 0 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 1 3 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 5 0 1 3 0 0 10.11.2023 um 14:50:02 O

171 2 2 1 1 2 0 1 4 4 2 4 4 2 10.11.2023 um 15:40:47 O

172 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 10.11.2023 um 16:44:42 O

173 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 5 5 5 5 5 2 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 10.11.2023 um 16:58:42 O

174 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 2 3 0 1 2 2 1 2 2 3 4 4 2 3 1 1 4 2 4 4 4 4 0 2 5 1 4 1 4 4 2 2 1 0 0 0 4 2 4 4 5 5 10.11.2023 um 17:53:46 O

175 5 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 1 5 3 4 0 2 4 5 2 5 3 5 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 4 2 4 4 1 5 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5 10.11.2023 um 20:20:59 O

176 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 3 5 0 5 3 4 3 4 2 4 5 3 1 0 3 2 3 3 3 3 2 5 0 2 5 4 2 4 4 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 3 5 5 5 5 5 12.11.2023 um 10:28:32 O

177 2 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 12.11.2023 um 16:59:05 O

178 2 2 2 0 2 0 0 3 5 5 3 4 3 13.11.2023 um 07:47:00 O

179 5 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 5 5 5 5 5 13.11.2023 um 09:00:33 O

180 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 5 0 4 2 2 3 1 2 4 0 4 2 4 0 4 4 4 3 3 4 4 4 2 5 1 4 4 3 3 2 1 1 2 2 1 4 4 5 5 5 4 13.11.2023 um 09:15:31 O

181 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 4 5 5 2 5 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 2 2 1 4 2 1 1 2 2 1 4 2 1 5 3 5 13.11.2023 um 09:20:28 O

182 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 1 5 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4 13.11.2023 um 09:24:42 O

183 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 5 5 0 4 5 5 4 4 3 4 3 4 0 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 5 5 3 5 4 13.11.2023 um 09:34:02 O

184 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 0 4 3 5 5 2 4 4 4 5 1 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 0 5 5 5 2 1 1 1 1 2 4 3 2 4 4 5 13.11.2023 um 09:46:22 O

185 2 1 0 0 1 1 2 2 2 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13.11.2023 um 10:14:49 O

186 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 4 5 4 4 13.11.2023 um 10:22:56 O

187 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 4 5 5 4 5 5 13.11.2023 um 11:05:58 O

188 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 4 3 5 0 2 2 1 2 3 4 3 0 4 4 2 0 3 4 2 3 2 4 2 5 5 4 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 4 5 5 4 4 13.11.2023 um 11:37:29 O

189 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5 5 5 0 2 2 3 3 5 0 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 0 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 5 3 5 13.11.2023 um 23:10:51 O

190 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 5 4 3 2 0 2 2 4 2 3 0 0 3 3 0 0 0 4 4 4 0 4 5 0 4 3 1 0 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 14.11.2023 um 12:33:13 O

191 2 3 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 1 5 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 14.11.2023 um 13:43:30 O

192 3 1 0 1 1 1 2 2 3 4 3 4 0 2 2 4 2 2 1 3 2 4 0 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 2 2 1 1 1 2 4 3 3 4 5 4 17.11.2023 um 08:39:47 O

193 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 4 0 3 4 5 4 0 0 5 3 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 5 3 1 5 4 3 17.11.2023 um 17:17:56 O

Anlage 11Rohdaten der Erhebung (anonymisiert)



Wenn nein [es findet keine Beschäftiguing mit der Qualität 

kommunaler Jugendabteit statt: Bitte geben Sie wenn möglich 

einen Grund an.

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der 

Antworten)

Welche 

anderen 

Kataloge 

werden 

verwendet?

(vollständig 

anonymisirt)

Welche anderen 

Rechte sind in der 

Geschäftsordnung des 

Gemeinderats 

geregelt? 

(anonymisiert)

Welche konkreten Änderungen am § 41a GemO würden Sie sich wünschen, um die Qualität kommunaler Jugendbeteiligung in 

der Praxis zu erhöhen? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der Antworten)

Gibt es gesetzliche Regelungen zur kommunalen 

Jugendbeteiligung in einem anderen Bundesland, die Sie als 

besonders gelungen ansehen? Welche sind dies und warum? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der 

Antworten)

Möchten Sie mir abschließend noch etwas mitteilen? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der Antworten)

- [BILD] [BILD] - 09. Jun -

[BILD] [BILD] [BILD] - - -

[BILD] [BILD] [BILD] - - -

[BILD] [BILD] [BILD] - - -

[BILD] [BILD] [BILD] - - -

[BILD] [BILD] [BILD] - - -

[BILD] [BILD] [BILD] - - --

[BILD] [BILD] [BILD] - - --

[BILD] [BILD] [BILD] - - ---

[BILD] [BILD] [BILD] - - ...

[BILD] [BILD] [BILD] - - […]
[BILD] [BILD] [BILD] - - […]  Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Arbeit zukommen ließen.   
[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] -- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] -- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] -- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] -- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] --- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] --- - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]  - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] - - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

- verbindliche Einrichtung eines JGR ab gewisser größe der Stadt (z. B. 10.000 EW) - verpflichtende Bennennung eines/einer 

Beauftragten für Jugendbeteiligung - alle Kommunen müssen ein Konzept zu Jugendbteiligung beschließen - Dachverband der 

JGR, LPB, Innenministerium, Sozialministerium, etc. sollen gemeinsamen Leitfaden und gemeinsame Richtlinien zur Umsetzung 

von Jugendbeteiligung veröffentlichen - Konkretisierung von 'angemessene finanzielle Mittel' - nur Drei-Säulen-Modell 

(institutionell, offen, projektbezogen) ist vollständige Jugenbeteiligung - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] . - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] . - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] . - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ... - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ... - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] '...Kinder müssen...' -- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ? -- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ? -- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ? -- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ?? -- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ?? --- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] --- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] --- [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD]  [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] - [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] . [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] . [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] . [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ... [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ... [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ? [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ? [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ?? [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] [BILD] ?? [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] a [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] alle in Ordnung [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Anerkennung offenen Jugendbeirat [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

'angemessen' ermöglicht zu viel Spielraum 'in allen  sie betreffenden Angelegenheiten'  ist utopisch und faktisch für die 

Verwaltung nicht durchführbar [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Aufnahme einer verpflichtenden Personalstelle (in prozentualer Abhängigkeit zur Größe des Ortes) - denn es braucht 

jemanden, der das adäquat begleitet. Und diese Art von Arbeit braucht immens viel Zeit für Absprachen, 

Terminvereinbarungen und Betreuung. Das steht in keiner Forderung nach Kinder- und Jugendbeteiligung. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Aufnahme einer Verpflichtung zur Vernetzung von Politik und Verwaltung zur Jugendvertretung [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] aus der 'soll'-Vorschrift sollte eine 'muss'-Vorschrift werden [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Jugendlichen berühren, muss die Gemeinde in 

geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung durchgeführt hat. Änderungen dieses 

Gesetzes sind ohne die angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rechtssetzungsverfahren nicht möglich. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Besonders für kleinere Kommunen andere Beteiligungsmöglichkeiten. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Beteiligungsmuss für Kinder (keine 'soll'-Formulierung, auch wenn diese eine juristische muss-Formulierung ist); 

Darlegungspflicht des Gemeinderats, wie er Interessen der Jugendlichen gehört und umgesetzt hat; Verweis darauf, dass 

Vorlagen idealerweise in Zusammenarbeit mit Jgdl. geschrieben werden (ggf. in einfacher Sprache); Stimmrecht für Jgdl. in 

Gemeinderat und Ausschüssen;es muss eine Person geben, die zusätzlich die Anliegen der Jugendlichen anwaltschaftlich in 

Gremien vertreten kann (Jgdl. sollen nicht alles 'allein' machen müssen); Ressourcen für Unterstützuer*innen; idealerweise 

wird ein Jugendgemeinderat / eine Jugendvertretung ergänzt durch Jugendforen und anderen Formen von Jugendbeteiligung, 

um ein differenzierteres Bild von den Bedarfen der Jgdl. zu bekommen. Ansonsten kommt es schnell zu der Argumentation: 

'Jugendbeteiligung? - Haben wir. Der Jugendgemeinderat kann das (alles) machen'. Das wird für die 

Jugendgemeinderät*innen frustrierend und v.a. überfordernd. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Bitte nicht die nächste Sau durchs Dorf treiben. Wir haben eine Regelung, wer auf dieser basierend etwas tun möchte kann 

dies tun. Die Qualität wird immer nur von denjenigen abhängen, die es ausführen. Niemals von einem Gesetz !!!! [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

da Jugendliche ab 16 Jahren in Ba Wü das aktive und passive Kommunal- Wahlrecht haben, erübrigt sich die Installation eines 

Jugendgemeinderats. Es sollte vielmehr darauf hingearbeitet werden, dass sich junge Leute in der 'erwachsenen' 

Kommunalpolitik engagieren und engagieren können. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Das hierfür konkret eine Person angestellt werden muss die dafür Zuständig ist, um zu verhindern das das irgendjemand 

einfachso nebenher macht mit nich genügend Zeitkapazität. Dies würde auch die Qualität erhöhen. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Das um dies konkret umzusetzen können dies auch personell ausgestattet sein sollte. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Das Wort bei 'allen' Kindern und Jugendlichen berührenden Gemeindeangelegenheiten ist sehr weit gefasst. In Hinblick auf 

die Zukunft sind Kinder und Jugendliche in jeder Entscheidung der Stadtverwaltung betroffen. Jedoch ist eine Beteiligung von 

Seiten der Kinder und Jugendlichen nicht immer gewünscht. Eine Abgrenzung wäre hier hilfreich. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Defitinition von jugendrelevanten Themen [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Der § ist praxisfern und schon in der Entstehung viel zu politisch motiviert. [BILD] [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] derzeit keine konkreten Änderungsvorschläge 9.5 erscheint mir sinnvoll [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Derzeit steht nur drin, dass 'Kinder sollen und Jugendliche müssen beteiligt werden', aber leider nicht wie - also in welcher 

Form. Aus meiner Sicht wäre es essentiell, dass hier konkrete Beispiele/ Handlungsempfehlungen aufgeführt werden.  a [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Detailliertere Vorgaben zur kommunalen Jugendbeteiligung sind schwierig, da jede Gemeinde ihre eigenen individuellen und 

kreativen Lösungen finden muss. Nur durch auf die eigene Gemeinde zugeschnittene Jugendbeteiligung kann diese in einer 

hohen Qualität stattfinden.

Bei Änderungen eines Gesetzes, das auf Kinder und 

Jugendliche abzielt, sollten diese beteiligt werden. So 

geschehen in Brandenburg 2022 bei der Erarbeitung des Kinder- 

und Jugendgesetzes durch das Ministerium für Bildung, Jugend 

und Sport (MBJS). [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Deutliche Vorgaben was die Gemeinde umsetzen soll. 

Bisher bot sich zeitlich keine Möglichkeit, sich mit den 

Regelungen anderer Bundesländer hierzu 

auseinanderzusetzen. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] die Beteiligung muss von der Kommune mit angemessenen Sachmitteln ausgestattet sein. 

bisher erfolgte keine Auseinandersetzung mit den Regelungen 

in anderen Bundesländern [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] die Einrichtung einer Jugendvertretung sollte verpflichtend sein BW ist hier schon gut aufgestellt [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Die Formulierung 'in angemessener Weise zu beteiligen' lässt zu viel Spielraum für 'pro Forma' Beteiligungsprozesse.

Da BW bereits eine Muss-Vorschrift eingeführt hat, im 

Gegensatz zu anderen Bundesländern, sind wir im Vergleich 

gut aufgestellt. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Die Gemeinde muss, und nicht nur wie aktuell Benannt 'soll', eine Beteiligungsform einrichten. des Weiteren auch 

Fachpersonal für die Betreuung des Gremiums zu Verfügung stellen. damit habe ich mich noch  nicht beschäftigt [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Die Gemeindevertretung muss einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen benennen. Dazu weiß ich hierzu zu wenig. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Die Qualität vor Ort kann schwer durch ein Gesetz beeinflussst werden. Auch Größe und Zusammensetzungen der Gemeinden 

sind entscheidend dafür.

'Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für 

Angelegenheiten von Jugendlichen benennen. ' Dies sollte 

aber eine Pflicht sein. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Diese ist bisher nur auf bewählte Jugendvertretungen ausgelegt. Für viele Jugendlichen ist diese Form der Beteiligung schwer 

umsetzbar (vor allem jene aus bildungsferneren Familien). Es sollten auch niederschwellige Beteiligungsformate mitgedacht 

und aufgenommen werden. Zudem MUSS (nicht 'kann...bennenen') es eine:n Beauftragten für KINDER- UND 

Jugendbeteiligung geben mit einem vollen Stellenumfang (abhängig von Größe der Gemeinde/Stadt). Gut wäre, wenn man als 

Beteiligungsbeauftragte:r im Team arbeiten könnte (mind. zwei Personen), bzw. auch klar ist, dass Beteilgung im Grunde 

Auftrag für alle Ämter ist und ein gemeinschaftliches Arbeiten möglich ist. Fehlanzeige [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Ein Muss der Kinderbeteiligung bei Spielplätzen ich kenne die anderen Regelungen nicht [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Ein zusätzlicher Fokus auf die Bereitstellung von personellen Ressourcen zur Umsetzung eines Jugendbeteiligungskonzeptes Ich kenne die von anderen Bundesländern nicht. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

ein/e Vertreter/in des Gemeinderats berichtet zu Beginn jeder JGR-Sitzungen kurz über aktuelle jugendrelevante Vorhaben 

der Gemeinde ich kenne keine [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] eine altersgerechte Vermittlung von Inhalten

Ich kenne mich zu wenig aus, um diese Frage qualifiziert zu 

beantworten [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Einen festen Sitzt im GR für eine bestimmte Anzahl an Jugendvertretern je nach Gde Größe

Jugendbeirat Hessen: https://kinder-jugendbeteiligung-

hessen.de/beteiligung/ [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Einen Passus, der die Gemeindevertretung und BGM verpflichtet, bei der Jugendbeteiligung mitzuwirken. Momentan ist die 

Jugendarbeit hauptzuständig für die Beteiligung. Es braucht außerdem eine klare Definition, was 'angemessen beteiligt' heißt. k.A [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Ersatzlos streichen. k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] es benötigt einen detaillierten personalschlüssel für die Personen, die die Jugendbetetiligung betreuen k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Es sollte ein Absatz rein, der die Gemeinde verpflichtet öffentlich zu kommunizieren, dass es die Möglichkeit der 

Jugendbeteiligung gibt. Bisher war mir das unbekannt, dass es solche Beteiligungsformen gibt. k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Es sollte nicht zu konkret etwas eingefordert werden. Die Kommunen haben heute bereits selbst das größte Interesse daran, 

ihre jugendlichen Bürger mit einzubeziehen und mitzunehmen. Es sind die Bürger/Eltern/Senioren der Zukunft. Ein zu enges 

gesetzliches Korsett würde uns hier nur einschränken. k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Fachpersonal als Resource, die den Prozess begleitet und als zusätzlicher Asprechpartner und die Jugendlichen bei Verwaltung 

und Politik zu unterstützen. Um ein nachhaltiges Konzept zu ermöglichen.  Beteiligung von Menschen mit Behinderung klarer 

darstellen (und ebenfalls Resourcen festlegen). k.a. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Fehlanzeige K.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] festgelegte Qualitätsstandards k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] festgelegter Stellenumfang für angemessene Jugendbeteiligung k.A. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Finanzielle und personelle Ausstattung für Jugendbeteiligung sollte klarer geregelt sein. kA [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Fokus weg vom Jugendgemeinderat o.ä. hin zu flexibleren, jugendtypischeren Formaten. kann ich nicht beurteilen [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] für Jugendbeteiligung zuständige Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung kann ich nicht beurteilen [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Gemeindeangelegenheiten definieren bzw. beschreiben (zu schwammig), weniger Fokus auf institutionelle Vorgehensweise 

(Jugendliche binden sich nicht gerne über Jahre), mehr informelle kurzlebige Formate Kann ich nicht beurteilen. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Genauere Angaben Keine [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] genauere Angaben zum Vorgehen keine [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Genauere Formulierungen wie eine Beteiligung aussehen soll, damit diese praxisnah durchgeführt werden kann. Keine [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] genügend Personal und finazielle Mittel keine [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] ggf. Schwellenwert ab dem die Beteiligung erfolgen muss. keine Ahnung [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Grundpfeiler für eine Ämterübergreifende Zusammenarbeit bei projektbezogenen Beteiligungen wie bspw. bei Sportparks und 

Spielplätzen keine Ahnung. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Ich würde mir wünschen, dass die fachliche und durchführende Begleitung von kommunaler Jugendbeteiligung durch 

zusätzliches Personal 50 / 100 % Stellenanteil (?!?) je nach Größe der Gemeinde oder Kommune entsprechend in GemO 

verankert würde. Zudem sollten anhand der Größe und Einwohnerzahl einer Gemeinde oder Kommune entsprechend 

finanzielle Mittel für die Angebote und Umsetzung der Jugendbeteiligung automatisch in den HH gestellt werden. Keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] In kleinen Gemeinden sind die Regelungen zu formal gefasst. Keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Jede Gemeindeverwaltung hat eine hauptamtliche Ansprechperson für Kinder- und Jugendbeteiligung zu benennen. Das Land 

BaWü entwickelt Pläne zur Rückkehr zum G9-Gymnasium (als Regelzeit), um den betreffenden Jugendlichen die erforderliche 

Zeit zur (ehrenamtlichen) Beteiligung zu ermöglichen. Das Land BaWü gleicht die Förderung von hauptamtlichen 

Jugendarbeiter*innen an die Förderung von Schulsozialarbeiter*innen, um die erforderliche hauptamtliche Unterstützung 

von Beteiligungsprozessen zu ermöglichen. keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD]

Jugendbeteiligung sollte dann und solange verpflichtend und qualifiziert geregelt sein, soweit dies von einer bestimmten 

Mindestzahl von Jugendlichen gefordert wird, d.h. soweit diese auch konkretes Interesse an einer Beteiligung haben. Keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Jugendliche überhaupt dazu zu bewegen, sich zu beteiligen, ist schwierig. Eine Verknüpfung mit dem Lehrplan wäre sinnvoll. keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] k.A Keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] k.A. Keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] k.A. keine Angabe [BILD]



Wenn nein [es findet keine Beschäftiguing mit der Qualität 

kommunaler Jugendabteit statt: Bitte geben Sie wenn möglich 

einen Grund an.

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der 

Antworten)

Welche 

anderen 

Kataloge 

werden 

verwendet?

(vollständig 

anonymisirt)

Welche anderen 

Rechte sind in der 

Geschäftsordnung des 

Gemeinderats 

geregelt? 

(anonymisiert)

Welche konkreten Änderungen am § 41a GemO würden Sie sich wünschen, um die Qualität kommunaler Jugendbeteiligung in 

der Praxis zu erhöhen? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der Antworten)

Gibt es gesetzliche Regelungen zur kommunalen 

Jugendbeteiligung in einem anderen Bundesland, die Sie als 

besonders gelungen ansehen? Welche sind dies und warum? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der 

Antworten)

Möchten Sie mir abschließend noch etwas mitteilen? 

(anonymisiert durch zusätzliche alphabetische Sortierung der Antworten)

[BILD] [BILD] [BILD] k.A. keine Angabe [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] k.a. keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] kann ich nicht beantworten keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Keine keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Keine keine Angabe möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Angaben [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Angaben [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Angaben [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Keine keine Angaben [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Aussage [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Aussage möglich [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] Keine Keine bekannt [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine bekannt [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine keine Bekannt. [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine Keine Kenntnis [BILD]

[BILD] [BILD] [BILD] keine

keine praktische Erfahrung mit der Jugendbeteiligung nach § 

41a GemO

Bei § 41 a GemO handelt es sich im Grunde um ein mehr oder weniger parteipolitisch motiviertes aktionistisches Alibi, mit 

dem die Jugendlichen nicht wirklich in die kommunalpolitische Arbeit eingebunden werden. Es ist für mich zudem höchst 

fraglich, ob Kinder komplexe Fragestellungen und Sachthemen kognitiv vollständig erfassen können, wenn das schon 

Erwachsenen manchmal schwerfällt. Zudem ist § 41 a GemO schon deshalb völlig obsolet, weil das Wahlalter bei 

Kommunalwahlen auf 16 Jahre gesenkt wurde.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Keine tieferen Kenntnisse hierüber Bitte lassen Sie das 'Gendern' sein, es ist keine Amtssprache.... Sie werden in den Kommunen Probleme bekommen.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Kenne ich leider keine. Danke für Ihre Untersuchung! 

[BILD] [BILD] [BILD] keine kenne ich nicht Danke, dass Sie sich diesem Thema annehmen

[BILD] [BILD] [BILD] keine kenne keine

Das Thema Jugendbeteiligung muss mehr in den Fokus der Gemeinden rücken. Jugendliche sind die Zukunft. Starke und 

wichtige Umfrage.

[BILD] [BILD] [BILD] keine leider keine bekannt

Die Jugendbeteiligungbefindet sich aktuell im Aufbau. Viele Fragen konnten deshalb nicht beantwortet werden. Unsere ersten 

Erfahrungen seitens der Stadt .[..] sind, dass es schwierig ist Jugendliche (gerade aufgrund vieler Veränderungen, 

Schulabschluss und Studienbeginn, Vereine etc.) motiviert und 'bei der Stange' zu halten.

[BILD] [BILD] [BILD] Keine Änderung nötig

meiner Meinung nach steht und fällt gute Jugendbeteiligung 

immer mit den verantwortlichen Personen. Die 

Gesetzesgrundlage stelle ich hier an sekundärer Stelle.

Die letzten beiden genannten Punkte sind natürlich eine politische Forderung. Falls diese (m. E. dringend erforderlichen) 

Dinge umgesetzt würden, bräuchte es auch keinen Niederschlag in der Gemeindeordnung.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Änderungsvorschläge mir nicht bekannt

Eine verbesserte 'Jugendbeteiligung' wird zwar allerorten vollmundig diskutiert und gewünscht nach dem Motto: die 

Jugendlichen sollen sich einbringen / beteiligen / engagieren usw. Eine tatsächliche Jugendbeteiligung wäre aber (wie bei der 

Religionsfreiheit ab 14 schon vorhanden!) ein allgemeines Wahlrecht für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, dann bekämen 

junge Menschen auf einmal tatsächliche Macht und keine der etablierten Parteien könnte ihr Parteiprogramm beibehalten, 

da die Themen der Kids, Teens und Jugendlichen dort nicht vorkommen. Dies wird von der erwachsenen Mehrheit aber 

abgelehnt, allenfalls Kommunal- und Landtagswahlen ab 16 werden zugestanden...  

[BILD] [BILD] [BILD] Keine Angabe n/a

Entbürokratisierung sollte auch bei der Jugendbeteiligung der Maßstab ein. Wenn es nicht passt, erfolgt die Quittung mit der 

nächsten Wahl. 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe nein

Falls möglich können Sie mir gerne Ihre Mastarbeit zumailen. Ihnen gutes Gelingen für Ihre Masterarbeit & alles Gute für Ihren 

weiteren Lebensweg.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe nein

Gerne möchte ich über die Ergebnisse dieser Befragung informiert werden. Sie können uns auch sehr gerne die Masterarbeit 

zusenden, sobald diese fertig ist: . Viel Erfolg!

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe Nein

Gerne würde ich an dieser Stelle hinweisen, dass wir im Rahmen der Kinderbeteiligungsverfahren in unserer [Gemeinde] eine 

höhere Aufmerksamkeit für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erreichen konnten. Im Rahmen der 

Jugendbeteiligungsverfahren ist es oftmals 'zäh' und das am 'Thema dranbleiben' kann sich vor allem im Rahmen der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit 'verlaufen'. Ich bin der Überzeugung, dass Kinder und Jugendliche die 'Experten ihrer Lebenswelt' 

sind und grundsätzlich an allen Prozessen in ihrer Lebenswelt teilhaben sollten. Es muss selbstverständlich sein, dass der 

Blickwinkel von Kindern und Jugendlichen bei anstehenden Prozessen angefragt wird und in Entscheidungen mit einfließt. Ich 

wünsche Ihnen viele - für Sie hilfreiche - Rückmeldungen .

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe Nein Gerne würden wir über das Ergebnis der Umfrage informiert werden. Viel Erfolg bei der Auswertung! 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe möglich Nein

Gewählte Jugendvertretungen sind gerade für Kommunen unter 10.000 Einwohnern keine Option. Hier gibt es zu wenige 

Themen und zu wenige potentielle Interessenten. Daher haben wir auch auf das Thema der freiwilligen projektbezogenen 

Beteiligung gesetzt. Leider ist noch nicht in allen Köpfen (vor allem Gemeinderäte) angekommen, dass es dafür personelle 

Kapazitäten benötigt. Wenn keine zusätzlichen Stellen oder Stellenanteile geschaffen werden, wird das Thema nicht 

umgesetzt.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe möglich Nein

Gute Umfrage! Gerne Kontakt zum Dachverband der Jugendgemeinderäte herstellen. Diese können die Fragen eventuell auch 

Qualitativ und nicht nur Quantitativ beantworten. 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe möglich nein

Gutes Thema. Braucht gewisse Freiheiten, um wirksam sein zu können. Wir wurden projektartig bei der Implementierung von 

Jugendbeteiligung und der Schaffung nachhaltiger Strukturen begleitet und das war super! So etwas braucht es vielleicht 

öfters und nimmt die Hemmungen, in Jugendbeteiligung vor Ort konkret einzusteigen.   Viel Erfolg mit Ihrer Arbeit! 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angabe möglich nein Ich bin gerne zu einem persönlichen Austausch zu Ihren Fragen offen

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angaben nein Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angaben nein

In kleinen Kommunen scheitert die Durchführung an der Menge der verschiedenen Aufgabenbereiche, die die MItarbeiter 

jeweils zu bewältigen haben.

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angaben nein individuelle Umsetzung je Kommune muss gewährleistet bleiben, dennoch etwas strengere Leitlinien

[BILD] [BILD] [BILD] keine Angaben nein

Je nach Beteiligungsprozess, den man gerade vor Augen hat, fällt oft die Antwort aus. Das macht solche Umfragen nicht 

einfach zu beantworten (und auszuwerten). 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Aussage möglich nein

Jemand […] hat vor kurzem auch über Kinder- und Jugendbeteiligung die Masterarbeit geschrieben.... Vielleicht lohnt sich ja 
ein Austausch. Viel Erfolg! :) 

[BILD] [BILD] [BILD] keine Idee nein

Jugendbeteiligung braucht einemöglichst stabile aber einfache Struktur, sie muss der ständigen Veränderung von 

Mitwirkenden sowie dem ständigen Wandel der Lebenswelt standhalten. Es braucht ausreichend interessierte, denn nur da 

wo es lebendig ist, gehen Jugendliche gerne hin

[BILD] [BILD] [BILD] keine notwendig nein Jugendbeteiligung finde ich gut und richtig - wir brauchen aber keine weitern/anderen Regelungen. 

[BILD] [BILD] [BILD] keine praktische Erfahrung mit der Jugendbeteiligung nach § 41a GemO Nein

Jugendbeteiligung folgt nicht zuletzt wegen des Verhaltend Jugendlicher völlig eigenen Gesetzen, die mit Gesetzen nicht zu 

regeln sind. Deshalb bedarf der Freiheit vor Ort, geeignete Strukturen zu entwickeln. Die Beteiligung von Kindern ist sehr 

problematisch, da dies letztlich die Beteiligung der Eltern ist. In der Praxis zeigt sich zudem, das Jugendlich sich leicht für ein 

konkretes Ziel oder Anliegen mobilisieren lassen. Die quasi-parlamentarische Mitwirkung in Gremien ist dagegen nicht so sehr 

gewollt. 

[BILD] [BILD] [BILD]

Keine rechtliche Verpflichtung zur Verankerung eines Jugendgemeinderates, sondern fokussierter Beteiligung in Bezug auf 

Projekte. nein

Jugendbeteiligung in Gemeinden bis 20.000 Einwohner erfolgt über die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, konkrete 

projektbezogene Beteiligung, ein offenes Ohr für die im Rahmen von GRS, Bürgersprechstunden und Gesprächen geäußerten 

Belange der Jugend, über den Jugendpfleger, die Schule usw... Das ist eine Daueraufgabe für alle Verantwortungsträger und 

benötigt keinerlei zusätzliche Regelung, Satzung, formale Vorgänge usw. die nur unnötige Verwaltungsressourcen binden. Die 

formale Beteiligung verliert bei Jugendlichen oftmals nach kurzer Zeit die Attraktivität. Bei konkreten Vorhaben sind sie sehr 

engagiert.  [...] ...   Gruß und viel Erfolg

[BILD] [BILD] [BILD] Keine weiteren Beschwernisse für die Gemeinden durch weitere Regelungen! nein

Jugendbeteiligung muss besser beworben werden. Nicht nur bei den Jugendlichen sondern auch bei den Kommunen und 

Gremien.

[BILD] [BILD] [BILD] Keine, da der Gestaltungsfreiraum bei jeder Kommune gewährleistet werden muss Nein

Jugendbeteiligung wird mir zu politisch gesehen. Selbstverständlich werden im Rahmen der Jugendarbeit die Interessen und 

Fähig- sowie Fertigkeiten der Jugendlichen mit einbezogen (ansonsten wäre es am Bedarf vorbei). In der politischen 

Mitbestimmung gestaltet sich das schwierig(er) - hier folgt Ernüchterung, wenn Anregungen nur marginal umgesetzt werden 

und das möglicherweise auch erst nach mehreren Jahren, wenn die Jugendlichen selbst bereits im nächsten Lebensabschnitt 

sind und keinerlei eigenen Nutzen haben.

Aktuell nur Umsetzung eines konkreten Projekts […] [BILD] [BILD] keine, dieser Paragraph sollte ersatzlos gestrichen werden. nein keine Angaben

derzeit nicht möglich, wegen nicht besetzter Stelle.   [BILD] [BILD] Keine. Nein

Kinder & Jugendliche sollten wie andere Zielgruppen in allen Beteiligungsprozessen mitgedacht werden. Es geht eher darum, 

wie diese bei Projekten gezielt beteiligt und angesprochen werden können, sodass eine Beteiligung stattfindet. 

Die Jugendbeteiligung, wie sie der Gesetzgeber sieht, hat in der 

Regel keine tiefergehende/nachhaltige Wirkung. Es gleicht 

eher einem Alibi bzw. einer Selbstbeschäftigung der 

Verwaltung [BILD] [BILD]

Keine. Die Flexibiliät der Umsetzungen vor Ort sollte nicht noch mehr geregelt und eingeschränkt werden. In kleinen Orten 

funktioniert Vieles ohne überbordende Regularien nein

Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert in jeder Kommune oder Stadt unterschiedlich. Das liegt an vielen 

unterschiedlichen Faktoren wie z.B. das Vorhandensein von weiterführenden Schulen, das bestehende Angebot von 

Jugendarbeit und der Vereinsarbeit. Um das Thema für alle Beteiligten gewinnbringend zu halten, ist ein enger, transparenter 

und respektvoller Austausch untereinander wichtig um die nötige Flexibilität zu erreichen. Zu enge Gesetzesvorgaben 

schrecken ggf. die Verwaltung und die Jugendlichen ab, überhaupt in die Aktion zu treten oder binden alle Energie in das 

Erfüllen der Vorgaben. Ohne sichtbare Erfolge ist Kinder- und Jugendbeteiligung für alle Beteiligten abschreckend.   Für einen 

näheren Austausch können Sie mich gerne kontaktieren:  

Durch einen Wechsel des BM und der Einstellung einer 

Jugendreferentin wird erstmal versucht die Jugend zu 

aktivieren [BILD] [BILD] Keine. Faktische Jugendbeteiligung ist nicht von gesetzlichen Regelungen, sondern dem konkreten Willen vor Ort abhängig. nein

Kinder- und Jugendbeteiligung ist sehr wichtig und muss auf Augenhöhe stattfinden. Allerdings erfordert dies auch, dass 

Kinder und Jugendliche sich einbringen möchten und die Zeit dafür finden. Und von der Möglichkeit sich einzubringen, 

überhaupt erfahren. Zielgruppengerechter Informationsfluss!! Dies alles lohnt sich aber auf jeden Fall und fördert ganz 

nebenbei die Demokratiebildung.

Es fehlen die personellen Resourcen um sich aktiv mit der 

Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung auseinander zu 

setzen. [BILD] [BILD]

Kinder und Jugendliche müssen in allen sie betreffenden/berührenden Gemeindeangelegenheiten beteiligt werden und sie 

entscheiden, welche Themen und Angelegenheiten für sie von Bedeutung sind. nein

Leider wird es immer schwieriger, Jugendliche für ehrenamtliches Engagement oder Jugendbeteiligung zu gewinnen, 

insbesondere dann, wenn die weiterführenden Schulen nicht in der eigenen Gemeinde sind. Wir haben nur noch eine 

Grundschule in der Gemeinde, deshalb ist es schwer, Jugendliche zu gewinnen und kontinuierlich Jugendarbeit zu leisten.  [...]

Es hat stattgefunden, aufgrund zu vieler Aufgaben und 

unbesetzter Stellen ist dieses Thema leider in der Priorität nach 

hinten gerutscht und es findet daher im Moment keine 

Beteiligung statt. [BILD] [BILD] Kommunale Jugendarbeit als Beteiligung von Jugendlichen verankern. Nein

Man sollte die Verwaltungen angesichts ihrer großen Aufgabenfülle und der bereits vorhandenen unzähligen Vorschriften bei 

gleichzeitig wachsender eklatanter Personalnot nicht noch mehr unnötig belasten.

fehlende Personalressourcen [BILD] [BILD]

kommunale Jugendbeteiligung findet in kleinen ländlichen Gemeinden auch ohne gesetzliche Vorgaben tagtäglich statt. 

Daher ist hier der § 41a nicht nötig nein Nein

fehlender Zeit- und Personalfaktor [BILD] [BILD] Kommunen unter 5.000 Einwohnern nicht verpflichten. Nein Nein

für ein umfassendes Qualitätsmanagement der 

Jugendbeteiligung fehlt den Mitarbeiterinnen in der 

Jugendarbeit die Zeit. […] [BILD] [BILD] Konkrete Altersangabe (wegen Änderung Wahlalter) nein Nein

In einer Gemeinde unserer Größenordnung erhält man schnell 

Rückmeldung, sollte die Qualität nicht stimmen [BILD] [BILD] Konkrete Beteiligungsformen.

Nein, das ist in der Praxis einfach nur Selbstbeschäftigung und 

Profilierung oftmals von Parteien. nein

Jugendbeteiligung hat in der Gesamtverwaltung keine Priorität [BILD] [BILD] Konkretisierung der Art der Beteiligung nein, kein Wissen vorhanden Nein

Jugendliche werden bei Bedarf zur Beratung in den 

Gemeinderat eingeladen. Vorab gehe ich mit den Jugendlichen 

in 'Klausur'. [BILD] [BILD] Konkretisierung, wie Beteiligung aussehen kann Nein, kenne ich leider nicht. nein

Kein Instrument vorhanden, um die Qualität zu messen [BILD] [BILD] mehr direkte Begleitung durch den Gemeinderat, damit Nachwuchs generiert werden kann Nein. nein

keine Angabe [BILD] [BILD]

Mehr Freiheit in der Ausgestaltung. Es gibt riesige Unterschiede in der sinnvollen Umsetzung zwischen Gemeinden 

unterschiedlicher Größe nein. nein

Keine Kapazitäten im Rathaus [BILD] [BILD] n/a Nein. nein

keine Zeit [BILD] [BILD] nicht bekannt nicht bekannt nein danke

Keine Zeit, akuter Personalnotstand [BILD] [BILD] Nicht nur einen 'Jugendgemeinderat' einklagbar machen, das ist ja nicht das optimalste Instrument für Beteiligung nicht bekannt nein, danke

Konzept neu, Zeitmangel [BILD] [BILD]

Niederschwelligerer Zugang zu der Gründung einer Jugendvertretung, falls eine von Jugendlichen in der Kommune gewünscht 

ist. Bisher ist ein großer Spielraum zwischen der Form der Jugendbeteiligung. Rückmeldung der Jugendliche ist oft konkret ein 

festes Gremium, welches aber oft in deren Kommune nicht geleistet wird/werden kann. nicht bekannt Nin.

Mir ist die Frage nicht richtig klar. Aktive Beschäftigung erfolgt 

Projektbezogen (wie oben bereits vermerkt) ansonsten aber 

nicht. [BILD] [BILD] Pflicht einer pädagogischen Begleitperson; mehr parlamentarische Rechte für offene Beteiligungsformen nicht bekannt Personal für das Allernötigste vorhanden. Darüber hinausgehende Themen - keine Angaben möglich.....

nur geringe Teilnahme bei Jugendformaten [BILD] [BILD] Pflicht zur Jugenbeteiligung, aktuell nur 'kann' als Option. Das wird nicht oder nur sehr selten genutzt. nicht bekannt sehr gelungene Umfrage - uns würde natürlich das Ergebnis interessieren. 

Personalmangel [BILD] [BILD] s.o. nicht bekannt

solange Jugendbeteiligung nicht als originäre Aufgabe des Hauptamts oder der Servicestelle Gemeinderat in den Kommunen 

gesehen wird, bleibt Jugendbeteiligung weiterhin eine Spielwiese, die die offene Jugendarbeit bespielen darf, ohne echte 

kommunalpolitische Relevanz

Personalnot [BILD] [BILD]

Schwer zu sagen. in unserer kleinen Kommune werden Kinder und Jugendliche, die mit Anliegen bei uns 'aufschlagen', 

ernstgenommen, jedoch fehlt für eine strukturiert aufgebaute Kinder- und Jugendarbeit i.S. des § 41a aufgrund der 

Aufgabenfülle oft die Zeit und das Personal.  nicht bekannt

Vereinbarkeit von Theorie und Praxis fraglich!! Jugendbeteiligung ist Jugendarbeit!! Geeignetes Fachpersonal muß von der 

jeweiligen Kommune eingestellt werden!!

personelle Ressourcen  nicht vorhanden. [BILD] [BILD] schwierig - bei der Unterschiedlichkeit der Gemeinden ist kein Beteiligungssystem für alle geeignet nicht bekannt Viel Erfolg

Qualitätssicherungsmethoden sind nicht bekannt [BILD] [BILD] 'Soll' in 'Muss' ändern! Nicht bekannt. viel Erfolg bei dieser Arbeit

Wir beschäftigen uns mit Rückmeldungen und Meinungen aus 

den Gremien und der Bürgerschaft [BILD] [BILD] streichen nicht bekannt...

Viel Erfolg für die Masterarbeit und da ich selbst an der PH studiert habe, war es für mich eine Freude an dieser Umfrage 

teilzunehmen!!

Wir beteiligen die Jugendlichen über einen 

Jugendgemeinderat und auch über die Vereine. Die Qualität 

dieser Beteiligung wurde noch nicht strukturell untersucht. 

Dafür gibt es auch keine Personalressourcen [BILD] [BILD] Überprüfungsmechanismus ob bei Planung und Durchführung Jugendbeteiligung einbezogen worden ist. nicht bewusst Viel Erfolg! :-) 

Wir haben ein […] Team, dass für Jugendliche verschiedene 
Angebite macht. Sofern wünsche da sind, kommt das team auf 

die Gemeinde zu [BILD] [BILD]

verbindlichere Formulierung: Rede- Anhörungs- und Antragsrecht nicht nur als 'nice to have'. Wahlen eignen sich nicht immer 

(x hat sich bewusst dagegen entschieden), insbesondere wenn man an einem heterogenen, diversen Gremium interessiert ist. 

Daher sollte die Wahl nicht vorgeschrieben sein. Denkbar sind auch andere Verfahren (z.B. Berufungsverfahren). Nichts bekannt viel Erfolg, aufgrund knapper Zeit ist diese Umfrage sehr ausführlich und zeitintensiv da auch fachspezifisch

Wir sind aktuell erst beim Aufbau/Neubildung einer 

Jugendbeteiligung. Wir sind vernetzt […] [BILD] [BILD] verbindlichere Regelung für die Gemeinde aber gleichzeitig möglichst wenig bürokratischen Aufwand Unbekannt

Vielen Dank für Ihre Arbeit. Toll, dass das jemand macht. Manche Fragen hätte ich gerne ergänzt, weil sie für mich nicht so 

eindeutig zu beantworten sind. Vor allem konnte ich sie NOCH nicht beantworten, da vieles gerade im Aufbau und der 

Strukturfindung ist. Aber ich würde mich freuen, wenn die Ergebnisse und Ihre Arbeit dann veröffentlicht werden, wir davon 

erfahren. ... ist interessiert :-) Alles Gute für Ihre Masterarbeit!

wussten nicht, dass es Qualitätsstandards des BMFSFJ gibt [BILD] [BILD]

Verpflichtende Jugendbeteiligung muss kontrolliert werden können. Also, ob die Gemeinde die erforderliche 

Jugendbeteiligung tatsächlich durchgeführt hat. + Sanktionsmechanismen ggü Gemeinde, wenn die Jugendbeteiligung 

ausgeblieben ist. Unbekannt

wichtig ist das Engagement der Jugendlichen selbst, rechtliche Grundlagen und finanzielle Unterstützung bringen nichts, wenn 

es keine Jugendlichen gibt, die sich für die Belange der Jugend einsetzen

Zeitintensiv und prjektbezogen wichtiger [BILD] [BILD]

Wir würden gerne eine Pflicht zur Beteiligung der Fachämter wünschen. Dies wird bei uns zwar gehandhabt aber zielführend 

wäre eine festgeschriebene Regelung. unbekannt Wir arbeiten aktuell an der Einführung eines Jugendgemeinderates.

zeitliche und personelle Ressourcen [BILD] [BILD] x weiß ich nicht Wir erarbeiten derzeit eine Jugendbeteiligung für unsere Kommune 

zeitlicher Aspekt [BILD] [BILD] zeitnahe Bearbeitung/Umsetzung von Anregungen

Weitere gesetzliche Regelungen zur kommunalen 

Jugendbeteiligung aus anderen Bundesländern sind mir nicht 

bekannt.

Wir erarbeiten gerade ein neues Konzept zur Kinder- und Jugenbeteiligung. Daher sind einige der Fragen nicht gut zu 

beantworten, bzw. beziehen sich auf die alte Form der Jugendbeteiligung.

zu klein. Projektbezogen nur.. [BILD] [BILD] Zielvorgabe sollte 'Jugendfreundlichkeit' der Kommune werden. woher soll ich wissen was andere Bundesländer regeln

Wir haben […] Einwohner und einen Jugendrat. Leider ist dieser nicht sehr aktiv. Jugendliche […] zum Mitwirken zu erreichen 
ist eine schwieriges Unterfangen.

Zu viele andere Pflichtaufgaben zu bewältigen in kleiner 

Kommune - zu wenig Personal. [BILD] [BILD] Zu 9.5.: Die Gemeindevertretung muss einen Beauftragten für Angelegenheiten von Jugendlichen benennen. x x
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zeitnah 

umgesetzt.

Alle am 

Prozess 

beteiligten 

Jugendliche

n werden 

für die 

Umsetzung 

des 

Beteiligungs

prozesses 

qualifiziert.

Alle am 

Prozess 

beteiligten 

Erwachsene

n werden 

für die 

Umsetzung 

des 

Beteiligungs

prozesses 

qualifiziert.

Jugendbeteil

igung wird 

durch 

Öffentlichkei

tsarbeit 

begleitet.

Alle 

beteiligten 

Jugendliche

n und 

Erwachsene

n haben 

jederzeit 

Transparenz 

über alle 

Aspekte des 

Beteiligungs

prozesses.

Jugendliche 

haben 

jederzeit 

Klarheit 

darüber, 

welche 

Einflussmögl

ichkeiten sie 

im 

Beteiligungs

prozess 

haben.

Jugendliche 

haben 

jederzeit 

Klarheit 

darüber, 

welche 

Erwartunge

n an sie im 

Beteiligungs

prozess 

gestellt 

werden.

Jugendliche 

und 

Erwachsene 

werden 

zielgruppen

gerecht 

informiert.

Kommunika

tion findet 

auf 

Augenhöhe 

statt.

Die 

Stimmen 

aller am 

Beteiligungs

prozess 

beteiligten 

Jugendliche

n und 

Erwachsene

n sind 

gleichberech

tigt.

Es stehen 

ausreichend 

Ressourcen 

(finanziell, 

personell, 

sachlich) zur 

Durchführun

g von 

Prozessen 

der 

Jugendbeteil

igung zur 

Verfügung.

Jugendliche 

haben im 

Beteiligungs

prozess 

Unterstützu

ng durch 

eine 

neutrale 

Ansprechper

son.

Es besteht 

ein 

Netzwerk 

für 

Beteiligung.

Jugendliche 

berichten 

nach einem 

Beteiligungs

prozess von 

Aspekten 

der 

Selbstwirksa

mkeit und 

des 

persönliche

n 

Zugewinns.

Jugendliche 

werden bei 

allen 

Planungen 

und 

Vorhaben, 

die ihre 

Interessen 

berühren, 

beteiligt.

Zur 

Beteiligung 

von 

Jugendliche

n wurden 

geeignete 

Beteiligungs

verfahren 

und 

Methoden 

entwickelt.

Zur 

Beteiligung 

von 

Jugendliche

n werden 

geeignete 

Beteiligungs

verfahren 

und 

Methoden 

umgesetzt.

Eine 

Jugendvertr

etung nach 

§ 41a Abs. 1 

Satz 3 

GemO 

(Jugendgem

einderat 

oder andere 

Jugendvertr

etung) ist 

eingerichtet.

Der 

Jugendvertr

etung 

stehen 

angemessen

e finanzielle 

Mittel zur 

Verfügung.

In der 

Geschäftsor

dnung des 

Gemeindera

ts ist die 

Beteiligung 

von 

Mitgliedern 

der 

Jugendvertr

etung an 

den 

Sitzungen 

des 

Gemeindera

ts in 

Jugendangel

egenheiten 

geregelt. keine Rederecht

Anhörungsr

echt

Antragsrech

t Andere

Keine 

Angabe 

möglich

§ 41a GemO 

hat in der 

Praxis 

keinen 

Einfluss auf 

die Qualität 

von 

kommunale

r 

Jugendbeteil

igung.

§ 41a GemO 

sollte 

ersatzlos 

gestrichen 

werden.

§ 41a GemO 

ist in der 

aktuellen 

Fassung 

ausreichend, 

um 

qualitativ 

hochwertige 

kommunale 

Jugendbeteil

igung in der 

Praxis zu 

ermöglichen

.

§ 41a GemO 

sollte 

unverändert 

bestehen 

bleiben.

§ 41a GemO 

sollte 

überarbeitet 

werden, um 

qualitativ 

hochwertige 

kommunale 

Jugendbeteil

igung in der 

Praxis zu 

ermöglichen

.

Die 

Gemeinde 

sichert 

Kindern und 

Jugendliche

n in allen sie 

berührende

n 

Gemeindean

gelegenheite

n 

Beteiligungs- 

und 

Mitwirkungs

rechte.

Wenn eine 

Jugendvertr

etung nach 

§ 41a Abs. 1 

Satz 3 

GemO 

eingerichtet 

wird, 

geschieht 

dies auf 

Grundlage 

einer 

Satzung

Wenn eine 

Jugendvertr

etung nach 

§ 41a Abs 1 

Satz 2 

GemO über 

eine Satzung 

eingerichtet 

ist, sind in 

der Satzung 

insbesonder

e 

Regelungen 

über die 

Zusammens

etzung, 

Wahl, 

Amtszeit, 

Rechtstellun

g, 

Arbeitsweis

e und 

Entschädigu

ng zu 

treffen.

Wenn eine 

Jugendvertr

etung nach 

§ 41a Abs. 1 

Satz 2 

GemO 

eingerichtet 

wird (auch 

unabhängig 

von einer 

Verankerun

g in einer 

Satzung), 

sind 

Jugendliche 

bei der 

Entwicklung 

insbesonder

e der 

Regelungen 

über 

Zusammens

etzung, 

Wahl, 

Amtszeit, 

Rechtstellun

g, 

Arbeitsweis

Die 

Gemeindeve

rtretung 

kann einen 

Beauftragte

n für 

Angelegenh

eiten von 

Jugendliche

n benennen.

Bei der 

Durchführun

g von 

Planungen 

und 

Vorhaben, 

die die 

Interessen 

von 

Jugendliche

n berühren, 

muss die 

Gemeinde in 

geeigneter 

Weise 

darlegen, 

wie sie diese 

Interessen 

berücksichti

gt und die 

Beteiligung 

durchgeführ

t hat.

1 2 1 0 0 1 0 2 2 2 4 4 4 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 2 3 3 4 3 3 1 1 2 1 4 4 2 2 2 2 2 1 1 3 4 4 2 3 1

2 2 2 2 0 2 2 1 3 2 3 4 5 2

3 2 1 0 0 1 1 2 2 2 4 4 4 0 3 2 0 2 4 2 3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 4 5 5 1 2 2 0 4 4 4 2 1 1 2 2 1 4 0 2 3 3 0

4 2 2 2 2 0 1 1 1 1 3 3 4 1

5 2 1 0 0 1 0 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 0 0 0 0 2 4 4 4 4 3

6 2 1 0 0 1 0 2 2 2 4 4 5 0 1 1 1 4 1 4 4 0 4 4 3 1 1 3 2 3 3 4 4 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 5 5 2 2 4

7 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 5 5 5 0 5 3 4 4 2 3 4 2 3 1 3 1 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4 0 5 2 2 1 5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 5 2 2 2 2 2

8 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 2 5 5 3 4 1 0 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 5 5 5 4

9 3 2 0 0 0 0 0 4 4 4 3 4 2

10 2 1 0 0 1 1 2 2 2 5 3 5 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 0 4 5 5 1 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 3 5 5 0 0

11 3 2 2 1 2 2 1 4 0 3 4 5 3

13 3 1 0 0 1 0 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

14 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 5 3 5 5 3 4 5 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 0 4 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 5 3 5 3 5 1

15 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 4 5 5 4 4 2 5 4 3 5 4 5 4 4 4 2 2 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 2 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5

16 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 1 4 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

17 3 2 0 1 2 1 0 2 3 1 1 5 2

18 2 2 2 2 0 0 0 3 3 4 4 5 3

19 2 2 2 2 0 0 0 1 4 4 4 2 3

20 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 5 5 5 5 2 5 5 1 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 4 4

21 3 1 0 0 1 1 2 2 2 5 3 5 5 4 4 4 3 2 3 4 0 0 2 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 4 4 2 0 0 0 0 0 5 4 5 4 5 4

22 3 2 2 1 1 0 0 4 2 2 3 4 5

23 4 1 1 0 0 0 2 2 1 3 4 4 5 2 2 4 3 2 2 2 0 2 0 4 0 0 5 2 4 2 4 4 4 1 4 3 2 3 4 4 1 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 4 4 4 4 2 4

24 5 1 1 0 1 1 2 1 1 4 0 5 0 2 4 4 0 0 0 4 0 0 5 4 0 0 4 5 4 4 4 4 5 4 5 0 0 0 0 0 1 5 2 2 1 2 1 2 4 4 4 4 5 5

25 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 1 4 2 5 0 3 4 5 4 2 3 3 4 4 1 4 1 3 4 2 2 4 4 5 3 2 4 5 0 2 5 5 2 1 0 2 0 0 2 4 4 4 5 0

26 3 2 0 1 2 0 0 3 4 5 5 3 3

27 5 1 0 0 1 1 2 2 2 4 2 4 0 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 1 4 3 3 2 4 4 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4

28 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 5 5 5 0 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 1 3 2 2 1 0 0 0 4 4 4 4 4 4

29 3 2 0 1 0 0 2 1 4 4 4 2 4

30 2 2 2 1 0 0 0 3 3 3 5 5 5

31 4 2 1 1 1 1 2 4 3 4 4 3 4

34 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 2 4 4 4 0 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 3 0 0 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 2

35 3 2 1 1 2 2 1 2 4 4 2 4 2

36 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 5 5 5 4 2 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 1 4 5 5 5 4 5

37 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 3 4 4 0 2 1 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 0 0 1 1 2 3 2 4 4 4 3

38 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 0 3 5 4 3 0 4 5 3 4 1 4 2 2 5 3 4 4 5 5 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 1 0 0 0 2 4 4 3 3 1

39 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 4 3 2 3 1 2 4 3 2 2 4 2 4 4 2 3 2 5 3 2 4 4 5 3 2 5 3 3 2 3 3 1 3 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 3 4 5 1 4

40 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 2 1 1 0 1 2 5 0 0 5 5 5

41 2 2 1 1 2 2 1 3 0 5 5 5 5

42 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 1 5 2 0 0 0 0 0 3 4 4 4 4 3

43 2 1 0 0 1 0 2 2 2 4 5 5 0 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 4 2 2 1 2 2 1 4 0 0 0 0 4

44 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 2 4 4 5 4 4 2 3 3 0 4 2 0 4 4 4 0 0 3 3 4 3 5 5 4 0 3 0 0 4 5 5 2 1 1 2 2 1 3 5 5 4 4 4

45 3 2 1 1 1 1 2 5 3 4 5 4 4

48 5 1 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 5 3 5 0 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 0 0 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 1 4 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5

49 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 4 2 4 4 2 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 3

50 4 1 1 0 1 1 2 2 1 5 4 5 0 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 0 3 4 2 4 4 4 4 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 4 3 5 4 1 3

51 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 4 0 2 4 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 5 4 2 3 4 5

52 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 1 4 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 3 4 4 4 3 5

53 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5

54 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3 2 5 5 1 5 3 5 1 2 5 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1 5 3 3 1 5 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 5 1

55 3 1 0 0 1 1 2 1 1 3 3 5 0 1 4 2 2 5 5 3 2 3 5 2 2 2 4 4 4 3 3 3 0 1 4 0 0 1 5 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 1 5 5

57 2 2 1 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4

58 3 1 0 0 1 0 2 2 2 4 2 5 3 2 2 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 3

59 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 4 5 5 3 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 2 1 1 1 1 2 5 4 4 2 4 4

60 2 2 1 1 0 2 0 1 5 5 5 1 5

61 3 1 0 0 1 0 2 2 2 4 4 5 0 4 0 0 4 0 0 1 5 4 1 4 0 4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 5 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 5

62 4 1 0 0 1 1 2 2 1 3 1 4 0 1 2 2 1 4 1 4 1 5 2 3 3 1 4 3 5 5 5 5 3 2 3 1 4 1 5 5 2 2 1 2 1 2 5 1 1 5 5 2

63 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 1 2 1 4 4 1 1

64 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 3 4 5 4 5 5 4 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 5 1 4 2 3 4 3 3 1 4 3 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 3 4 5 5 4 2

65 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 5 0 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 1 5 3 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 4 2 2 5 1 5

66 2 2 2 1 2 1 0 2 4 4 4 4 5

67 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 4 3 1 4 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 4 4 4 4 4

68 3 2 2 1 1 1 2 2 0 4 4 4 2

69 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 3 2 5 5 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 1 5 4 4 3 3 4 3 3 5 2 2 4 3 3 1 5 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

70 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 2 3 2 4 3 2 2 4 5 3 3 3 4 2 2 5 2 2 2 3 4 4 1 4 3 3 2 4 4 1 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 5 3 3 4 5 5

71 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 4 4 5 5 5 5

72 4 1 1 0 1 0 2 2 1 5 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 5 0 4 0 0 0 4 1 1 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 3 3 3 0 0

74 2 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 5 0 2 1 2 2 2 2 3 2 4 4 3 1 1 4 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 1 4 2 0 1 2 0 0 4 0 5 4 5 4

76 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 1 5 2 2 1 2 2 1 4 3 3 4 2 4

77 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 4 2 5 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 4 5 4 5 4

78 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 3 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 5 5 5 4 5 4

79 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3

80 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4 3 4 4 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 5 3 2 4 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 3 3 5 3 5

81 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 3 2 4 3 3 3 3 5 5 4 3 5 2 2 2 2 5 3 3 3 5 4 3 2 4 4 3 3 4 3 2 1 1 2 2 1 4 0 0 0 4 0

82 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 5 5 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 3 5 5 5 0 0

83 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 5 4 4 5 3 4 4 3 2 2 1 4 4 1 4 1 1 4 4 4 3 2 4 0 3 5 0 1 3 0 4 1 5 2 2 1 1 1 1 0 5 3 1 0 4

84 7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 5 5 5 4 4 4

85 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 3 2 0 2 3 5 3 0 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 5 5 5 3 0 3 1 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 4 4 5 5 4

86 3 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 2 1 3 3 4 4 2 0 1 1 2 2 5 4 5 5 5 5

87 6 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 4 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 2 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 4 0 5 5 5 5

88 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 3 4 4 2 4 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 2

89 4 1 0 0 1 1 2 2 1 5 3 5 0 2 4 3 3 2 2 0 0 3 0 2 1 1 3 2 2 2 3 4 2 1 5 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

90 3 1 0 0 1 1 2 2 2 5 5 5 0 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 2 1 1 1 3 0 0 0 5 1

91 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 4 5 3 5 3 3 2 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 3 3 5 5 2 5 3 2 4 5 5 2 1 1 2 2 1 5 0 0 5 5 5

92 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 4

93 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 4 4 2 2 2 4

94 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 3 4 0 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 2 1 1 2 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 1 1 1 5 5

95 4 2 1 1 1 1 2 1 5 5 3 5 5

96 7 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4 3 5 0 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 1 3

97 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 4 0 2 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 4 4 4 4

98 5 1 1 0 0 0 2 2 1 5 4 2 5 5 4 5 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 5 5 5 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4

99 4 1 0 0 1 1 2 2 2 5 2 4 0 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 2 3 5 5 5 2 4

100 2 1 0 0 1 1 2 2 2 5 1 3 1 1 1 3 4 0 1 2 4 4 2 3 2 2 5 2 2 2 3 5 0 1 1 1 0 3 0 3 2 0 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3

101 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 4 4 3 3 4

102 4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 4 5 0 5 0 5 4 0 0 5 0 3 4 4 0 0 3 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 5 1 3 2 1 2 2 1 2 3 4 4 4 3 3

103 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 0 3 4 4 3 4 4 4 5 5 0 5 0 0 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 0 3 4 4 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0

104 4 2 1 1 2 2 1 4 2 4 5 5 2

105 3 2 1 1 2 2 1 3 2 5 4 5 3

106 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 2 1 1 1 1 2 5 3 2 5 1 5

107 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 3 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 5 5 3 5 5

108 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 5 1 3 5 5 3 5 4 4 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 2 4 1 5 2 2 1 2 1 2 4 4 4 4 4 4

109 3 2 2 1 0 0 0 4 4 4 4 4 2

110 2 2 2 0 2 0 2 3 4 5 4 4 3

111 5 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 3 5 5 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 2 5 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 2 4 4 5 5 2 1 1 1 1 2 5 3 3 4 5 5

112 5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 5 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 1 1 2 1 1 1 1 2 5 4 4 5 1 5

113 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5

114 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 3 4 0 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 3 2 3 5 4 2 3 4 4 0 3 3 4 0 3 5 4 2 2 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5

115 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5

116 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 4 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 0 3 0 4 3 2 4 4 2 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0

117 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 2 4 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 5 5 5 5 4

118 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5 4 5 0 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 3 2 2 3 2 0 3 4 4 2 0 1 2 0 0 4 2 4 4 3 4

119 4 1 0 1 0 0 2 1 1 5 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 1 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 5 5 5 3 5 4

121 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 5 3 4

122 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 5 4 5 5 2 5 5 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 5 5 4 4 4 4 2 3 3 1 4 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4

123 7 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4 4 2 3 3 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 4 2 3 4 4

124 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 5 5 5 2 5

125 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 4 0 3 3 4 0 0 3 2 5 0 2 0 1 1 5 0 3 0 4 5 5 4 5 4 0 4 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 5 5 5

126 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 4 4 3 3 3 3 0 3 1 3 4 3 0 0 2 3 3 4 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 3 0 4 2 2 1 2 0 2 1 1 1 2 5 4

127 1 2 2 2 2 1 0 2 4 5 3 4 0

128 4 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 4 4 4 5 4 3 5 4 2 4 2 4 2 2 3 0 0 4 4 4 4 3 5 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

129 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 1 5 1 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 1 3 5 5 5 4 4

131 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 2 4 0 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 3 1 1 3 2 2 2 3 4 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 4 5 0 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 5 2 4 5 3 4

133 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 1 5 2 2 1 1 1 2 4 3 3 3 1 5

135 3 1 0 0 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 4 4 5 4 5

136 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2 3 2 4 0 2 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 3 2 1 1 2 2 1 3 5 5 4 5 2

138 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 4 3 4 0 2 3 5 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 5 5 3 2 3 3 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 4 5 5 4 4

139 7 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 1 5 3 4 0 3 4 5 4 4 4 3 2 4 3 2 2 1 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 4 4 4

140 4 1 0 1 1 1 2 2 1 5 3 5 0 3 3 4 0 3 0 4 4 3 0 0 0 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 0 3 4 5 1 5 2 1 1 1 1 2 5 1 1 0 5 3

141 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 3 5 5 4 0 3 3 4 3 2 0 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 0 3 3 3 2 1 1 0 0 0 5 4 4 3 4 4

142 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 4 5 5 3 2 5 3 5 4 5 3 3 4 3 0 0 5 1 5 5 4 5 5 5 3 5 3 2 4 2 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 5 5 5 5

143 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 3 4 3 2 2 4 4 5 4 3 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 5 2 3 3 2 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 5 4 4 3

144 5 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 5 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 5 4 4 2 3 4 3 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 4 3 3 4 4 4

145 5 1 0 1 0 0 2 3 1 4 3 1 1 2 2 2 2 2 0 2 4 4 3 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 4

146 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 5 3 4 5 4 2 5 4 3 4 3 2 4 3 2 4 2 5 3 4 2 3 5 3 4 3 4 5 4 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 5 5 5 3 3

147 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 1 5 3 5 0 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 2 3 5 3 3 3 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 2 2 1 2 2 1 4 4 2 3 4 5

148 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 4 4 5 4 5

149 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5 5

150 1 1 0 0 1 0 2 2 2 4 5 5 0 4 1 4 2 1 2 4 0 3 1 2 1 1 2 4 0 0 3 5 3 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 4 0 5 4 5 1

151 3 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 3 3

152 2 2 0 1 0 0 0 0 5 5 3 5 3

154 1 2 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4

155 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 0 5 4 4 5 5 5

156 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 0 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 1 5 2 2 0 0 0 0 4 1 1 5 1 1

157 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 1 4 3 4 5 1 1 4 2 5 5 5 3 5 5 5 1 3 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 5 5 4 3 4

158 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

159 3 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 4 0 2 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 5 3 4 0 0 0 3 2 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 4 3 1

160 3 2 2 1 0 0 2 2 4 5 4 4 3

161 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

162 3 1 0 0 1 0 2 2 2 4 4 5 0 2 2 3 3 5 2 0 0 4 2 3 1 3 5 5 4 4 2 5 4 0 4 0 2 2 5 4 2 1 1 2 2 1 2 1 3 4 4 2

163 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 4 3 5 0 3 5 3 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 0 3 5 5 2 1 1 1 1 2 5 5 5 4 5 5

165 5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 5 0 2 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 0 4 2 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5

166 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 5 5 5 1 2 3 4 4 4 3 5 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 2 4 4 1 3 2 1 1 2 0 0 4 3 1 4 4 5

167 3 1 0 0 1 1 2 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 3 1

168 5 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 3 2 3 0 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 4 4 2 1 0 0 3 3 2 2 0 1 1 1 4 1 3 4 4 5

169 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 5 5 1 4 3 5 5 1 5 5 3 5 5 5 2 2 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 1

170 4 1 1 0 0 0 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 1 3 4 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 5 0 1 3 0 0

171 2 2 1 1 2 0 1 4 4 2 4 4 2

172 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 0 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0

173 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 5 5 5 5 5 2 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 1 5 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

174 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 4 2 3 0 1 2 2 1 2 2 3 4 4 2 3 1 1 4 2 4 4 4 4 0 2 5 1 4 1 4 4 2 2 1 0 0 0 4 2 4 4 5 5

175 5 1 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 1 5 3 4 0 2 4 5 2 5 3 5 3 5 3 3 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 4 2 4 4 1 5 3 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 4 5 5 5 5 5

176 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 3 5 0 5 3 4 3 4 2 4 5 3 1 0 3 2 3 3 3 3 2 5 0 2 5 4 2 4 4 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 3 5 5 5 5 5

177 2 1 0 0 1 0 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3

178 2 2 2 0 2 0 0 3 5 5 3 4 3

179 5 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 5 5 5 5 5

180 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 2 5 4 5 0 4 2 2 3 1 2 4 0 4 2 4 0 4 4 4 3 3 4 4 4 2 5 1 4 4 3 3 2 1 1 2 2 1 4 4 5 5 5 4

181 5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 4 5 5 2 5 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 2 2 1 4 2 1 1 2 2 1 4 2 1 5 3 5

182 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 1 5 3 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 4 5 5 5 4 4

183 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 5 5 0 4 5 5 4 4 3 4 3 4 0 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 4 5 5 3 5 4

184 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 5 5 0 4 3 5 5 2 4 4 4 5 1 3 2 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 0 5 5 5 2 1 1 1 1 2 4 3 2 4 4 5

185 2 1 0 0 1 1 2 2 2 4 4 4 0 4 0 0 4 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
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186 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 1 5 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 4 5 4 4

187 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 1 5 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 4 5 5 4 5 5

188 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 4 3 5 0 2 2 1 2 3 4 3 0 4 4 2 0 3 4 2 3 2 4 2 5 5 4 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 5 4 5 5 4 4

189 4 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5 5 5 0 2 2 3 3 5 0 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 0 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 5 3 5

190 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 5 4 3 2 0 2 2 4 2 3 0 0 3 3 0 0 0 4 4 4 0 4 5 0 4 3 1 0 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5

191 2 3 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 1 5 3 3 4 5 5 4 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

192 3 1 0 1 1 1 2 2 3 4 3 4 0 2 2 4 2 2 1 3 2 4 0 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 2 2 1 1 1 2 4 3 3 4 5 4

193 4 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 4 4 4 0 3 4 5 4 0 0 5 3 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 5 3 1 5 4 3

Rohdaten der Erhebung (anonymisiert)
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1 zu 6.3.1 Datenaufbereitung 

1.1 Bereinigung von doppelten Datensätzen 

Im Falle doppelter Dateneingänge (eine Kommune hat den Fragebogen zwei Mal ausgefüllt) 

wurde nach Sichtung einer der Datensätze für die gesamte Auswertung entfernt. 

Nr. 73 und Nr. 124: Ausschluss der Nr. 73 

- Nr. 124: Angabe, dass eine Beschäftigung mit der Qualität von Jugendbeteiligung 

erfolgt, lässt auf Insiderwissen schließen.  

- Nr. 73: Indikatoren zur Qualität der Jugendbeteiligung werden sehr positiv bewertet.  

Nr. 101 und Nr. 120: Ausschluss der Nr. 120 

- Nr. 101: Kommentierung zur aktuellen Erarbeitung von Qualitätsstandards lassen auf 

Insiderwissen schließen. 

Nr. 148 und Nr. 164: Ausschluss der Nr. 164 

- Nr. 164: Der Datensatz enthält sehr viele Antworten, zu denen keine Angabe möglich 

war. 

1.2 Bereinigung Häufung von fehlenden Daten 

Im Falle der Häufung fehlender Daten (nicht ausgefüllt oder Wahl der Option „Keine Angabe 

möglich“) wurde nach Sichtung Datensätze für die statistische Auswertung ausgeschlossen: 

Nr. 13, 32, 33, 46, 47, 56, 75,130,134, 153 

1.3 Ergebnis der Datenaufbereitung 

Durch die Bereinigung mussten von eingegangenen 193 Datensätzen insgesamt 13 Datensätze 

für die statistische Auswertung ausgeschlossen werden, sodass N = 180 Datensätze verwendet 

werden konnten. 
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2 zu 6.3.3 Skalenbildung 

2.1 Reliabilität 

 
Abbildung (Anhang) 1: Zusammenfassung der Fallbearbeitung  

Insgesamt konnten N = 71 vollständige Datensätze für die Überprüfung der Reliabilität der 

Skala herangezogen werden. Die interne Konsistenz einer Skala kann mittels des Cronbachs 

α-Koeffizienten bestimmt werden. Anbei wurde der α-Koeffizient mit Hilfe der 

Statistiksoftware SPSS berechnet.  

 
Abbildung (Anhang) 2: Reliabilitätsstatistiken 

Ab einem Wert von Cronbachs α von .80 ist eine ausreichend hohe interne Konsistenz 

gegeben, ab .90 sogar eine hohe.1 Mit Cronbachs α = .939 ist die Reliabilität der vorliegenden 

Skala also gegeben.2 

Insgesamt sind jedoch zwei Aspekte bei der Verwendung des Koeffizienten zu beachten. 

Cronbachs α steigt einerseits mit der Zahl der Items, die im Test bewertet werden und 

andererseits mit den Item-Interkorrelationen. Bei einer Itembatterie von 28 Items sind diese 

Aspekte zu beachten, um eine Überinterpretation des Wertes zu vermeiden. Da es sich um ein 

neu zusammengesetzt Skala handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Skala 

sinnvollerweise in Subskalen aufzuteilen ist, um sinnvoll zu messen. In diesem Fall müsste 

die Reliabilität für die Subskalen berechnet werden.3  

Um dies ausschließen zu können wird die Skala im folgenden Abschnitt mittels einer 

Hauptkomponentenanalyse auf Mehrdimensionalität überprüft.  

  

 
1 Vgl. Vgl. Döring, 2023, S. 439. 
2 Vgl. Döring, 2023, S. 274. 
3 Vgl. Döring, 2023, S. 462f. 
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2.2 Hilfsweise Prüfung der Dimensionalität 

Die Testung zur Dimensionalität von Items überprüft, ob die Skalenitems dasselbe Konstrukt 

messen (Eindimensionalität) oder ob verschiedene Subdimensionen gemessen werden 

(Mehrdimensionalität) und damit Subskalen zu bilden sind. Für Subskalen sind separate 

Skalenwerte zu berechnen. Die Dimensionalität einer eindimensionalen Skala wird an dieser 

Stelle hilfsweise über die explorative Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) geprüft.4 

Zunächst muss die Eignung der Daten für eine Faktorenanalyse überprüft werden. Hierzu 

werden der Bartlett Test, das Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium (KMO) und die Bewertung der 

MSA-Werte (Maß der Stichprobenadäquanz / Measure of Sampling Adequacy) 5 über die 

Anti-Image-Korrelationsmatrix6 durchgeführt. 

 
Abbildung (Anhang) 3: KMO- und Bartlett-Test 

Mit einer Signifikanz n ach Bartlett von <.001 ist die Skala für eine Faktorenanalyse geeignet. 

Mit einem Maß der Stickprobeneignung nach KMO von .818 ist die Skala ebenfalls für eine 

Faktorenanalyse (> .500) geeignet.7 Die MSA-Werte liegen in der Diagonalen der Anti-

Image-Korrelationsmatrix (siehe Abbildung (Anhang) 4 mit hochgestellten a) allesamt 

oberhalb des kritischen Wertes von 0,5. Es sind somit alle Items für die Faktorenanalyse 

geeignet. 

Mit Hilfe der Hauptkomponentenanalyse in der Statistiksoftware SPSS wurde die erklärte 

Gesamtvarianz und der Screeplot für die Itembatterie berechnet. Die Gesamtvarianz ist in 

Abbildung (Anhang) 5 tabellarisch dargestellt. Aus den 28 Items wurden 28 Faktoren 

gebildet. Diese wurden anschießend mit ihrem Eigenwert (λ; Varianz des Faktors; in der 

Tabelle: Anfängliche Eigenwerte – Gesamt) gekennzeichnet. Die Eigenwerte wurde zusätzlich 

grafisch in einem Screeplot abgebildet Abbildung (Anhang) 6. Um die Anzahl der Faktor 

festzustellen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nach dem Kaiser-Guttmann-Kriterium 

alle Faktoren, die einen Eigenwert λ > 1 haben gewählt und/oder alle Faktoren, die sich im 

Screeplot von den 

 
4 Vgl. Döring, 2023, S. 473. 
5 Vgl. Backhaus, et al., 2023, S. 414ff. 
6 Vgl. Backhaus, et al., 2023, S. 456ff. 
7 Vgl. Backhaus, et al., 2023, S. 418f. 
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Abbildung (Anhang) 4: Maß der Stichprobenadäquanz (MAS)
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Abbildung (Anhang) 5: Erklärte Gesamtvarianz 

 
Abbildung (Anhang) 6: Erklärte Gesamtvarianz - Screeplot 

anderen Faktoren abheben. Nach dem Kaiser-Guttmann-Kriterium liegt λ bei 6 Faktoren über 

1. Gleichzeitig zeigt der Screeplot einen sehr deutlichen Knick nach Faktor 1. Der Eigenwert 

des ersten Faktors liegt mit λ = 11.141 deutlichen von den anderen Faktoren ab. Eine 
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Entscheidung für ein 1-Faktor-Modell ist entsprechend sinnvoll. Der erste Faktor kann mit 

einem Eigenwert von λ = 11.141 11.141/28 = 3,97 Prozent der Varianz der 28 Items erklären.8 

Abbildungen 3.2.5 und 3.2.6 geben darüber hinaus eine Übersicht zu den Faktorladungen bei 

einem 1-Faktor-Modell. Alle Faktorladungen liegen über einem Wert von .30. Die 

Faktorladung ist bei Item 6.1 (Alle beteiligten Jugendlichen und Erwachsenen haben jederzeit 

Transparenz über alle Aspekte des Beteiligungsprozesses) mit .785 am höchsten und bei 

Item  .8 (Jugendliche entscheiden mit, zu welchen Themen eine Jugendbeteiligung stattfindet) 

mit .346 mit Abstand am niedrigsten. 

 
Abbildung (Anhang) 7: Faktorladungen  

 

Abbildung (Anhang) 8: Komponentenmatrix - Faktorladungen 

 
8 Vgl. Döring, 2023, S. 476f. 
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2.3 Item-Schwierigkeit 

Die Item-Schwierigkeit wird bei intervallskalierten Skalen über den Mittelwert des jeweiligen 

Items abgebildet. Die Item-Schwierigkeit ist bei Item 4.3 (Jugendbeteiligung ist politisch 

gewollt) mit einem Mittelwert von M = 4,32 am geringsten und bei Item 5.8 (Alle am Prozess 

beteiligten Jugendlichen werden für die Umsetzung des Beteiligungsprozesses qualifiziert) 

mit einem Mittelwert von M = 2,57 an höchsten (Abbildung (Anhang) 9). Wünschenswert 

sind Schwierigkeitsindizes zwischen .20 und .80. Abbildung (Anhang) 10 stellt die die Indizes 

für alle Items dar. Die Streuung liegt zwischen p1 = .83 und p16 = .39 und damit nahe an der 

gewünschten Spanne. Der durschnittliche prozentuale Schwirigkeitsindex liegt mit p = .62 

innerhalb des gewünschten Bereichs.9 

 
Abbildung (Anhang) 9: Deskriptive Statistiken 

 
9 Vgl. Döring, 2023, S. 471f. 
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Abbildung (Anhang) 10: Item-Schwierigkeit (prozentual) 
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2.4 Item-Trennschärfe 

Für eindimensionale Tests sollen Items mit einer hohen Trennschärfe vorliegen. Items mit 

einer Trennschärfe zwischen r = .30 und r = .50 sind mittelmäßig, Items mit Werten r > .50 

sind als hoch trennscharf zu interpretieren. Die Trennschärfe wird in Tabelle 3.4.2 mit dem 

Wert der korrigierten Items-Skala-Korrelation angegeben. Die Item-Trennschärfe ist bei 

Item 6.1 (Alle beteiligten Jugendlichen und Erwachsenen haben jederzeit Transparenz über 

alle Aspekte des Beteiligungsprozesses) mit r = .734 am höchsten und bei Item 4.8 (Jugend-

liche entscheiden mit, zu welchen Themen eine Jugendbeteiligung stattfindet) mit r = .332 mit 

Abstand am niedrigsten. Trotz der geringen Item-Trennschärfe würde durch Entfernung des 

Items 4.8 Cronbachs α lediglich .001 steigern. Sie ist entsprechend nicht sinnvoll.10 

 
Abbildung (Anhang) 11: Item-Skala-Statistiken 

 
10 Vgl. Döring, 2023, S. 472ff. 
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Abbildung (Anhang) 12: Item-Trennschärfe 
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3 zu 7.1 Stichprobenbeschreibung, Rücklaufstatistik und Repräsentativität 

Eingang der Fragebögen im Zeitablauf 
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4 zu 7.2 Qualität von kommunaler Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg 

4.1 Items 3.1, 4.1 und 4.2 nach Gemeindegröße 

 
Relative Verteilung der Antworten zu Item 3.1 nach Gemeindegrößenklassen. 

 
Relative Verteilung der Antworten zu Item 4.1 nach Gemeindegrößenklassen. 

 
Relative Verteilung der Antworten zu Item 4.2 nach Gemeindegrößenklassen. 
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4.2 Jugendbeteiligung basiert auf einer verbindlichen Grundlage wie einem 
Konzept.
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4.2 Skala – Deskriptive Statistik 
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4.3 Skala – Deskriptive Statistik nach Gemeindegrößen 
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5 zu 7.3.1 Umsetzung der Regelungsinhalte des § 41a GemO 

5.1 Item 2.4 – Darstellung der genannten Beteiligungsformate 

 

N stellt die Anzahl der Nennung des jeweiligen Formats dar. Insgesamt liegen der Darstellung 

145 Datensätze zugrunde. Das Item war als Mehrfachantwort-Item gestaltet. Es konnten 

folglich mehrere Antworten je Gemeinde angekreuzt werden. 

5.2 Item 7.7 – Beteiligungsrechte in der Geschäftsordnung 
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6 zu 7.3.2 Prüfung der Hypothesen  

6.1 Prüfung auf Normalverteilung 

Grundlegend für die Durchführung parametrischer Testverfahren ist die Prüfung auf 

Normalverteilung eines Datensatzes. Liegt keine Normalverteilung vor, müssen hilfsweise 

non-parametrische Testverfahren durchgeführt werden.11 Die Normalverteilung wurde mit 

Hilfe der Statistiksoftware SPSS für die Skala und für die ordinalskalierten Items zur 

Umsetzung der Regelungsinhalte des § 41a GemO (7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7) überprüft. 

 

6.1.1 Skala 

 

Schiefe und Kurtosis geben die Abweichung der Normalverteilungskurve an. Im vorliegenden 

Fall zeigt die negative Schiefe -.428 eine Rechtsverschiebung der Glocke. Der positive 

Kurtosis von .242 beschreibt eine Streckung der Glocke. 

 

Mit einem Wert von .200 muss nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test die Nullhypothese H0 (Es 

liegt keine Normalverteilung vor) verworfen werden. Es liegt Normalverteilung vor. Mit einem 

Wert von .020 im Shapiro-Wilk-Test ist H0 nicht zu verwerfen. Es liegen also unterschiedliche 

Aussagen vor.  

 
11 Vgl. Döring, 2023, S. 105. 
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Der Blick in das Histogramm lässt jedoch eine Normalverteilung vermuten, da nach links und 

rechts des Höchstwertes abfallende Werte zu erkennen sind. 

 

Auch das Q-Q-Diagramm zeigt eine stabile Verteilung der Wert auf der Linie.  

 

Das trendbereinigte Q-Q-Diagramm weist ebenfalls eine geringe Verteilung um 0,0 auf. Es ist 

deshalb davon auszugehen, dass für die Skala eine Normalverteilung vorliegt. 

6.1.2 Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7 

Für die ordinal skalierten Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7 ergeben sich zum Teil hohe 

Abweichungen von Null für Schiefe und Kurtosis. Besonders 7.5 zeigt mit einer Schiefe 
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von -2.208 und einer Kurtosis von 6.491 hohe Abweichungen. Lediglich die Kurtosis von 

Item 7.3 liegt mit einem Wert von .060 nahe Null. 

  

Lediglich das Histogramm zu Item 7.1 deutet auf eine Normalverteilung hin. Die anderen 

Histogramme lassen weniger bis keine Annahme einer Normalverteilung zu. 
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Sowohl der Kolmogorov-Smirnov-Test als auch der Shapiro-Wilk-Test weisen für alle fünf 

Items eine Signifikanz von <.001 aus. Die Nullhypothese H0 (Es liegt keine Normalverteilung 

vor.) kann daher nicht verworfen werden. Eine Normalverteilung ist nicht nachweisbar. 

 

In den Q-Q- und den trendbereinigten Q-Q-Diagrammen ist zu erkennen, dass die Messwerte 

weit um die Linien streuen. Auch hier ist eine Normalverteilung nicht erkennbar. 

Die Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7 sind nicht normalverteilt. Parametrische Testverfahren 

können zu Beantwortung der Forschungshypothesen H1 bis H5 nicht angewendet werden.  
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6.2 Methodik der Hypothesenprüfung (5.5 und 5.6) 

Da für die Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7 keine Normalverteilung der Daten ermittelt werden 

konnte, müssen non-parametrische Test herangezogen werden. Die folgende Tabelle gibt 

einen Überblick über die eingesetzten Testverfahren. 

 

 Skalenniveaus Signifikanz Effektgröße 

Hypothese 1 (5.5)    

5.5.1 Ordinal – Nominal Mann-Whitney-U-Test12 Cohens d (d)13 

5.5.2 Ordinal – Metrisch Kendall-Tau-b (τ) 
Spearman-Rho (ρ) 14 

Korrelationskoeffizient (r)15 

5.5.3 Nominal – Nominal Exakter Test nach 
Fischer.16 

Cramer V (V)17 

5.5.4 Nominal – Metrisch Mann-Whitney-U-Test Cohens d (d) 
Hypothese 2 (5.6) Ordinal - Ordinal Kendall-Tau-b (τ) 

Spearman-Rho (ρ) 
Korrelationskoeffizient (r) 

Hypothese 3 (5.6) Ordinal – Nominal Mann-Whitney-U-Test Cohens d (d) 
Hypothese 4 (5.6) Ordinal - Ordinal Kendall-Tau-b (τ) 

Spearman-Rho (ρ) 
Korrelationskoeffizient (r) 

Hypothese 5 (5.6) Ordinal - Ordinal Kendall-Tau-b (τ) 
Spearman-Rho (ρ) 

Korrelationskoeffizient (r) 

 

Zur Interpretation der von Signifikanz und Effektgröße wurden folgende Werte zugrunde 

gelegt: 

Signifikanzniveau α = 0,05 

 

Effektmaße18 Kleiner Effekt Mittlerer Effekt Großer Effekt 
Korrelationskoeffizient (r) r < .10 r < .30 r < .50 

Cramer V (V) V < .10 V < .30 V < .50 

Cohens d (d) d < .20 d < .50 d < .80 

  

 
12 Vgl. Döring, 2023, S. 896. 
13 Vgl. Döring, 2023, S. 802. 
14 Vgl. Döring, 2023, S. 667 
15 Vgl. Döring, 2023, S. 800.  
16 Vgl. Döring, 2023, S. 241. 
17 Vgl. Döring, 2023, S. 667 und 800. 
18 Vgl. Döring, 2023, S. 800 und 802. 
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6.2.1 Hypothesenprüfung H1 – Gesamtwirkung des § 41a GemO 

6.2.1.1 Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7 mit Items 3.1, 4.1, 4.2 

Für den Vergleich der jeweiligen Gruppen (Gruppen gebildet nach den Antwortoptionen Ja 

und Nein) aus den Items 3.1, 4.1, 4.2 mit den Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 und 7.7 wurden der 

Mittelwert, die Standardabweichung und der Median berechnet. 

 

Zur Überprüfung der Signifikanz der Messungen wurde mithilfe der Statistiksoftware SPSS 

jeweils der Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. 

     

Lediglich für die Items 7.2 und 7.3 konnte die Nullhypothese H0 (Es besteht kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen den miteinander verglichenen Variablen.) abgelehnt werden. Dort 

ist ein signifikanter Zusammenhang zu erkennen. Die Effektstärke19 nach Cohens d20 zeigt, 

dass insbesondere die Items 7.1, 7.2 und 7.5 einen mittleren (d > .50) bis großen (d > .80) 

Effekt haben. Auch bei den Items 7.1, 7.5 und 7.7 sind niedrige Effekte (d > .20) zu erkennen. 

Cohens d wurde über www.psychometrica.de/effektstaerke.html berechnet.21  

 
19 Vgl. Döring, 2023, S. 800. 
20 Vgl. Döring, 2023, S. 802. 
21 Vgl. Döring, 2023, S. 803. 

 Item 3.1  Item 4.1  Item 4.2

7.1 - 3.1 N M SD Median 7.1 - 4.1 N M SD Median 7.1 - 4.2 N M SD Median

Ja 93 3,40 1,044 4,00 Ja 44 3,52 1,151 4,00 Ja 80 3,38 1,129 4,00

Nein 34 3,09 1,379 3,00 Nein 81 3,10 1,168 3,00 Nein 57 3,07 1,147 3,00

Δ = 0,31 Δ = 0,42 Δ = 0,30

7.2 - 3.1 N M SD Median 7.2 - 4.1 N M SD Median 7.2 - 4.2 N M SD Median

Ja 93 3,51 1,348 4,00 Ja 44 4,00 1,294 4,00 Ja 80 3,83 1,281 4,00

Nein 34 2,71 1,767 3,00 Nein 81 2,80 1,545 3,00 Nein 57 2,49 1,548 3,00

Δ = 0,80 Δ = 1,20 Δ = 1,33

7.3 - 3.1 N M SD Median 7.3 - 4.1 N M SD Median 7.3 - 4.2 N M SD Median

Ja 93 3,59 1,135 4,00 Ja 44 3,89 1,146 4,00 Ja 80 3,79 1,198 4,00

Nein 34 2,68 1,683 3,00 Nein 81 2,94 1,435 3,00 Nein 57 2,67 1,393 3,00

Δ = 0,91 Δ = 0,95 Δ = 1,12

7.5 - 3.1 N M SD Median 7.5 - 4.1 N M SD Median 7.5 - 4.2 N M SD Median

Ja 55 4,44 0,877 5,00 Ja 27 4,48 0,700 5,00 Ja 56 4,48 0,713 5,00

Nein 10 4,50 0,527 4,50 Nein 26 4,27 1,116 5,00 Nein 10 3,70 1,829 4,50

Δ = -0,06 Δ = 0,21 Δ = 0,78

7.7 - 3.1 N M SD Median 7.7 - 4.1 N M SD Median 7.7 - 4.2 N M SD Median

Ja 39 2,64 0,628 3,00 Ja 20 2,60 0,681 3,00 Ja 41 2,61 0,628 3,00

Nein 5 2,80 0,447 3,00 Nein 15 2,67 0,488 3,00 Nein 6 2,83 0,408 3,00

Δ = -0,16 Δ = -0,07 Δ = -0,22

N: Anzahl der Datensätze; M: arithmetisches Mittel; SD: Standardabweichung

7.1 7.2 7.3 7.5 7.7

3.1 0,295 0,031 0,008 0,753 0,652

4.1 0,370 < 0,001 < 0,001 0,624 1,000

4.2 0,118 < 0,001 < 0,001 0,286 0,426

Asymp. Signifikanz (2-seitig)

7.1 7.2 7.3 7.5 7.7

3.1 0,271 0,544 0,699 0,072 0,261

4.1 0,361 0,821 0,708 0,226 0,115

4.2 0,273 0,959 0,873 0,819 0,362

Betrag von Cohens d

http://www.psychometrica.de/effektstaerke.html
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6.2.1.2 Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.7 mit Skala 

Zur Messung von Signifikanz und Effektgröße der ordinalskalierten Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 

7.7 mit der metrisch skalierten Skala wurden Kendall-Tau-b (τ) als auch für Spearman-Rho 

(ρ) mithilfe der Statistiksoftware SPSS berechnet. 
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In den Streudiagrammen lässt sich für den Vergleich der Items 7.1, 7.2, 7.3 und 7.5 ein 

parallel aufsteigender Trend der Messwerte nach rechts oben erkennen. Der 

Korrelationskoeffizient der Items 7.1, 7.2 und 7.3 bestätigt eine mittlere Korrelation der Items 

mit der Skala und damit einen positiven Zusammenhang der Wert. Für die Items 7.5 und 7.7 

kann lediglich ein kleiner positiver Zusammenhang festgestellt werden. 

 

Sowohl der Wert für Kendall-Tau-b (τ) als auch für Spearman-Rho (ρ) liegen bei den Items 

7.1, 7.2, 7.3 und 7.5 bei τ < .05 und ρ < .05. Es kann also davon ausgegangen werden, dass 

die Korrelation dieser vier Items mit der Skala signifikant ist. Für Item 7.7 kann die 

Signifikanz nicht bestätigt werden, da sowohl τ > .05 als auch ρ > .05. Darüber hinaus kann 

aufgrund der Korrelationskoeffizienten davon ausgegangen, dass für die Items 7.1, 7.2 und 

7.3 ein mittlerer (r > .30) bis starker Effekt (r > .50) für das Items 7.5 ein kleiner Effekt 

(r > .10) auf die Skala besteht. Für Item 7.7 ist kein Effekt (r < .10) festzustellen.22 

  

 
22 Vgl. Döring, 2023, S. 802. 

7.1 7.2 7.3 7.5 7.7

Korrelationskoeffizient ,413
**

,434
**

,425
**

,192
* 0,074

Sig. (2-seitig) 0,000 0,000 0,000 0,044 0,527

N 145 145 145 70 49

Korrelationskoeffizient ,533
**

,554
**

,545
**

,243
* 0,090

Sig. (2-seitig) 0,000 0,000 0,000 0,043 0,539

N 145 145 145 70 49

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).

Korrelationen

Spearman-Rho Skala_Qualität kommunaler 

Jugendbeteiligung

Kendall-Tau-b Skala_Qualität kommunaler 

Jugendbeteiligung
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6.2.1.3 Items 7.4, 7.6 mit Items 3.1, 4.1, 4.2 

Die Vergliche der nominalskalierten Items 7.4, 7.6 mit den Items 3.1, 4.1, 4.2 wurden über 

Kreuztabellen vorgenommen. 

7.4 – 3.1 

 

Zwar wird tendenziell bei Beantwortung des Items 7.4 mit Ja auch Item 3.1 mit Ja 

beantwortet, jedoch gilt dies nicht für das Antwortverhalten um die Antwortoption Nein.  

7.4 – 4.1 

 

Es ist lediglich ein einseitiger Zusammenhang zu erkennen. Wenn Item 7.4 mit Nein 

beantwortet wurde, wurde tendenziell auch Item 4.1 eher mit Nein beantwortet. Ein 

vergleichbarer Zusammenhang ist aber nicht für die Antwortoption Ja ersichtlich. 

7.4 – 4.1 

 

Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen den Antworten. Wenn 7.4 mit Ja 

beantwortet wurde, wurde auch 4.2 öfter mit Ja beantwortet, Gleiches gilt für die Antwort 

Nein. 
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7.6 – 3.1 

 

Kein aussagekräftiger Zusammenhang zu erkennen. 

7.6 – 4.1 

 

Wenn bei Item 7.6 mit Ja geantwortet wurde, wurde bei Item 4.1 auch eher mit Ja 

geantwortet. Der Zusammenhang ist aber schwach. 

7.6 – 4.2 

 

Kein aussagekräftiger Zusammenhang zu erkennen.  

 

Die Prüfung der Signifikanz erfolgte über den Exakten Test nach Fischer. Für Item 7.4 konnte 

bei allen Messungen Signifikanz festgestellt werden. Für Item 7.6 gilt dies nicht. Die 

Effektstärke konnte mit Hilfe des Cramer V (V) nur im Zusammenspiel des Items 7.4 

statistisch nachgewiesen werden. Es bestehen mit V3.1 = 0,260 und V4.1 =0,292 kleine Effekte 

und mit V4.2 = 5,14 ein großer Effekt. 
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.  

7.4 7.6

3.1 0,005 0,704

4.1 0,002 0,537

4.2 < 0,001 0,439

Exakter Test nach Fischer

7.4 7.6

3.1 0,260 0,087

4.1 0,292 0,140

4.2 0,514 0,125

Effektstärke V (Cramer V)
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6.2.1.4 Items 7.4, 7.6 mit Skala 

Für den Vergleich der jeweiligen Gruppen (Gruppen gebildet nach den Antwortoptionen Ja 

und Nein) aus den Items 7.4 und 7.6 mit der Skala wurden der Mittelwert, die 

Standardabweichung und der Median berechnet. 

 

Zur Überprüfung der Signifikanz der Messungen wurde jeweils der Mann-Whitney-U-Test 

durchgeführt. 

     

Lediglich für die Items 7.4 konnte die Nullhypothese H0 (Es besteht kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen den miteinander verglichenen Variablen.) abgelehnt werden. Dort 

ist ein signifikanter Zusammenhang zu erkennen. Die Effektstärke23 nach Cohens d (d) 24 

zeigt, dass insbesondere das Items 7.4 einen mittleren (d > .50) Effekt auf die Skala hat. 

Cohens d wurde über www.psychometrica.de/effektstaerke.html berechnet.25

 
23 Vgl. Döring, 2023, S. 800. 
24 Vgl. Döring, 2023, S. 802. 
25 Vgl. Döring, 2023, S. 803. 

 Item 7.4  Item 7.6

7.4 - Skala N M SD Median 7.6 - Skala N M SD Median

Ja 69 3,72 0,521 3,71 Ja 39 3,69 0,537 3,68

Nein 75 3,33 0,645 3,31 Nein 19 3,61 0,660 3,71

Δ = 0,39 Δ = 0,08

N: Anzahl der Datensätze; M: arithmetisches Mittel; SD: Standardabweichung

7.4 7.6

Skala < 0,001 0,875

Asymp. Signifikanz (2-seitig)

7.4 7.6

Skala 0,662 0,138

Betrag von Cohens d

http://www.psychometrica.de/effektstaerke.html
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6.2.1.5 Signifikanz und Korrelationen 7.1, 7.2, 7.3, 7,4 7.5 mit Skalenitems 

 

 

Berechnung der Korrelationen mithilfe der Statistiksoftware SPSS: Kendall-Tau-b (τ), Spearman-Rho (ρ) und Korrelationskoeffizeint (r) für Items 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 (jeweils Zeile Sig. (2-seitig)) und Mann-Whitney-U-Test 

(Asymp. Sig (2-seitig)) und Cohens d (d) (www.psychometrica.de/effektstaerke.html) für 7.4. 

 Keine Signifikanz (> .0,05) oder kein Effekt (< 0,10) 
 Kleiner Effekt (r ≥ 0,10 bzw. d ≥ 0,20) 
 Mittlerer Effekt (r ≥ 0,30 bzw. d ≥ 0,50) 
 Großer Effekt (r ≥ 0,50 bzw. d ≥ 0,80) 

 

4.3 
Jugendbeteil

igung ist 
politisch 
gewollt.

4.4 
Jugendbeteil
igung wird 

in der 
gesamten 

Organisatio
n 

(Gemeindev
erwaltung) 
unterstützt.

4.5 Jeder 
und jede 

Jugendliche, 
der oder die 

sich 
beteiligen 
möchte, 
erhält die 

Gelegenheit 
dazu.

4.6 Bei 
beschränkte

r 
Teilnahmem
öglichkeit 
werden 

transparente 
(Aus-

)Wahlverfah
ren 

durchgeführt
.

4.7 
Jugendliche 
werden bei 

allen sie 
betreffenden 
kommunale

n 
Entscheidun
gen beteiligt.

4.8 
Jugendliche 
entscheiden 

mit, zu 
welchen 
Themen 

eine 
Jugendbeteil

igung 
stattfindet.

4.9 
Jugendliche 

haben 
Anhörungs-, 
Gestaltungs- 

und 
Entscheidun
gsoptionen.

4.10 
Jugendliche 
werden von 
Anfang bis 
Ende in den 
Beteiligungs

prozess 
einbezogen.

5.1 
Beteiligungs

prozesse 
haben einen 

fixierten 
Anfangs- 

und 
Endpunkt.

5.2 Ziele 
und Teilziele 

der 
Beteiligung 

werden 
regelmäßig 
überprüft 
und bei 
Bedarf 

aktualisiert.

5.3 Die 
Prozesse 

sind flexibel 
gestaltet, 

sodass auf 
sich 

ändernde 
Bedürfnisse 

der 
Jugendliche
n reagiert 
werden 
kann.

5.4 Die 
eingesetzten 
Methoden 

sind inklusiv 
gestaltet.

5.5 Die 
eingesetzten 
Methoden 
bewegen 

die 
Jugendliche 
zu aktivem 
Handeln 
innerhalb 

des 
Beteiligungs
prozesses.

5.6 
Beteiligungs

prozesse 
werden 

nach 
Abschluss 
gemeinsam 

mit 
beteiligten 

Jugendliche
n evaluiert.

5.7 Die 
Ergebnisse 

der 
Beteiligungs

prozesse 
werden 
zeitnah 

umgesetzt.

5.8 Alle am 
Prozess 

beteiligten 
Jugendliche
n werden 

für die 
Umsetzung 

des 
Beteiligungs
prozesses 
qualifiziert.

5.9 Alle am 
Prozess 

beteiligten 
Erwachsene

n werden 
für die 

Umsetzung 
des 

Beteiligungs
prozesses 
qualifiziert.

5.10 
Jugendbeteil
igung wird 

durch 
Öffentlichke

itsarbeit 
begleitet.

6.1 Alle 
beteiligten 
Jugendliche

n und 
Erwachsene

n haben 
jederzeit 

Transparenz 
über alle 
Aspekte 

des 
Beteiligungs
prozesses.

6.2 
Jugendliche 

haben 
jederzeit 
Klarheit 
darüber, 
welche 

Einflussmögl
ichkeiten sie 

im 
Beteiligungs

prozess 
haben.

6.3 
Jugendliche 

haben 
jederzeit 
Klarheit 
darüber, 
welche 

Erwartunge
n an sie im 
Beteiligungs

prozess 
gestellt 

werden.

6.4 
Jugendliche 

und 
Erwachsene 

werden 
zielgruppeng

erecht 
informiert.

6.5 
Kommunika

tion findet 
auf 

Augenhöhe 
statt.

6.6 Die 
Stimmen 
aller am 

Beteiligungs
prozess 

beteiligten 
Jugendliche

n und 
Erwachsene

n sind 
gleichberech

tigt.

6.7 Es 
stehen 

ausreichend 
Ressourcen 
(finanziell, 
personell, 

sachlich) zur 
Durchführun

g von 
Prozessen 

der 
Jugendbeteil

igung zur 
Verfügung.

6.8 
Jugendliche 
haben im 

Beteiligungs
prozess 

Unterstützun
g durch eine 

neutrale 
Ansprechpe

rson.

6.9 Es 
besteht ein 
Netzwerk 

für 
Beteiligung.

6.10 
Jugendliche 
berichten 

nach einem 
Beteiligungs
prozess von 
Aspekten 

der 
Selbstwirks
amkeit und 

des 
persönlichen 
Zugewinns.

Korrelations-
koeffizient

,269** ,370** ,201** ,324** ,643** ,281** ,405** ,531** 0,085 ,264** ,181* ,257** ,160* ,204** ,357** ,287** ,281** ,154* ,342** ,311** ,312** ,269** ,142* ,387** ,338** ,242** ,187** ,346**

Sig. (2-seitig) 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,239 0,000 0,012 0,001 0,029 0,004 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,001 0,009 0,000
N 143 143 143 82 141 139 138 139 132 133 137 126 135 133 136 126 130 142 137 138 134 142 142 129 140 135 133 118
Korrelations-
koeffizient

,211** ,205** ,160* ,487** ,302** ,272** ,315** ,320** ,358** ,318** ,219** ,283** ,295** ,315** ,204** ,414** ,501** ,334** ,320** ,430** ,411** ,426** ,269** ,271** ,252** ,251** ,343** ,467**

Sig. (2-seitig) 0,005 0,004 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
N 134 134 134 79 132 132 132 131 128 125 128 118 129 125 128 119 122 133 130 130 128 133 133 124 132 128 128 114
Korrelations-
koeffizient

,280** ,174* ,152* ,397** ,317** ,310** ,352** ,353** ,301** ,289** ,182* ,347** ,330** ,311** ,179* ,434** ,479** ,295** ,330** ,444** ,409** ,413** ,294** ,313** ,262** ,305** ,297** ,466**

Sig. (2-seitig) 0,000 0,015 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 137 137 137 82 135 135 134 134 129 129 132 122 132 127 131 123 126 136 133 133 131 136 136 125 134 131 129 116
Korrelations-
koeffizient

0,155 -0,030 0,151 0,099 0,185 0,042 0,158 0,068 0,137 0,116 0,128 ,222* 0,102 0,149 0,043 0,157 0,065 0,003 0,166 ,284** 0,161 0,180 0,095 0,100 ,290** ,229* -0,006 0,071

Sig. (2-seitig) 0,161 0,782 0,162 0,455 0,076 0,691 0,149 0,532 0,218 0,294 0,231 0,040 0,346 0,170 0,697 0,161 0,561 0,975 0,117 0,008 0,137 0,091 0,382 0,359 0,006 0,037 0,957 0,522
N 70 69 70 47 70 69 70 67 64 65 69 66 68 64 66 61 62 70 69 69 68 70 70 66 70 69 65 64

Korrelations-
koeffizient

,309** ,428** ,234** ,385** ,709** ,338** ,467** ,600** 0,099 ,310** ,215* ,296** ,185* ,239** ,414** ,334** ,324** ,180* ,397** ,354** ,354** ,308** 0,163 ,440** ,400** ,289** ,227** ,414**

Sig. (2-seitig) 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,258 0,000 0,012 0,001 0,032 0,006 0,000 0,000 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000 0,001 0,009 0,000
N 143 143 143 82 141 139 138 139 132 133 137 126 135 133 136 126 130 142 137 138 134 142 142 129 140 135 133 118
Korrelations-
koeffizient

,243** ,239** ,186* ,559** ,355** ,324** ,370** ,378** ,411** ,375** ,253** ,333** ,345** ,379** ,244** ,476** ,574** ,387** ,380** ,503** ,475** ,485** ,311** ,320** ,305** ,294** ,409** ,534**

Sig. (2-seitig) 0,005 0,005 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
N 134 134 134 79 132 132 132 131 128 125 128 118 129 125 128 119 122 133 130 130 128 133 133 124 132 128 128 114
Korrelations-
koeffizient

,321** ,204* ,174* ,460** ,371** ,367** ,410** ,412** ,345** ,338** ,211* ,404** ,375** ,366** ,211* ,506** ,552** ,337** ,383** ,511** ,468** ,471** ,334** ,361** ,312** ,352** ,353** ,531**

Sig. (2-seitig) 0,000 0,017 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 137 137 137 82 135 135 134 134 129 129 132 122 132 127 131 123 126 136 133 133 131 136 136 125 134 131 129 116
Korrelations-
koeffizient

0,171 -0,033 0,169 0,115 0,210 0,050 0,177 0,076 0,155 0,132 0,144 ,253* 0,115 0,171 0,047 0,178 0,075 0,004 0,191 ,311** 0,179 0,205 0,103 0,112 ,327** ,246* 0,000 0,085

Sig. (2-seitig) 0,158 0,785 0,161 0,441 0,080 0,683 0,143 0,542 0,221 0,294 0,239 0,040 0,352 0,177 0,706 0,169 0,562 0,976 0,116 0,009 0,144 0,088 0,395 0,370 0,006 0,041 0,999 0,504
N 70 69 70 47 70 69 70 67 64 65 69 66 68 64 66 61 62 70 69 69 68 70 70 66 70 69 65 64

Spearman-Rho 

7.2

7.3

7.5

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).
*. Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig).

7.2

7.3

7.5

Korrelationen

Kendall-Tau-b 

7.1

7.1

7.4 Asymp. 
Sig. (2-
seitig)

0,000 0,023 0,962 0,001 0,057 0,000 0,000 0,003 0,440 0,801 0,215 0,286 0,186 0,199 0,891 0,005 0,095 0,073 0,129 0,055 0,469 0,881 0,955 0,024 0,000 0,001 0,000 0,003

a. Gruppenvariable: 7.4 Eine Jugendvertretung nach § 41a Abs. 1 Satz 3 GemO (Jugendgemeinderat oder andere Jugendvertretung) ist eingerichtet.

4.3 4.4 4.6 4.8 4.9 4.10

7.4 0,518 0,403 0,727 0,916 1,226 0,511

5.8 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

7.4 0,503 0,409 0,765 0,588 0,731 0,615

Betrag von Cohens d

http://www.psychometrica.de/effektstaerke.html
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6.2.2 Hypothesenprüfung H2 bis H5 – Partielle Wirkung des § 41a GemO 

Hypothese H2  
Berechnung der Korrelationen mithilfe der Statistiksoftware SPSS: Kendall-Tau-b (τ) und 

Spearman-Rho (ρ) für Item 7.1 und Item 4.7 (jeweils Zeile Sig. (2-seitig)). Da τ > 0,05 und 

ρ > 0,05 liegt keine Signifikanz vor. rτ = 0,643 (großer Effekt) und rρ = 0,709 (großer Effekt). 

 

Hypothese H3 

Berechnung der Korrelationen mithilfe der Statistiksoftware SPSS: Mann-Whitney-U-Test 

(Asymp. Signifikanz (2-seitig) (p)) und Cohens d (d) 

(www.psychometrica.de/effektstaerke.html) für Item 7.6 und Items 4.9. Da p ≤ 0,05 liegt 

Signifikanz vor. d = 1,1412 (großer Effekt). 

         

Hypothese H4 

Berechnung der Korrelationen mithilfe der Statistiksoftware SPSS: Kendall-Tau-b (τ) und 

Spearman-Rho (ρ) für Item 7.7 und Item 4.9 (jeweils Zeile Sig. (2-seitig)). Da τ > 0,05 und 

ρ > 0,05 liegt keine Signifikanz vor. rτ = 0,165 (kleiner Effekt) und rρ = 0,172 (kleiner Effekt).

 

  

4.7 Jugendliche werden bei allen sie 
betreffenden kommunalen 
Entscheidungen beteiligt.

Kendall-
Tau-b

Korrelationskoeffizient ,643**

Sig. (2-seitig) 0,000
N 141

Spearman-
Rho

Korrelationskoeffizient ,709**

Sig. (2-seitig) 0,000
N 141

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

7.1 
Jugendliche 
werden bei 
allen 
7.1 
Jugendliche 
werden bei 
allen 

7.6 - 4.9 N M SD Median

Ja 39 4,64 0,584 5,00
Nein 19 3,58 1,017 4,00

Δ = 1,06

N: Anzahl der Datensätze; M: arithmetisches 

Mittel; SD: Standardabweichung

4.9

7.6 < 0,001

Asymp. Signifikanz (2-seitig)

4,.9

7.6 1,412

Betrag von Cohens d

4.9 Jugendliche haben Anhörungs-, Gestaltungs- und 
Entscheidungsoptionen.

Korrelationskoeffizient 0,193

Sig. (2-seitig) 0,165

N 49

Korrelationskoeffizient 0,198

Sig. (2-seitig) 0,172

N 49

Kendall-
Tau-b

7.7

Spearman-
Rho

7.7

http://www.psychometrica.de/effektstaerke.html
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H5 

Berechnung der Korrelationen mithilfe der Statistiksoftware SPSS: Kendall-Tau-b (τ) und 

Spearman-Rho (ρ) für Item 7.5 und Item 6.7 (jeweils Zeile Sig. (2-seitig)). Da τ ≤ 0,05 und 

ρ ≤ 0,05 liegt Signifikanz vor. rτ = 0,290 (kleiner Effekt) und rρ = 0,327 (mittlerer Effekt). 

 

  

6.7 Es stehen ausreichend Ressourcen (finanziell, personell, sachlich) 
zur Durchführung von Prozessen der Jugendbeteiligung zur 

Verfügung.
Korrelationskoeffizient ,290**

Sig. (2-seitig) 0,006
N 70
Korrelationskoeffizient ,327**

Sig. (2-seitig) 0,006
N 70

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

Kendall-
Tau-b

7.5

Spearman-
Rho

7.5
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7 Zu 7.4 Änderungsbedarfe der Kommunen am § 41a GemO 

Items 8.4 und 8.2 nach Gemeindegröße 

 

 

 

  

< 1.000
1.000 -
5.000

5.001 -
10.000

10.001 -
20.000

20.001 -
50.000

50.001 -
100.000

> 100.000

k. A. m 1 12 15 8 7 1 1

Stimme nicht zu 2 6 16 25 18 5 2

Stimme zu 1 15 17 16 11 0 1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8.4 § 41a GemO sollte unverändert bestehen bleiben.

< 1.000
1.000 -
5.000

5.001 -
10.000

10.001 -
20.000

20.001 -
50.000

50.001 -
100.000

> 100.000

k. A. m 0 7 7 3 2 0 0

Stimme nicht zu 3 21 36 45 34 6 4

Stimme zu 1 5 5 1 0 0 0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

8.2 § 41a GemO sollte ersatzlos gestrichen werden.
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8 zu 7.5 Möglichkeiten zur Anpassung des § 41a GemO 

8.1 Items 9.1 bis 9.6 

Item 9.1: Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden 

Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte. 

Item 9.2: Wenn eine Jugendvertretung nach § 41a Abs. 1 Satz 3 GemO eingerichtet wird, 

geschieht dies auf Grundlage einer Satzung. 

Item 9.3: Wenn eine Jugendvertretung nach § 41a Abs 1 Satz 2 GemO über eine Satzung 

eingerichtet ist, sind in der Satzung insbesondere Regelungen über die Zusammensetzung, 

Wahl, Amtszeit, Rechtstellung, Arbeitsweise und Entschädigung zu treffen. 

 

 

  

7,2%

12,2%
10,6%

14,4%

6,7% 6,7%

21,1%

16,1%

10,6%

29,4%
27,2% 26,7%

20,0% 20,6%

32,8%

7,8%

17,2%

12,8%

0

10

20

30

40

50

60

70

Item 9.1 (M = 3,44) Item 9.2 (M = 3,45) Item 9.3 (M = 3,74)

Ist überhaupt nicht geeignet [Ist eher nicht geeignet]

[Ist weder geeignet noch ungeeignet] [Ist eher geeignet]
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Item 9.4: Wenn eine Jugendvertretung nach § 41a Abs. 1 Satz 2 GemO eingerichtet wird 

(auch unabhängig von einer Verankerung in einer Satzung), sind Jugendliche bei der 

Entwicklung insbesondere der Regelungen über Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit, 

Rechtstellung, Arbeitsweise und Entschädigungen angemessen zu beteiligen. 

Item 9.5: Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von 

Jugendlichen benennen. 

Item 9.6: Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 

Jugendlichen berühren, muss die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese 

Interessen berücksichtigt und die Beteiligung durchgeführt hat. 
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8.2 Item 9.7 – Konkrete Änderungswünsche der Kommunen 

Für die unbereinigte Liste der Antworten wird auf Anlage 11 verwiesen.  

Verfahren zur Änderung des § 41a GemO 

− Änderungen dieses Gesetzes sind ohne die angemessene Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen im Rechtssetzungsverfahren nicht möglich. 

Keine weiteren Regelungen 

− keine (20 mal) 
− alle in Ordnung 

− keine notwendig 

− keine Änderungsvorschläge 

− derzeit keine konkreten Änderungsvorschläge 

− Keine. Die Flexibilität der Umsetzungen vor Ort sollte nicht noch mehr geregelt und 
eingeschränkt werden. In kleinen Orten funktioniert Vieles ohne überbordende 
Regularien 

§ 41a GemO komplett streichen 

− kommunale Jugendbeteiligung findet in kleinen ländlichen Gemeinden auch ohne 
gesetzliche Vorgaben tagtäglich statt. Daher ist hier der § 41a nicht nötig 

− streichen 

− Ersatzlos streichen. 
− Der § ist praxisfern und schon in der Entstehung viel zu politisch motiviert. 
− keine, dieser Paragraph sollte ersatzlos gestrichen werden. 

Formulierung des § 41a GemO verändern 

− Kinder und Jugendliche müssen in allen sie betreffenden/berührenden 
Gemeindeangelegenheiten beteiligt werden und sie entscheiden, welche Themen und 
Angelegenheiten für sie von Bedeutung sind. 

− Niederschwelligerer Zugang zu der Gründung einer Jugendvertretung, falls eine von 
Jugendlichen in der Kommune gewünscht ist.  

− angemessen' ermöglicht zu viel Spielraum 'in allen sie betreffenden Angelegenheiten'  
ist utopisch und faktisch für die Verwaltung nicht durchführbar 

− die Einrichtung einer Jugendvertretung sollte verpflichtend sein 

Vorgaben und Standards 

− verbindlichere Regelung für die Gemeinde aber gleichzeitig möglichst wenig 
bürokratischen Aufwand 

− genauere Angaben zum Vorgehen 

− Gemeindeangelegenheiten definieren bzw. beschreiben (zu schwammig) 
− Genauere Angaben  
− Konkretisierung der Art der Beteiligung 

− Konkretisierung, wie Beteiligung aussehen kann 
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− Deutliche Vorgaben was die Gemeinde umsetzen soll.  
− Genauere Formulierungen wie eine Beteiligung aussehen soll, damit diese praxisnah 

durchgeführt werden kann. 
− Derzeit steht nur drin, dass 'Kinder sollen und Jugendliche müssen beteiligt werden', 

aber leider nicht wie - also in welcher Form. Aus meiner Sicht wäre es essentiell, dass 
hier konkrete Beispiele/ Handlungsempfehlungen aufgeführt werden.   

− Konkrete Beteiligungsformen.  
− Konkrete Altersangabe (wegen Änderung Wahlalter) 
− festgelegte Qualitätsstandards 

− Dachverband der JGR, LPB, Innenministerium, Sozialministerium, etc. sollen 
gemeinsamen Leitfaden und gemeinsame Richtlinien zur Umsetzung von 
Jugendbeteiligung veröffentlichen 

Individualität vor Ort beachten 

− Der gesetzliche Rahmen muss Raum für die individuellen Bedürfnisse vor Ort lassen. 
− Bitte nicht die nächste Sau durchs Dorf treiben. Wir haben eine Regelung, wer auf 

dieser basierend etwas tun möchte kann dies tun. Die Qualität wird immer nur von 
denjenigen abhängen, die es ausführen. Niemals von einem Gesetz !!!! 

− Keine, da der Gestaltungsfreiraum bei jeder Kommune gewährleistet werden muss 

− Keine. Die Flexibilität der Umsetzungen vor Ort sollte nicht noch mehr geregelt und 
eingeschränkt werden. In kleinen Orten funktioniert Vieles ohne überbordende 
Regularien 

− Detailliertere Vorgaben zur kommunalen Jugendbeteiligung sind schwierig, da jede 
Gemeinde ihre eigenen individuellen und kreativen Lösungen finden muss. Nur durch 
auf die eigene Gemeinde zugeschnittene Jugendbeteiligung kann diese in einer hohen 
Qualität stattfinden. 

− Die Qualität vor Ort kann schwer durch ein Gesetz beeinflusst werden. Auch Größe 
und Zusammensetzungen der Gemeinden sind entscheidend dafür. 

− schwierig - bei der Unterschiedlichkeit der Gemeinden ist kein Beteiligungssystem für 
alle geeignet 

− Mehr Freiheit in der Ausgestaltung. Es gibt riesige Unterschiede in der sinnvollen 
Umsetzung zwischen Gemeinden unterschiedlicher Größe 

− Es sollte nicht zu konkret etwas eingefordert werden. Die Kommunen haben heute 
bereits selbst das größte Interesse daran, ihre jugendlichen Bürger mit einzubeziehen 
und mitzunehmen. Es sind die Bürger/Eltern/Senioren der Zukunft. Ein zu enges 
gesetzliches Korsett würde uns hier nur einschränken.  

− Keine weiteren Beschwernisse für die Gemeinden durch weitere Regelungen! 

Klarheit über die Regelungsinhalte  

− Es braucht außerdem eine klare Definition, was 'angemessen beteiligt' heißt.  
− Konkretisierung von 'angemessene finanzielle Mittel' 
− Die Formulierung 'in angemessener Weise zu beteiligen' lässt zu viel Spielraum für 

'pro Forma' 
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− Definition von jugendrelevanten Themen 

− Das Wort bei 'allen' Kindern und Jugendlichen berührenden Gemeindeangelegenheiten 
ist sehr weit gefasst. In Hinblick auf die Zukunft sind Kinder und Jugendliche in jeder 
Entscheidung der Stadtverwaltung betroffen. Jedoch ist eine Beteiligung von Seiten 
der Kinder und Jugendlichen nicht immer gewünscht. Eine Abgrenzung wäre hier 
hilfreich. 

Umsetzung in kleinen Kommunen aussetzen 

− Kleine Kommunen sollten von der Muss-Vorschrift ausgenommen werden. 
− Kommunen unter 5.000 Einwohnern nicht verpflichten.  
− ggf. Schwellenwert ab dem die Beteiligung erfolgen muss. 
− In kleinen Gemeinden sind die Regelungen zu formal gefasst. 

Umsetzung in der Kommune 

− Keine. Faktische Jugendbeteiligung ist nicht von gesetzlichen Regelungen, sondern 
dem konkreten Willen vor Ort abhängig. 

− Zielvorgabe sollte 'Jugendfreundlichkeit' der Kommune werden. 
− Jugendbeteiligung sollte dann und solange verpflichtend und qualifiziert geregelt sein, 

soweit dies von einer bestimmten Mindestzahl von Jugendlichen gefordert wird, d.h. 
soweit diese auch konkretes Interesse an einer Beteiligung haben. 

− Jugendliche überhaupt dazu zu bewegen, sich zu beteiligen, ist schwierig. Eine 
Verknüpfung mit dem Lehrplan wäre sinnvoll. 

− alle Kommunen müssen ein Konzept zu Jugendbeteiligung beschließen  
− Um ein nachhaltiges Konzept zu ermöglichen.  Beteiligung von Menschen mit 

Behinderung klarer darstellen (und ebenfalls Ressourcen festlegen).  
− mehr direkte Begleitung durch den Gemeinderat, damit Nachwuchs generiert werden 

kann 

− Aufnahme einer Verpflichtung zur Vernetzung von Politik und Verwaltung zur 
Jugendvertretung 

− ein/e Vertreter/in des Gemeinderats berichtet zu Beginn jeder JGR-Sitzungen kurz 
über aktuelle jugendrelevante Vorhaben der Gemeinde 

− Einen festen Sitzt im GR für eine bestimmte Anzahl an Jugendvertretern je nach Gde 
Größe 

− Stimmrecht für Jgdl. in Gemeinderat und Ausschüssen; 
− Verweis darauf, dass Vorlagen idealerweise in Zusammenarbeit mit Jgdl. geschrieben 

werden (ggf. in einfacher Sprache) 
− zeitnahe Bearbeitung/Umsetzung von Anregungen 

− mehr parlamentarische Rechte für offene Beteiligungsformen 

− Einen Passus, der die Gemeindevertretung und BGM verpflichtet, bei der 
Jugendbeteiligung mitzuwirken. 

− Grundpfeiler für eine Ämterübergreifende Zusammenarbeit bei projektbezogenen 
Beteiligungen wie bspw. bei Sportparks und Spielplätzen 
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− Wir würden gerne eine Pflicht zur Beteiligung der Fachämter wünschen. Dies wird bei 
uns zwar gehandhabt aber zielführend wäre eine festgeschriebene Regelung. 

− idealerweise wird ein Jugendgemeinderat / eine Jugendvertretung ergänzt durch 
Jugendforen und anderen Formen von Jugendbeteiligung, um ein differenzierteres 
Bild von den Bedarfen der Jgdl. zu bekommen. Ansonsten kommt es schnell zu der 
Argumentation: 'Jugendbeteiligung? - Haben wir. Der Jugendgemeinderat kann das 
(alles) machen'. Das wird für die Jugendgemeinderät*innen frustrierend und v.a. 
überfordernd. 

Umgang mit den Beteiligungsformaten 

− weniger Fokus auf institutionelle Vorgehensweise (Jugendliche binden sich nicht gerne 
über Jahre), mehr informelle kurzlebige Formate 

− Diese ist bisher nur auf bewählte Jugendvertretungen ausgelegt. Für viele 
Jugendlichen ist diese Form der Beteiligung schwer umsetzbar (vor allem jene aus 
bildungsferneren Familien). Es sollten auch niederschwellige Beteiligungsformate 
mitgedacht und aufgenommen werden.  

− Bisher ist ein großer Spielraum zwischen der Form der Jugendbeteiligung. 
Rückmeldung der Jugendliche ist oft konkret ein festes Gremium, welches aber oft in 
deren Kommune nicht geleistet wird/werden kann.  

− Fokus weg vom Jugendgemeinderat o.ä. hin zu flexibleren, jugendtypischeren 
Formaten. 

− da Jugendliche ab 16 Jahren in Ba Wü das aktive und passive Kommunal- Wahlrecht 
haben, erübrigt sich die Installation eines Jugendgemeinderats. Es sollte vielmehr 
darauf hingearbeitet werden, dass sich junge Leute in der 'erwachsenen' 
Kommunalpolitik engagieren und engagieren können. 

Festlegen eines Personalumfangs 

− Ich würde mir wünschen, dass die fachliche und durchführende Begleitung von 
kommunaler Jugendbeteiligung durch zusätzliches Personal 50 / 100 % Stellenanteil 
(?!?) je nach Größe der Gemeinde oder Kommune entsprechend in GemO verankert 
würde 

− es benötigt einen detaillierten Personalschlüssel für die Personen, die die 
Jugendbeteiligung betreuen 

− festgelegter Stellenumfang für angemessene Jugendbeteiligung  
− Ein zusätzlicher Fokus auf die Bereitstellung von personellen Ressourcen zur 

Umsetzung eines Jugendbeteiligungskonzeptes  
− genügend Personal und finanzielle Mittel 

Einsetzen eines Beauftragten oder von Fachpersonal 

− Die Gemeindevertretung muss einen Beauftragten für Angelegenheiten von 
Jugendlichen benennen. 

− Aufnahme einer verpflichtenden Personalstelle (in prozentualer Abhängigkeit zur 
Größe des Ortes) - denn es braucht jemanden, der das adäquat begleitet. Und diese Art 
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von Arbeit braucht immens viel Zeit für Absprachen, Terminvereinbarungen und 
Betreuung. Das steht in keiner Forderung nach Kinder- und Jugendbeteiligung. 

− Dass hierfür konkret eine Person angestellt werden muss, die dafür Zuständig ist, um 
zu verhindern das das irgendjemand einfach so nebenher macht mit nicht genügend 
Zeitkapazität. Dies würde auch die Qualität erhöhen.  

− für Jugendbeteiligung zuständige Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung 

− Zudem MUSS (nicht 'kann...benennen') es eine:n Beauftragten für KINDER- UND 
Jugendbeteiligung geben mit einem vollen Stellenumfang (abhängig von Größe der 
Gemeinde/Stadt). Gut wäre, wenn man als Beteiligungsbeauftragte:r im Team arbeiten 
könnte (mind. zwei Personen), bzw. auch klar ist, dass Beteiligung im Grunde Auftrag 
für alle Ämter ist und ein gemeinschaftliches Arbeiten möglich ist. 

− des Weiteren auch Fachpersonal für die Betreuung des Gremiums zu Verfügung 
stellen. 

− Die Gemeindevertretung muss einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern 
und Jugendlichen benennen.  

− Das um dies konkret umzusetzen können dies auch personell ausgestattet sein sollte. 
− Finanzielle und personelle Ausstattung für Jugendbeteiligung sollte klarer geregelt 

sein. 
− Fachpersonal als Resosurce, die den Prozess begleitet und als zusätzlicher 

Ansprechpartner und die Jugendlichen bei Verwaltung und Politik zu unterstützen. 
− Pflicht einer pädagogischen Begleitperson 

− Jede Gemeindeverwaltung hat eine hauptamtliche Ansprechperson für Kinder- und 
Jugendbeteiligung zu benennen.  

− es muss eine Person geben, die zusätzlich die Anliegen der Jugendlichen 
anwaltschaftlich in Gremien vertreten kann (Jgdl. sollen nicht alles 'allein' machen 
müssen) 

− Benennung eines/einer Beauftragten für Jugendbeteiligung  
− Schwer zu sagen. in unserer kleinen Kommune werden Kinder und Jugendliche, die 

mit Anliegen bei uns 'aufschlagen', ernstgenommen, jedoch fehlt für eine strukturiert 
aufgebaute Kinder- und Jugendarbeit i.S. des § 41a aufgrund der Aufgabenfülle oft die 
Zeit und das Personal. 

Finanzen 

− Zudem sollten anhand der Größe und Einwohnerzahl einer Gemeinde oder Kommune 
entsprechend finanzielle Mittel für die Angebote und Umsetzung der 
Jugendbeteiligung automatisch in den HH gestellt werden. 

− die Beteiligung muss von der Kommune mit angemessenen Sachmitteln ausgestattet 
sein.  

− Finanzielle und personelle Ausstattung für Jugendbeteiligung sollte klarer geregelt 
sein. 

− genügend Personal und finanzielle Mittel 
− Ressourcen für Unterstützer*innen 
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Dokumentationspflicht und Kontrolle 

− Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 
Jugendlichen berühren, muss die Gemeinde in geeigneter Weise darlegen, wie sie 
diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung durchgeführt hat. 

− Überprüfungsmechanismus ob bei Planung und Durchführung Jugendbeteiligung 
einbezogen worden ist. 

− Verpflichtende Jugendbeteiligung muss kontrolliert werden können. Also, ob die 
Gemeinde die erforderliche Jugendbeteiligung tatsächlich durchgeführt hat. + 
Sanktionsmechanismen ggü Gemeinde, wenn die Jugendbeteiligung ausgeblieben ist. 

− Darlegungspflicht des Gemeinderats, wie er Interessen der Jugendlichen gehört und 
umgesetzt hat 

− Es sollte ein Absatz rein, der die Gemeinde verpflichtet öffentlich zu kommunizieren, 
dass es die Möglichkeit der Jugendbeteiligung gibt. Bisher war mir das unbekannt, 
dass es solche Beteiligungsformen gibt. 

Querverbindungen zu anderen Themenfeldern 

− Kommunale Jugendarbeit als Beteiligung von Jugendlichen verankern. 
− Das Land BaWü entwickelt Pläne zur Rückkehr zum G9-Gymnasium (als Regelzeit), 

um den betreffenden Jugendlichen die erforderliche Zeit zur (ehrenamtlichen) 
Beteiligung zu ermöglichen. Das Land BaWü gleicht die Förderung von 
hauptamtlichen Jugendarbeiter*innen an die Förderung von Schulsozialarbeiter*innen, 
um die erforderliche hauptamtliche Unterstützung von Beteiligungsprozessen zu 
ermöglichen. 

8.3 Item 9.8 – Genannte Gesetze anderer Bundesländer 

Für die unbereinigte Liste der Antworten wird auf Anlage 11 verwiesen.  

Konkrete Nennungen 

− Jugendbeirat Hessen: https://kinder-jugendbeteiligung-hessen.de/beteiligung/ 
− 'Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von 

Jugendlichen benennen. ' Dies sollte aber eine Pflicht sein.  

Sonstige Anmerkungen 

− Bei Änderungen eines Gesetzes, das auf Kinder und Jugendliche abzielt, sollten diese 
beteiligt werden. So geschehen in Brandenburg 2022 bei der Erarbeitung des Kinder- 
und Jugendgesetzes durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). 

− Da BW bereits eine Muss-Vorschrift eingeführt hat, im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern, sind wir im Vergleich gut aufgestellt. 

− BW ist hier schon gut aufgestellt 
− meiner Meinung nach steht und fällt gute Jugendbeteiligung immer mit den 

verantwortlichen Personen. Die Gesetzesgrundlage stelle ich hier an sekundärer Stelle. 
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8.4 Item 3.1 mit Skala 

Um parametrische Testverfahren anwenden zu können, müssen die Werte in den einzelnen 

Gruppen normalverteilt sein. 

8.4.1 Prüfung auf Normalverteilung in den Gruppen 3.1 Ja und Nein 

Antwortgruppe Ja 

 

Im vorliegenden Fall zeigt die negative Schiefe -.349 eine Rechtsverschiebung der Glocke. 

Der negative Kurtosis von -.512 beschreibt eine Stauchung der Glocke. 

Mit einem Wert von .018 kann nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test die Nullhypothese H0 (Es 

liegt keine Normalverteilung vor) nicht verworfen werden. Es liegt keine Normalverteilung vor. 

Mit einem Wert von .026 im Shapiro-Wilk-Test ist H0 ebenfalls nicht zu verwerfen.  

 

    

Auch die grafische Betrachtung des trendbereinigten Q-Q-Diagramms lässt auf keine 

Normalverteilung schließen. 
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Antwortgruppe Nein 

 

Mit einem Wert von .200 muss nach dem Kolmogorov-Smirnov-Test die Nullhypothese H0 

(Es liegt keine Normalverteilung vor) verworfen werden. Es liegt Normalverteilung vor. Mit 

einem Wert von .526 im Shapiro-Wilk-Test ist H0 ebenfalls zu verwerfen. Es liegt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Normalverteilung vor. 

 

 

Die grafische Überprüfung zeigt jedoch im Trendbereinigten Q-Q-Diagramm eine Streuung 

der Werte. Es ist nicht von Normalverteilung auszugehen. 

 

Für beide Gruppen liegt keine Normalverteilung vor. Es muss daher auf non-parametrische 

Testverfahren ausgewichen werden. 
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8.4.2 Mittelwertvergleich der Gruppen 3.1 Ja und Nein 

Zur Bestimmung der Signifikanz im Verglich der beiden nicht normalverteilten Gruppen Ja 

und Nein innerhalb der metrisch skalierten Skala wird der Mann-Whitney-U-Test 

herangezogen.  

    

Für die Gruppen kann die Nullhypothese H0 (Es besteht kein signifikanter Zusammenhang 

zwischen den Antworten der Gruppen in Item 3.1 und der Bewertung der Qualität über die 

Skalenitems) abgelehnt werden. Ein signifikanter Zusammenhang zu erkennen. Ein Vergleich 

der Mittelwerte ist damit gestattet. 


